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Satzungsänderungsanträge 

SÄA001 LVor-Nachrücker 

Antragsteller: Sebastian Staudenmaier 

Betrifft: Satzung des Landesverband Baden-Württemberg / §9a  

Beantragte Änderungen:  

Der Landesparteitag möge in § 9a nach (1) folgendes in die Landessatzung einfügen:  

"Der Landesparteitag kann Nachrücker für den Vorstand wählen und die Reihenfolge des 

Nachrückens festlegen. Scheidet ein Vorstandsmitglied aus dem Vorstand des 

Landesverbandes aus, wird mit Vorbehalt der Zustimmung des Nachrückenden innerhalb 

von zwei Wochen, der höchstgereihte Nachrücker Mitglied des Vorstandes in der Funktion 

eines Beisitzers. Ein Nachrücker kann seinen Verzicht auf Nachrückung zugunsten eines 

anderen Nachrückers erklären, ohne einen zukünftigen Anspruch auf Nachrückung 
aufzugeben."  

Alternativ, für den Fall, dass eine Zusammensetzung des Vorstands ohne Beisitzer festgelegt 

wird, möge der Landesparteitag folgendes in § 9a nach (1) in die Landessatzung einfügen:  

"Der Landesparteitag kann Nachrücker für den Vorstand wählen und die Reihenfolge des 

Nachrückens festlegen. Scheidet ein Vorstandsmitglied aus dem Vorstand des 

Landesverbandes aus, wird mit Vorbehalt der Zustimmung des Nachrückenden innerhalb 

von zwei Wochen, der höchstgereihte Nachrücker Mitglied des Vorstandes in der Funktion 

eines stellvertretenden Vorsitzenden. Ein Nachrücker kann seinen Verzicht auf Nachrückung 

zugunsten eines anderen Nachrückers erklären, ohne einen zukünftigen Anspruch auf 
Nachrückung aufzugeben."  

Begründung:  

Die Rücktritte in der letzten Amtszeit haben die Arbeit des Landesvorstands erschwert. Um 

für solche Fälle in Zukunft gerüstet zu sein ist eine Nacherückerregelung sinnvoll.  
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SÄA002 2 Jahre Vorstands Amtszeit 

Antragsteller: Justus Wingert 

Betrifft: Satzung des Landesverband Baden-Württemberg / §9a  

Beantragte Änderungen: 

Der Landesparteitag möge beschliessen, in der Satzung wird in §9a (3) "im Kalenderjahr" 

durch "alle zwei Kalenderjahre" und "14 Monate" durch "24 Monate" ersetzt.  

Alt §9a (3) Die Mitglieder des Vorstands werden von einem Landesparteitag mindestens 
einmal im Kalenderjahr gewählt, spätestens 14 Monate nach der letzten Vorstandswahl. [...]  

Neu §9a (3) Die Mitglieder des Vorstands werden von einem Landesparteitag mindestens 

einmal alle zwei Kalenderjahre gewählt, spätestens 24 Monate nach der letzten 
Vorstandswahl. [...]  

Begründung: 

Jedes Jahr einen neuen Vorstand wählen zu müssen ist eine hohe Belastung sowohl für die 

Finanzen der Partei als auch die Zeit der Mitglieder. Auch 2013 müssen wir einen neuen 

Vorstand wählen, obwohl wir die Zeit eigentlich gut für die Weiterentwicklung unseres 

Programms nutzen könnten. Die längere Amtszeit von zwei Kalenderjahren ermöglicht dem 

Vorstand auch, sich vernünftig in die Vorstandstätigkeiten einzuarbeiten, ohne dass die 

Amtszeit schon fast wieder vorbei ist. Ausserdem kann der Vorstand natürlich jederzeit 

selbst entscheiden vorzeitig Neuwahlen durchzuführen. Die Hürde für eine frühere Neuwahl 

ist maximal ein sonstiger Antrag auf einem Landesparteitag und wesentlich geringer als die 

Beantragung eines Sonderparteitages gemäß §9b (2), die verhältnismäßig lange Vorlaufzeit 

von Neuwahlen von knapp einem halben Jahr relativiert sich dadurch. Man erhält also die 

Möglichkeit genau das zu tun was man möchte: Einen Vorstand so lange im Amt zu behalten 

wie möglich, oder ihn so schnell abzusägen wie nötig. Beispielantrag: "Der Landesparteitag 

möge beschließen: Der Landesvorstand wird gemäß §9a Absatz 2 Satz 2 aufgefordert am 
nächsten tagenden Landesparteitag Vorstandsneuwahlen durchzuführen."  

SÄA003 §9a 2 Stellvertreter 

Antragsteller: Norbert Hense 

Betrifft: Satzung des Landesverband Baden-Württemberg / §9a  

Beantragte Änderungen: 

Paragraph 9a (1) wird folgendermaßen neugefasst:  

§ 9a - Der Vorstand  

(1) Dem Vorstand gehören sechs oder acht Piraten an: Ein Vorsitzender, zwei 

stellvertretende Vorsitzende, der politische Geschäftsführer, der Schatzmeister und der 
Generalsekretär. Zusätzlich können vom Landesparteitag 2 Beisitzer gewählt werden.  
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SÄA004 Änderung von §14(6) 

Antragsteller: Florian Zumkeller-Quast 

Betrifft: Satzung des Landesverband Baden-Württemberg / §14  

Beantragte Änderungen: 

Der § 14 (6)  

Treten bei einer Wahl nicht mehr Kandidaten an, als Ämter zu vergeben sind, 
muss eine Möglichkeit bestehen, eine gültige Stimme abzugeben, ohne einen 
der 
Kandidaten zu wählen.  

soll wie folgt neugefasst werden  

Es muss eine Möglichkeit bestehen, eine gültige Stimme abzugeben, ohne 
einen 
der Kandidaten zu wählen. 
 

Begründung: 

Mit der bisherigen Regelung war es nicht möglich alle Kandidaten abzulehnen, wenn es mehr 

Kandidaten als offene Ämter gab. Dies soll geändert werden.  

Siehe Protokoll der Satzungsklausur (http://wiki.piratenpartei.de/Landesverband_Baden-
W%C3%BCrttemberg/Klausuren/Satzungsklausur/Protokoll) 
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SÄA005 §2(1) 

Antragsteller: Tobias Zawisla 

Betrifft: Satzung des Landesverband Baden-Württemberg / §2  

Beantragte Änderungen: 

Es wird beantragt §2 Absatz 1, so zu ändern, dass der Wohnsitz nicht mehr ausschlaggebend 

ist, in welchem Landesverband sich ein Mitglied organisiert.  

Alte Version: 
(1) Mitglied des Landesverbandes ist jedes Mitglied der Piratenpartei Deutschland mit 
angezeigten Wohnsitz in Baden-Württemberg.  

Neue Version: 
(1) Pirat des Landesverbandes kann jede in Deutschland lebende Person werden, die das 16. 

Lebensjahr vollendet hat und die Grundsätze, politischen Ziele und die Satzung der 

Piratenpartei Deutschland und die des Landesverbandes anerkennt. Es gilt die freie Wahl des 
Landesverbandes unabhängig vom gemeldeten Wohnsitz.  

Begründung: 

In anderen Landesverbänden sind solche oder ähnliche Formulierungen schon die Regel, wir 

sollten uns hier anschließen, auch da einige Piraten die nicht in Baden-Württemberg leben, 
bereits Mitglied im LV sind. Wir passen unsere Satzung ausschließlich den Realitäten an.  
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SÄA006 Änderung von §5(3) 

Antragsteller: Florian Zumkeller-Quast 

Betrifft: Satzung des Landesverband Baden-Württemberg / §5  

Beantragte Änderungen: 

Der § 5 (3)  

Die Beendigung der Mitgliedschaft im Landesverband erfolgt durch Wechsel 
des 
Wohnsitzes in ein anderes Bundesland oder durch Beendigung der 
Mitgliedschaft in der Piratenpartei Deutschland.  

soll wie folgt neugefasst werden.  

Die Beendigung der Mitgliedschaft im Landesverband erfolgt in der Regel 
durch 
Wechsel des angezeigten Wohnsitzes in ein anderes Bundesland oder durch 
Beendigung der Mitgliedschaft in der Piratenpartei Deutschland. Der Wechsel 
erfolgt nicht, wenn der betroffene Pirat dem widerspricht. 
 

Begründung: 

Wenn ein Pirat trotz Wohnsitzwechsel in ein anderes Bundesland Mitglied im LV BaWü 

bleiben möchte dann müsste nach bisheriger Regelung der Pirat zuerst von BaWü in den 

Umzugstool gebracht werden, vom neuen Bundesland wird er aufgenommen, dann stellt er 

den Antrag nach § 3 Abs. 2b Bundessatzung und wird vom aufnehmenden Bundesland 

wieder in das Umzugstool verbracht und dann wieder in BaWü aufgenommen. Dieser 
unnötige Verwaltungsaufwand soll eingespart werden.  

Siehe Protokoll der Satzungsklausur (http://wiki.piratenpartei.de/Landesverband_Baden-
W%C3%BCrttemberg/Klausuren/Satzungsklausur/Protokoll) 
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SÄA007 Streichung von §9b(3) 

Antragsteller: Florian Zumkeller-Quast 

Betrifft: Satzung des Landesverband Baden-Württemberg / §9b  

Beantragte Änderungen: 

Der §9b (3)  

Ist der Vorstand handlungsunfähig, kann ein außerordentlicher 
Landesparteitag 
einberufen werden. Dies geschieht schriftlich mit einer Frist von zwei 
Wochen 
unter Angabe der Tagesordnung und des Tagungsortes. Er dient ausschließlich 
der Wahl eines neues Vorstandes.  

wird ersatzlos gestrichen. Die restlichen Absatze des Paragraphen werden neu 
durchnummeriert.  

Begründung: 

Wenn die Änderung zu § 9b (2) beschlossen wird, ist der Absatz überflüssig.  

 

Siehe Protokoll der Satzungsklausur (http://wiki.piratenpartei.de/Landesverband_Baden-
W%C3%BCrttemberg/Klausuren/Satzungsklausur/Protokoll) 
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SÄA008 §9b(2) 

Antragsteller: Tobias Zawisla 

Betrifft: Satzung des Landesverband Baden-Württemberg / §9b  

Beantragte Änderungen: 

Es wird beantrag §9b Absatz 2, so zu ergänzen, dass auch auf Vorstandsbeschluss von drei 

Bezirksverbänden ein Landesparteitag einberufen werden muss.  

Alte Version: 
(2) Der Landesparteitag tagt mindestens einmal jährlich. Die Einberufung erfolgt aufgrund 

Vorstandsbeschluss oder wenn ein Zehntel der Piraten es beantragen. Der Vorstand lädt 
jedes Mitglied schriftlich mindestens 4 Wochen vorher ein. Die Einladung kann  

• per Brief erfolgen  

• per Fax erfolgen  
• per Mail mit Betätigungslink erfolgen. Bei Nichtbestätigung der Mail  

wird per Post eingeladen. Die Einladung hat Angaben zum Tagungsort, Tagungsbeginn, 

vorläufiger Tagesordnung und der Angabe, wo weitere, aktuelle Veröffentlichungen gemacht 

werden, zu enthalten. Spätestens 1 Wochen vor dem Parteitag sind die Tagesordnung in 

aktueller Fassung, die geplante Tagungsdauer und alle bis dahin dem Vorstand eingereichten 
Anträge im Wortlaut zu veröffentlichen.  

Neue Version: 
(2) Der Landesparteitag tagt mindestens einmal jährlich. Die Einberufung erfolgt aufgrund 

Vorstandsbeschluss, auf Vorstandsbeschluss von mindestens drei Viertel der 

Bezirksverbände oder wenn ein Zehntel der Piraten es beantragen. Der Vorstand lädt jedes 
Mitglied schriftlich mindestens 4 Wochen vorher ein. Die Einladung kann  

• per Brief erfolgen  

• per Fax erfolgen  
• per Mail mit Betätigungslink erfolgen. Bei Nichtbestätigung der Mail  

wird per Post eingeladen. Die Einladung hat Angaben zum Tagungsort, Tagungsbeginn, 

vorläufiger Tagesordnung und der Angabe, wo weitere, aktuelle Veröffentlichungen gemacht 

werden, zu enthalten. Spätestens 1 Wochen vor dem Parteitag sind die Tagesordnung in 

aktueller Fassung, die geplante Tagungsdauer und alle bis dahin dem Vorstand eingereichten 
Anträge im Wortlaut zu veröffentlichen.  

Begründung: 

Die Hürde für Mitglieder genug Piraten zu finden um einen Parteitag einzuberufen ist sehr 

hoch. Daher möchte ich als zusätzliche Absicherung den Bezirken die Möglichkeit geben, 
einen LPT einberufen zu lassen.  
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SÄA009 SGO-Schönheitskorrektur 

Antragsteller: Florian Zumkeller-Quast 

Betrifft: Satzung des Landesverband Baden-Württemberg / Abschnitt C / SGO  

Beantragte Änderungen: 

In Abschnitt C (SGO) soll §1 statt (1) geschrieben werden.  

Begründung: 

Schönheitskorrektur  

Siehe Protokoll der Satzungsklausur (http://wiki.piratenpartei.de/Landesverband_Baden-
W%C3%BCrttemberg/Klausuren/Satzungsklausur/Protokoll) 

SÄA011 PAAntragsFrist 

Antragsteller: Justus Wingert 

Betrifft: Satzung des Landesverband Baden-Württemberg / §11 (2)  

Beantragte Änderungen: 

Der Landesparteitag möge beschliessen, in §11 (2) der Satzung wird das Wort 

"Satzungsänderung" ersetzt durch "Satzungsänderung oder Programmänderung".  

Begründung: 

Gute Vorbereitung setzt vorraus, dass Anträge im Vorfeld eines Parteitages verfügbar sind. 

Spät eingereichte Anträge sind Anträge auf die sich die Mehrheit der Anwesenden nicht 

vorbereiten konnte und führen daher entweder zu endlosdiskussionen oder zur Annahme 

von schlecht formulierten Anträgen. Zwei Wochen frist sind für eine Vorbereitung geradeso 
ausreichend ohne ein wirkliches Hindernis zu sein.  
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SÄA012 LimitUntergliederung 

Antragsteller: Christian Schwarz 

Betrifft: Satzung des Landesverband Baden-Württemberg / §7  

Beantragte Änderungen: 

Die Landessatzung wird in §7 um die folgenden beiden Absätze erweitert:  

(2) Die Neugründung eines Kreisverbandes ist nur möglich, wenn in dem neu zu gründenden 

Verband zum Zeitpunkt der Gründung mindestens 100 Piraten stimmberechtigt sind und in 

einer Mitgliederversammlung davon mindestens 20 Piraten für eine Gründung stimmen. 

(3) Die Neugründung eines Ortsverbandes ist nur möglich, wenn in dem neu zu gründenden 

Verband zum Zeitpunkt der Gründung mindestens 30 Piraten stimmberechtigt sind und in 

einer Mitgliederversammlung davon mindestens 20 Piraten für eine Gründung stimmen. 

(4) Ortsverbände können nur dort gegründet werden, wo bereits ein übergeordneter 

Kreisverband existiert. 

Begründung: 

Ein Verband sollte eine ausreichende Stärke besitzen, so dass sichergestellt ist, dass er 

langfristig gut überleben kann. Nur mit einer entsprechenden Personaldecke ist 

sichergestellt, dass sich langfristig immer qualifizierte und motivierte Personen finden, um 
die Ämter in einem Verband auszufüllen.  

Ein Verband sollte groß genug sein, um eine plurale Meinungsbildung zu garantieren. Bei 

einem sehr kleinen Verband besteht die Gefahr, dass schon sehr kleine Familien- oder 
Freundschaftsnetze die Kontrolle übernehmen können.  

Organisationsstrukturen binden Personal und Arbeitskraft. Dabei sind wir als 

basisdemokratisch orientierte Partei gar nicht so sehr auf formelle Posten angewiesen. Viele 
Orte in BaWü zeigen, dass gute Arbeit auch ohne formelle Gliederung möglich ist.  

Wichtige Entscheidungen z.B. für kommunale Wahlkämpfe können auch ohne Gliederung 
per Mitgliederversammlung oder Urabstimmung getroffen werden.  
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SÄA013 Neufassung §7 

Antragsteller: Florian Zumkeller-Quast 

Betrifft: Satzung des Landesverband Baden-Württemberg / §7  

Beantragte Änderungen: 

Der §7  

(1) Die Gliederung des Landesverbands regelt die Bundessatzung.  

soll wie folgt neugefasst werden  

(1) Die Gliederung erfolgt in Bezirksverbände, deren Tätigkeitsgebiete 
deckungsgleich mit den Grenzen der Regierungsbezirke sind und 
Kreisverbände, 
deren Tätigkeitsgebiet deckungsgleich mit den Grenzen der Land- und 
Stadtkreise ist. Aneinandergrenzende Gebiete können zu einem  
Gebietsverband 
zusammengefasst werden. 
(2) Innerhalb des Tätigkeitsgebiets eines Verbands darf es auf derselben 
Ebene 
nicht mehrere Verbände geben." 

Begründung: 

Multi KVs, Nur ein Verband pro Ebene und Gebiet  
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SÄA014 §9a(1) flexibilisiert und vereinfacht 

Antragsteller: Martin Eitzenberger 

Betrifft: Satzung des Landesverband Baden-Württemberg / §9a(1)  

Beantragte Änderungen: 

Der Landesparteitag möge beschließen, §9a(1) der Landessatzung wie folgt zu ändern.  

Alte Fassung:  

(1) Dem Vorstand gehören fünf oder sieben Piraten an: Ein Vorsitzender, ein 

stellvertretender Vorsitzender, der politische Geschäftsführer, der Schatzmeister und der 
Generalsekretär. Zusätzlich können vom Landesparteitag 2 Beisitzer gewählt werden..  

Neue Fassung:  

(1) Der Vorstand des Landesverbandes besteht aus seinem Vorsitzenden, den 

stellvertretenden Vorsitzenden, dem politischen Geschäftsführer, dem Generalsekretär und 

dem Schatzmeister. Die Anzahl der stellvertretenden Vorsitzenden wird durch den 
Landesparteitag bestimmt.  

Begründung: 

• Beisitzer sind bei anderen Parteien normalerweise nicht Mitglied des 

geschäftsführenden Vorstands.  

• Schein-Hierarchie im Vorstand reduziert.  

• Einfachere Nachfolgeregelung für den Fall des Rücktritts eines Vorstandsmitglieds.  

• Flexible Vorstandsgröße, die durch den Landesparteitag festgelegt werden kann. Die 

Festlegung erfolgt dabei üblicherweise durch:  

o Abstimmung über die Größe des Gesamtvorstandes, oder,  

o Abstimmung über die Zahl der stv. Vorsitzenden, oder,  
o Implizit durch die Wahl.  

Dieses Modell hat sich bereits in zahlreichen Verbänden bewehrt.  

Ein zusätzlicher Bonus ist, dass in der Außenwirkung ein stv. Vorsitzender häufig gewichtiger 

wahrgenommen wird als ein Beisitzer, obwohl das in unserer praktischen Ausübung der 
Funktionen für gewöhnlich keinen Unterschied macht.  

Bei einer Änderung der Vorstandsgröße (abseits von 5 und 7) bedarf es darüber hinaus 
keiner Satzungsänderung mehr, d.h. das Konzept ist flexibler.  
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SÄA015 Neufassung §9b(7) 

Antragsteller: Florian Zumkeller-Quast 

Betrifft: Satzung des Landesverband Baden-Württemberg / §9b (7)  

Beantragte Änderungen: 

Der bisherige Text  

Der Landesparteitag wählt einmal im Jahr mindestens zwei Rechnungsprüfer, 
die 
den finanziellen Teil des Tätigkeitsberichtes des Vorstandes vor der 
Beschlussfassung über ihn prüfen. Das Ergebnis der Prüfung wird dem 
nächsten 
wählenden Landesparteitag verkündet und zu Protokoll genommen. Danach sind 
die 
Rechnungsprüfer aus ihrer Funktion entlassen.  

soll wie folgt neugefasst werden:  

Wählt der Landesparteitag den Landesvorstand neu, sind ebenfalls mindestens 
zwei Rechnungsprüfer, die den finanziellen Teil des Tätigkeitsberichtes des 
Vorstandes vor der Beschlussfassung über ihn prüfen. Das Ergebnis der 
Prüfung 
wird dem entlastenden Landesparteitag verkündet und zu Protokoll 
genommen. Danach sind die Rechnungsprüfer aus ihrer Funktion entlassen. 
 

Begründung: 

Diese Änderung wird notwendig, wenn die Änderung zu § 9b (2) verabschiedet wird. Zudem 
wird die Regelung klarer.  

 

Siehe Protokoll der Satzungsklausur (http://wiki.piratenpartei.de/Landesverband_Baden-
W%C3%BCrttemberg/Klausuren/Satzungsklausur/Protokoll) 
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SÄA016 Neufassung §1(5) 

Antragsteller: Florian Zumkeller-Quast 

Betrifft 

Satzung des Landesverband Baden-Württemberg / §1  

Beantragte Änderungen 

Der §1 (5) sollte wie folgt neu gefasst werden:  

Die Mitglieder des Landesverband Baden-Württemberg der Piratenpartei 
Deutschland werden im Folgenden Piraten genannt. 

Die Alte Version lautet:  

Die im Landesverband Baden-Württemberg der Piratenpartei Deutschland 
organisierten Mitglieder werden im Folgenden als Piraten bezeichnet. 
 

Begründung: 

Schonheitskorrektur, einfachere und flüssigere Lesbarkeit  

Siehe Protokoll der Satzungsklausur (http://wiki.piratenpartei.de/Landesverband_Baden-
W%C3%BCrttemberg/Klausuren/Satzungsklausur/Protokoll) 
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SÄA017 Zuständigkeit Kommunalwahl 

Antragsteller: Nathanael Bienia 

Betrifft: Satzung des Landesverband Baden-Württemberg / §11 Absatz 3  

Beantragte Änderungen: 

Ich beantrage, dass in unserer Landessatzung in Paragraph §11 Absatz 3 der Text 

"Kommunal- und" gestrichen wird.  

Begründung: 

Kommunalwahlprogramm auf LANDESebene beschließen zu müssen macht keinen Sinn - wir 

haben 9 Stadtkreise und 35 Landkreise und damit mindestens 44 verschiedene 

Kommunalwahlprogramme - eher mehr, da Kommunalwahlprogramme üblicherweise auf 

Ebene der Städte und nicht der Kreise beschlossen werden. Landesparteitage würden damit 

schnell massiv überfrachtet - und damit Arbeitsunfähig werden. Daneben ergibt sich das 

Problem, dass Kommunalpolitik wirklich Sache der Kommunen sein sollte - sicherlich darf ein 

Kommunalprogramm den Grundsätzen und Grundsatzprogrammen der Piratenpartei nicht 

widersprechen, aber dafür muss es nicht vom Landesverband beschlossen werden. Schnelle 

Anpassungen an aktuelle politische Ereignisse im Kreis sind so bisher nicht möglich.  

Aktuelle Fassung  

(3) Das Grundsatzprogramm der Piratenpartei Deutschland wird vom Landesverband 

übernommen. Ein eigenes Wahlprogramm basierend auf den Werten des 

Grundsatzprogrammes kann auf Landesebene für Kommunal- und Landtagswahlen bei 
Bedarf vom Landesparteitag verabschiedet werden.  

Neue Fassung  

(3) Das Grundsatzprogramm der Piratenpartei Deutschland wird vom Landesverband 

übernommen. Ein eigenes Wahlprogramm basierend auf den Werten des 

Grundsatzprogrammes kann auf Landesebene für Landtagswahlen bei Bedarf vom 
Landesparteitag verabschiedet werden.  
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SÄA018 Änderung §11(1) 

Antragsteller: Florian Zumkeller-Quast 

Betrifft: Satzung des Landesverband Baden-Württemberg / §11  

Beantragte Änderungen: 

Der § 11 (1)  

Änderungen der Landessatzung können nur von einem Landesparteitag mit einer 
2/3 Mehrheit beschlossen werden. Besteht das dringende Erfordernis einer 
Satzungsänderung zwischen zwei Landesparteitagen, so kann die Satzung auch 
geändert werden, wenn mindestens 2/3 der Piraten sich mit dem Antrag/den 
Anträgen auf Änderung schriftlich einverstanden erklären.  

soll wie folgt neu gefasst werden: 

Änderungen der Landessatzung können nur von einem Landesparteitag mit 
mindestens mindestens doppelt sovielen gültigen Ja- wie gültigen 
Nein-Stimmen beschlossen werden, 
 

Begründung: 

Die Einfügung des Wortes „mindestens“ dient der sprachlichen Klarstellung. Die Änderung 

„doppelt so viele gültige Ja- wie Nein-Stimmen“ soll nur alle Unklarheiten beseitigen, bzw. 

die Diskussion darüber erst gar nicht aufkommen lassen. Die Passage mit der schriftlichen 

Änderung der Satzung stammt aus einer Zeit, da der LV 75 Mitglieder hatte und diese Lösung 

noch durchführbar gewesen wäre. Heute mit über 2.300 Mitgliedern wäre eine solche 
Vorgehensweise schlicht unmöglich.  

Siehe Protokoll der Satzungsklausur (http://wiki.piratenpartei.de/Landesverband_Baden-
W%C3%BCrttemberg/Klausuren/Satzungsklausur/Protokoll) 
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SÄA019 §15 Kommunale Zweckverbände 

Antragsteller: Martin Eitzenberger 

Betrifft: Satzung des Landesverband Baden-Württemberg / § 15 (Neu)  

Beantragte Änderungen: 

Der Landesparteitag möge beschließen, folgenden Paragraphen an geeigneter Stelle oder als 

"§ 15" neu in die Satzung aufzunehmen:  

§ 15 - Kommunale Zweckverbände  

(1) Der Landesvorstand kann regionale Mitgliederversammlungen für Gebiete kommunaler 
Zweckverbände und Landkreise ohne Kreisverband einberufen.  

(2) Stimmberechtigt ist jedes Mitglied der Piratenpartei Deutschland mit angezeigtem 

Wohnsitz in der entsprechenden Region oder Mitgliedschaft in einer Untergliederung in der 
entsprechenden Region.  

(3) Die regionale Mitgliederversammlung gibt sich eine Geschäftsordnung. Sie beschließt 
über Programm und politische Positionen für die entsprechende Region.  

(4) Es kommen darüber hinaus die gleichen Versammlungsformalitäten, Antragsfristen und 

Mehrheitsverhältnisse wie für Landesparteitage gemäß Satzung zur Anwendung.  

Begründung: 

Zahlreiche Landkreise haben kommunale Zweckverbände gegründet, um gemeinsam 

Angelegenheiten des öffentlichen Nahverkehrs, Tourismus, etc. zu regeln.  

In Stuttgart verfügt dieser Zweckverband (Verband Region Stuttgart, bestehend aus dem 

Stadtkreis Stuttgart und den Landkreisen Ludwigsburg, Esslingen, Göppingen und Böblingen) 

sogar über ein eigenes Regionalparlament, dessen Mitglieder bei der Kommunalwahl 
gewählt werden.  

Es ist insbesondere im Hinblick auf den ÖPNV sinnvoll und notwendig, für diese Regionen 

gemeinsame programmatische Aussagen zu machen. Dieser Satzungsparagraph regelt die 

Formalitäten zum Zustandekommen dieser Positionen über regionale 
Mitgliederversammlungen.  

Da wir nicht (mehr) flächendeckend über Bezirksverbände verfügen, ist eine Regelung auf 
Landesebene sinnvoll.  
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SÄA020 Neufassung §2(1) 

Antragsteller: Florian Zumkeller-Quast 

Betrifft: Satzung des Landesverband Baden-Württemberg / §2  

Beantragte Änderungen: 

§2 (1) soll wie folgt neugefasst werden:  

Mitglied  des Landesverbandes ist jedes Mitglied der Piratenpartei 
Deutschland im  Tätigkeitsgebiet. Ausnahmen regelt die Bundessatzung. 

Aktuell lautet der Paragraph so:  

Mitglied des Landesverbandes ist jedes Mitglied der Piratenpartei 
Deutschland 
mit angezeigten Wohnsitz in Baden-Württemberg. 
 

Begründung: 

Die Regelung der Mitgliedschaft aufgrund des Wohnsitzes schließt derzeit auch weitere 

Wohnsitze neben dem Hauptwohnsitz ein. Zudem gibt es aktuell einen Konflikt mit der 
Bundessatzung.  

Siehe Protokoll der Satzungsklausur (http://wiki.piratenpartei.de/Landesverband_Baden-
W%C3%BCrttemberg/Klausuren/Satzungsklausur/Protokoll) 
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SÄA021 Antragsvorbereitung 

Antragsteller: Jonas Müller 

Betrifft: Satzung des Landesverband Baden-Württemberg / §  

Beantragte Änderungen: 

Antragstext  

Zur Landessatzung wird ein neuer Paragraph 11a hinzugefügt.  

§11a - Antragsforen zur Vorbereitungs des Landesparteitags 

(1) Auf Antragsforen werden Vorschläge für Anträge an den Landesparteitag ausgearbeitet.  

(3) Der Landesverband und jede seiner Untergliederungen kann allein oder gemeinsam mit 

anderen Untergliederungen ein Antragsforum ausrichten. Wenn mehrere Kreise betroffen 

sind können auch mehrere Foren für jeweils einen Teil dieser Kreise ausgerichtet werden.  

(4) Alle Piraten aus den entsprechenden Kreisen werden mit einer Frist von mindestens einer 
Woche eingeladen. Das Stimmrecht bei Antragsforen gilt analog wie beim Landesparteitag.  

(5) Ein Antragsforum kann mit einfacher Mehrheit beschließen:  

1. Einen neuen Vorschlag. Dadurch entsteht eine neue Vorschlagsgruppe und diese wird 
angenommen.  

2. Die Annahme einer Vorschlagsgruppe.  

3. Das Hinzufügen eines alternativen Vorschlags zu einer Gruppe. Dadurch wird diese 
angenommen.  

4. Eine Erklärung zu einer Vorschlagsgruppe.  

Die Anzahl der Ja-Stimmen für die Annahme einer Gruppe wird nach Kreiszugehörigkeit der 
zustimmenden Piraten aufgetrennt protokolliert.  

(6) Alle Vorschläge einer Gruppe gelten als gut vorbereitet, wenn diese  

1. auf Antragsforen, die in mindestens 2 verschiedenen Regierungsbezirken stattfanden, 

angenommen wurde.  

2. insgesamt mindestens 20 Ja-Stimmen erhalten hat. Wird eine Gruppe in einem Kreis 
mehrfach abgestimmt, zählt nur die höhere Zahl der Ja-Stimmen.  

(7) Wird ein gut vorbereiteter Vorschlag als Antrag an den Landesparteitag eingereicht, so 

werden dort die zugehörigen Erklärungen vorgestellt. Um andere Anträge (außer Anträgen 

zur Geschäftsordnung) vor den gut Vorbereiteten zu behandeln, ist ein Beschluss des 
Landesparteitages mit Zwei-Drittel-Mehrheit nötig.  
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Begründung: 

Gut vorbereitete Anträge sollen auf dem LPT bevorzugt behandelt werden. Durch dieses 

Verfahren werden Anträge besser vorbereitet und es erlaubt Piraten sich besser auf den 

Parteitag vorzubereiten, da man besser einschätzen kann, welche Anträge tatsächlich 
behandelt werden.  

Außerdem wird durch die dezentralen Antragsforen die breite, basisdemokratische Masse 

eingebunden und kann sich konstruktiv beteiligen. Ich möchte, dass jeder Pirat mehrmals im 

Jahr eine offizielle Einladung zu einem Antragsforum bekommt. Er soll es nicht weit dorthin 

haben und hat damit die Möglichkeit sich unkompliziert in die programmatische Arbeit 

einzubringen. Trotzdem ist das ganze nicht fruchtlos wie gewöhnliche Online- oder 

Stammtischdiskussionen, die ein halbes Jahr später auf dem BPT vergessen sind oder 

sowieso nie wahrgenommen werden. Jede Abstimmung zählt und bringt den Antrag ein 

Stückchen weiter auf seinem Weg zur vorgezogenen Behandlung. Dies und auch die 

Möglichkeit Erklärungen zu einem Antrag abzugeben motiviert so zur Mitarbeit, weil es 
immer ein sichtbares Ergebnis gibt.  

Die so aktivierte Basisdemokratische Masse wird die Qualität der Anträge enorm verbessern. 

Dadurch dass der Antrag in verschiedenen Bundesländern diskutiert werden soll, erhöht sich 

die Chance dass er aus unterschiedlichen politischen Blickwinkeln betrachtet und davon 
profitieren kann.  

 

Beispiel  

(eine kleine Geschichte, wie ein Vorschlag nach und nach Zustimmung sammelt und 
irgendwann auf dem LPT behandelt wird)  

• Pirat Peter kommt aus Stuttgart und wünschte sich schon immer, dass die Feuerwehr 

ihre Farbe nach Orange ändern sollte. Er schreibt dazu einen Antrag zur Änderung 

des Wahlprogramms. Der KV Stuttgart veranstaltet im Juni ein Antragsforum und 

Peter reicht seinen Vorschlag ein. Es gibt eine Abstimmung und der Vorschlag wird 
als neue Vorschlagsgruppe mit 6 Ja-Stimmen angenommen.  

Ja-Stimmen: 

S 6 

• Eine Woche später findet ein Antragsforum im Bezirksverband Freiburg statt. Auch 

dort stimmt man dem Antrag zu und protokolliert die Ja-Stimmen getrennt nach 

Kreisen (bei kleinen Versammlungen kann man das ganz einfach mit farbigen 
Stimmkarten machen, die die Wahlhelfer offen auszählen)  

Ja-Stimmen: 

Fr Stadt 3 

Fr Land 2 

LÖ 3 
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KN 2 

• Im August richten die Kreisverbände eine gemeinsames Antragsforum in Konstanz zur 

Innenpolitik aus. Dort wird ein Alternativantrag mit blauer Farbe beschlossen. 

Außerdem wird eine Erklärung beschlossen, dass blaue Farbe zu bevorzugen ist, weil 

sie das in der Feuerwehr enthaltene Wasser symbolisiert. Die Vorschlagsgruppe 
enthält nun 2 Anträge und sammelt weiter Ja-Stimmen:  

Ja-Stimmen: 

KN 3 

FN 1 

RV 2 

• Auch der Kreisverband Ludwigsburg nimmt die Vorschlagsgruppe an, beide 

Alternativen orange und blau sammeln Ja-Stimmen. Hier wird mit einfacher Mehrheit 

eine Erklärung beschlossen, dass Orange zu bevorzugen ist, da dadurch die 
Piratenpartei an Bekanntheit gewinnt.  

Ja-Stimmen: 

LB 5 

 

• Wenn jetzt jemand einen der beiden Vorschläge (orange oder blau oder auch beide) 

zum LPT einreicht, wird dieser Antrag bevorzugt behandelt. Die Vorschlagsgruppe 

wurde 2 Regierungsbezirken (S und FR) angenommen und hat 24 Ja-Stimmen 

angesammelt. Die 2 Konstanzer Ja-Stimmen in Freiburg werden nicht gezählt da es in 

Konstanz schon 3 Ja-Stimmen gab. So kann verhindert werden, dass die Stimmen von 

Piraten die ständig auf ein Antragsforum fahren mehrfach gezählt werden. Dennoch 

bleibt die Privatsphäre geschützt, da niemand namentlich protokolliert, wer welchen 
Vorschlag unterstützt hat.  

Da schon bei Einreichung feststeht, dass dieser Antrag bevorzugt behandelt wird können sich 

alle Piraten die zum LPT fahren in Ruhe auf ihn vorbereiten. Außerdem werden die beiden 
Erklärungen, welche Alternativen besser sind, dort kurz vorgestellt.  
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SÄA022 Beitragsermäßigungen durch den Landesvorstand 

Antragsteller: Florian Zumkeller-Quast 

Betrifft: Satzung des Landesverband Baden-Württemberg / §  

Beantragte Änderungen: 

Ich beantrage, an die Finanzordnung einen neuen Paragraphen mit der nächsten freien 

Nummer anzuhängen. Dieser soll folgenden Wortlaut haben:  

(1) Für Beitragsermäßigungen im Sinne der Bundessatzung ist der 
Landesvorstand zuständig. 

 

Begründung: 

Die soll für eine landeseinheitliche Regelung und Vergabe von Beitragsermäßigungen sorgen.  

SÄA023 Änderung von §14(2) 

Antragsteller: Florian Zumkeller-Quast 

Betrifft: Satzung des Landesverband Baden-Württemberg / §14  

Beantragte Änderungen: 

Der §14 (2)  

Soweit per Satzung oder Gesetz nicht anders vorgesehen, werden Beschlüsse 
mit 
einfacher Mehrheit gefasst.  

soll wie folgt umformuliert werden  

Soweit per Satzung oder Gesetz nicht anders vorgesehen, werden Beschlüsse 
mit 
mit mehr gültigen Ja- wie gültigen Nein-Stimmen Mehrheit gefasst. 
 

Begründung: 

Die Änderung soll nur alle Unklarheiten beseitigen, bzw. die Diskussion darüber erst gar 
nicht aufkommen lassen.  

Siehe Protokoll der Satzungsklausur (http://wiki.piratenpartei.de/Landesverband_Baden-
W%C3%BCrttemberg/Klausuren/Satzungsklausur/Protokoll) 
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SÄA024 Geschlechtergerechte Satzung 

Antragsteller: Sophie Mathes 

Betrifft: Satzung des Landesverband Baden-Württemberg / §  

Beantragte Änderungen: 

Der Landesparteitag möge beschließen, die Landessatzung in die untenstehende Form zu 

ändern: Zu Beginn der Satzung wird an geeigneter Stelle folgender Absatz eingefügt: Das 

generische Maskulinum wird nach Möglichkeit im Folgenden durch Synonyme ersetzt. 
Insbesondere wie folgt:  

• Kandidat durch "kandidierende Person" oder in der Mehrzahl durch 
"Kandidierenden"  

• Akkreditierungsbeauftragter durch "akkreditierende Person" oder in der Mehrzahl 
durch "Akkreditierenden"  

• Versammlungsleiter durch "Versammlungsleitung"  

• Wahlleiter durch "Wahlleitung"  

• Protokollführer durch protokollierende Person oder in der Mehrzahl durch 

"Protokollierende"  

• Schatzmeister durch "Schatzmeisterei" oder "Quästorat"  

• Vorstandsvorsitzender durch "Vorstandsvorsitz" oder "Vorsitz"  

• stellvertretender Vorstandsvorsitzender durch "Stellvertretung des 
Vorstandsvorsitzes" oder "Stellvertretung des Vorsitzes"  

• Stellvertreter durch "Stellvertretung"  

• Richter durch "richtende Person" oder in der Mehrzahl durch "Richtende"  

Diese Ersetzung erfolgt Bedeutungsgleich und ist im Sinne der Bestimmungen des PartG zu 
verstehen.  

Der Rest der Satzung laute wie folgt:  

Abschnitt A: Grundlagen § 1 - Name, Sitz und Tätigkeitsgebiet  

(1) Der Landesverband Baden-Württemberg der Piratenpartei Deutschland ist ein 

untergeordneter Gebietsverband auf Landesebene gemäß der Satzung der Piratenpartei 
Deutschland (Bundessatzung).  

(2) Der Landesverband Baden-Württemberg der Piratenpartei Deutschland führt einen 

Namen und eine Kurzbezeichnung. Der Name lautet: Piratenpartei Deutschland 
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Landesverband Baden-Württemberg. Die offizielle Abkürzung des Landesverbandes Baden-
Württemberg der Piratenpartei Deutschland lautet: PIRATEN.  

(3) Der Sitz des Landesverbandes ist Karlsruhe. Untergeordnete Gliederungen des 

Landesverbandes Baden-Württemberg der Piratenpartei Deutschland führen den Namen 

Piratenpartei Deutschland verbunden mit ihrer Organisationsstellung und dem Namen der 
Gliederung.  

(4) Das Tätigkeitsgebiet des Landesverbandes Baden-Württemberg der Piratenpartei 

Deutschland ist das Bundesland Baden-Württemberg. (5) Die im Landesverband Baden-

Württemberg der Piratenpartei Deutschland organisierten Mitglieder werden im Folgenden 
als Mitglieder bezeichnet.  

§ 2 - Mitgliedschaft  

(1) Mitglied des Landesverbandes ist jedes Mitglied der Piratenpartei Deutschland mit 
angezeigten Wohnsitz in Baden-Württemberg.  

(2) Der Landesverband und jede niedere Gliederung führt ein Mitgliederverzeichnis auf 
entsprechender Ebene.  

§ 3 - Erwerb der Mitgliedschaft  

(1) Der Erwerb der Mitgliedschaft der Piratenpartei Deutschland wird durch die 
Bundessatzung geregelt.  

(2) Jegliche Änderung am Bestand der Mitgliedsdaten muss allen übergeordneten 
Gliederungen mitgeteilt werden.  

§ 4 - Rechte und Pflichten der Mitglieder  

(1) Um eine Gleichbehandlung aller Mitglieder im Landesverband zu gewährleisten werden 

die Rechte und Pflichten der Mitglieder des Landesverbandes allein durch die Bundessatzung 
geregelt. Eine hiervon abweichende Regelung durch niedere Gliederungen ist unzulässig.  

§ 5 - Beendigung der Mitgliedschaft  

(1) Die Beendigung der Mitgliedschaft ist der niedrigsten Gliederung anzuzeigen.  

(2) Die Beendigung der Mitgliedschaft in der Piratenpartei Deutschland wird durch die 
Bundessatzung geregelt.  

(3) Die Beendigung der Mitgliedschaft im Landesverband erfolgt durch Wechsel des 

Wohnsitzes in ein anderes Bundesland oder durch Beendigung der Mitgliedschaft in der 
Piratenpartei Deutschland.  

§ 6 - Ordnungsmaßnahmen  
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(1) Die Regelungen zu den Ordnungsmaßnahmen, die in der Bundessatzung getroffen 
werden, gelten entsprechend auch auf Landesebene.  

§ 7 - Gliederung  

(1) Die Gliederung des Landesverbands regelt die Bundessatzung.  

§ 8 - Bundespartei und Landesverbände  

(1) Der Landesverband verpflichtet sich, alles zu tun, um die Einheit der Piratenpartei 

Deutschland zu sichern, sowie alles zu unterlassen, was sich gegen die Grundsätze, die 

Ordnung oder das Ansehen der Piratenpartei Deutschland richtet. Der Landesverband 

verpflichtet sich seine Organe und Untergliederungen zu einer gleichen Verhaltensweise 
anzuhalten.  

§ 9 - Organe des Landesverbands  

(1) Organe sind der Vorstand, der Landesparteitag, das Landesschiedsgericht und die 
Gründungsversammlung.  

(2) Die Gründungsversammlung tagt nur einmal, und zwar am 25.11.2007.  

§ 9a - Der Vorstand  

(1) Dem Vorstand gehören fünf oder sieben Mitglieder in folgenden Funktionen an: Der 

Vorsitz, die Stellvertretung des Vorsitzes, die politische Geschäftsführung, die 

Schatzmeisterei und das Generalsekretariat. Zusätzlich können vom Landesparteitag 2 
Beisitzende gewählt werden.  

(2) Der Vorstand vertritt den Landesverband nach innen und außen. Er führt die Geschäfte 
auf Grundlage der Beschlüsse der Parteiorgane.  

(3) Die Mitglieder des Vorstands werden von einem Landesparteitag mindestens einmal im 

Kalenderjahr gewählt, spätestens 14 Monate nach der letzten Vorstandswahl. Der Vorstand 
bleibt bis zur Wahl eines neuen Vorstands im Amt.  

(4) Der Vorstand tritt mindestens einmal im Quartal zusammen. Die genauen Regelungen zu 

Einladungen, Einladungsfristen und anderen Sitzungsformalien regelt die Geschäftsordnung 

des Landesvorstandes. Die Treffen können virtuell erfolgen. Physische Treffen werden dabei 

mit einer Frist von mindestens zwei Wochen unter Angabe des Tagungsortes einberufen. Bei 
außerordentlichen Anlässen kann die Einberufung auch kurzfristiger erfolgen.  

(5) Auf Antrag eines Zehntels der Mitglieder kann der Vorstand zum Zusammentritt 
aufgefordert und mit aktuellen Fragestellungen befasst werden.  

(6) Der Vorstand beschließt über alle organisatorischen und politischen Fragen im Sinne der 
Beschlüsse des Landesparteitages bzw. der Gründungsversammlung.  
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(7) Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung und veröffentlicht diese angemessen. Sie 
umfasst u.a. Regelungen zu:  

• Verwaltung der Mitgliedsdaten und deren Zugriff und Sicherung  

• Aufgaben und Kompetenzen der Vorstandsmitglieder  

• Dokumentation der Sitzungen  

• virtuellen oder fernmündlichen Vorstandssitzungen  

• Form und Umfang des Tätigkeitsberichts  
• Beurkundung von Beschlüssen des Vorstandes  

(8) Die Führung der Landesgeschäftsstelle wird durch den Vorstand beauftragt und 
beaufsichtigt.  

(9) Der Vorstand liefert dem Landesparteitag zum Ende seiner Amtszeit einen schriftlichen 

Tätigkeitsbericht ab. Dieser umfasst alle Tätigkeitsgebiete der Vorstandsmitglieder, wobei 

diese in Eigenverantwortung der Einzelnen erstellt werden. Wird der Vorstand insgesamt 

oder ein Vorstandsmitglied nicht entlastet, so kann der Landesparteitag oder der neue 

Vorstand gegen ihn Ansprüche gelten machen. Tritt ein Vorstandsmitglied zurück, hat dieses 
unverzüglich einen Tätigkeitsbericht zu erstellen und dem Vorstand zuzuleiten.  

(10) Tritt ein Vorstandsmitglied zurück bzw. kann dieses seinen Aufgaben nicht mehr 

nachkommen, so geht seine Kompetenz auf ein anderes Vorstandsmitglied oder 

kommissarisch auf ein Vorstandsmitglied eines Verbands der nächst niederen Gliederung 

über. Der Vorstand gilt als nicht handlungsfähig, wenn weniger als drei Vorstandsmitglieder 

im Amt verbleiben oder wenn der Vorstand sich selbst für handlungsunfähig erklärt. In 

einem solchen Fall ist unverzüglich eine außerordentliche Mitgliederversammlung 

einzuberufen und vom restlichen Vorstand zur Weiterführung der Geschäfte eine 

kommissarische Vertretung zu ernennen. Diese endet mit der Neuwahl des gesamten 
Vorstandes.  

(11) Tritt der gesamte Vorstand geschlossen zurück oder kann seinen Aufgaben nicht mehr 

nachkommen, so führt das dienstälteste Vorstandsmitglied der nächst niederen Gliederung 

kommissarisch die Geschäfte bis ein von diesem Mitglied einberufener außerordentlicher 
Parteitag schnellstmöglich stattgefunden und einen neuen Vorstand gewählt hat.  

§ 9b - Der Landesparteitag  

(1) Der Landesparteitag ist die Mitgliederversammlung auf Landesebene.  

(2) Der Landesparteitag tagt mindestens alle 15 Monate. Die Einberufung erfolgt aufgrund 

Vorstandsbeschluss oder wenn ein Zehntel der Mitglieder es beantragen. Der Vorstand soll 

jedes Mitglied mindestens 4 Wochen vorher einladen; aus wichtigem Grund kann die 

Einladungsfrist verkürzt werden. Die Einladung erfolgt per E-Mail. Statt der Einladung per 

Email kann eine Einladung auch per Post erfolgen. Die Einladung hat Angaben zum 

Tagungsort, Tagungsbeginn, vorläufiger Tagesordnung und der Angabe, wo weitere, aktuelle 

Veröffentlichungen gemacht werden, zu enthalten. Spätestens 1 Wochen vor dem Parteitag 

sind die Tagesordnung in aktueller Fassung, die geplante Tagungsdauer und alle bis dahin 
dem Vorstand eingereichten Anträge im Wortlaut zu veröffentlichen.  
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(3) Ist der Vorstand handlungsunfähig, kann ein außerordentlicher Landesparteitag 

einberufen werden. Dies geschieht schriftlich mit einer Frist von zwei Wochen unter Angabe 

der Tagesordnung und des Tagungsortes. Er dient ausschließlich der Wahl eines neues 
Vorstandes.  

(4) Findet auf einem Landesparteitag eine Vorstandswahl statt, so nimmt der 

Landesparteitag den Tätigkeitsbericht des Vorstandes entgegen und entscheidet daraufhin 

über seine Entlastung.  

(5) Über den Landesparteitag, die Beschlüsse und Wahlen wird ein Ergebnisprotokoll 

gefertigt, das von der Protokollführung, der Versammlungsleitung und dem neu gewählten 

Vorstandvorsitz oder der Stellvertretung des Vorsitzes unterschrieben wird. Das 

Wahlprotokoll wird durch die Wahlleitung und mindestens zwei Wahlhelfende 

unterschrieben und dem Protokoll beigefügt.  

(7) Der Landesparteitag wählt einmal im Jahr mindestens zwei Rechnungsprüfende, die den 

finanziellen Teil des Tätigkeitsberichtes des Vorstandes vor der Beschlussfassung über ihn 

prüfen. Das Ergebnis der Prüfung wird dem nächsten wählenden Landesparteitag verkündet 

und zu Protokoll genommen. Danach sind die Rechnungsprüfenden aus ihrer Funktion 

entlassen.  

§ 10 - Bewerbendenaufstellung für die Wahlen zu Volksvertretungen  

(1) Die Bewerbendenaufstellung für die Wahlen zu Volksvertretungen erfolgt nach den 
Regularien der einschlägigen Gesetze sowie den Vorgaben der Bundessatzung.  

(2) Die Aufstellung kann sowohl als Mitgliederversammlung des zuständigen Stimm- bzw. 

Wahlkreises als auch im Rahmen einer anderen Mitgliederversammlung stattfinden, sofern 

gewährleistet wird, dass alle Stimmberechtigten in angemessener Zeit und Form eingeladen 

wurden und nur die Stimmberechtigten an der Wahl teilnehmen. Die Einladung muss dabei 
explizit auf die Bewerbendenaufstellung hinweisen.  

§ 11 - Satzungs- und Programmänderung  

(1) Änderungen der Landessatzung können nur von einem Landesparteitag mit einer 2/3 

Mehrheit beschlossen werden. Besteht das dringende Erfordernis einer Satzungsänderung 

zwischen zwei Landesparteitagen, so kann die Satzung auch geändert werden, wenn 

mindestens 2/3 der Mitglieder sich mit dem Antrag/den Anträgen auf Änderung schriftlich 
einverstanden erklären.  

(2) Über einen Antrag auf Satzungsänderung auf einem Landesparteitag kann nur 

abgestimmt werden, wenn er mindestens zwei Wochen vor Beginn des Landesparteitages 
beim Vorstand eingegangen ist.  

(3) Das Grundsatzprogramm der Piratenpartei Deutschland wird vom Landesverband 

übernommen. Ein eigenes Wahlprogramm basierend auf den Werten des 

Grundsatzprogrammes kann auf Landesebene für Kommunal- und Landtagswahlen bei 
Bedarf vom Landesparteitag verabschiedet werden.  
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(4) Änderungen der Landessatzung haben geschlechtergerechte Sprache in Form der 
vorhandenen Landessatzung fortzuführen.  

§ 12 - Auflösung und Verschmelzung  

(1) Die Auflösung oder Verschmelzung regelt die Bundessatzung.  

§ 13 - Parteiämter  

(1) Die Regelung der Bundessatzung zu den Parteiämtern findet Anwendung.  

§ 14 - Beschlussfassung / Wahlen  

(1) Dieser Paragraph regelt verwendete Verfahren beim Fassen von Beschlüssen und der 

Durchführung von Wahlen während Mitgliederversammlungen des Landesverbandes und 

seiner Untergliederungen. Untergliederungen können in ihren Satzungen abweichende 
Regelungen vorsehen.  

(2) Soweit per Satzung oder Gesetz nicht anders vorgesehen, werden Beschlüsse mit 
einfacher Mehrheit gefasst.  

(3) Soweit per Satzung oder Gesetz nicht anders vorgesehen, werden bei der Bestimmung 
von Mehrheiten Enthaltungen nicht als gültige Stimmen angerechnet.  

(4) Die Wahlen von Mitgliedern der Vorstände, von Richtenden und Ersatzrichtenden der 

Schiedsgerichte und von Bewerbenden für Wahlen zu Volksvertretungen sind geheim. Bei 
den übrigen Beschlüssen und Wahlen wird grundsätzlich offen abgestimmt.  

(5) Abweichend von (4) wird bei sonstigen Personenwahlen geheim abgestimmt, wenn 

mindestens ein stimmberechtigtes Mitglied dies fordert. Abweichend von Absatz 4 wird bei 

sonstigen Beschlüssen geheim abgestimmt, wenn mindestens 5% der stimmberechtigten 

Mitglied dies fordern.  

(6) Treten bei einer Wahl nicht mehr Kandierende an, als Ämter zu vergeben sind, muss eine 

Möglichkeit bestehen, eine gültige Stimme abzugeben, ohne eine der kandidierenden 
Personen zu wählen.  

(7) Wahlen für mehrere gleiche Ämter können in einem Wahlgang erledigt werden.  

Abschnitt B: Finanzordnung  

§ 1 Mitgliedsbeitrag  

(1) Der Mitgliedsbeitrag wird zum Jahresbeginn vollständig an die für das Mitglied zuständige 

Gliederung überwiesen. Der Mitgliedsbeitrag wird von den für das Mitglied zuständigen 

Gliederung quartalsweise über die Umlage an die höheren Gliederungen überwiesen.  

(2) Der Mitgliedsbeitrag wird abzüglich des Bundesanteils wie folgt aufgeteilt: 50% an den 

Landesverband, 15% an den zuständigen Bezirksverband, 20% an den zuständigen 
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Kreisverband und 15% an den zuständigen Ortsverband. Sofern eine Gliederung nicht 
existiert, gehen die Gelder an die jeweils übergeordnete Gliederung.  

§ 2 Parteienfinanzierung  

(1) Die Parteienfinanzierung für den Landesverband und all seine Untergliederungen werden 
nach folgendem Schlüssel unter den Gliederungen verteilt.  

(2) Dem Landesverband stehen 50%, den Bezirksverbänden 15%, den Kreisverbänden 20% 
und den Ortsverbänden 15% der Parteienfinanzierung zu.  

(3) Unter den Gliederungen gleicher Ebene wird die Parteienfinanzierung durch die Anzahl 

der stimmberechtigten Mitglieder des Landesverbandes geteilt. Anschließend wird mit der 

Anzahl der stimmberechtigten Mitglieder der betroffenen Gliederung multipliziert. Die 

Anzahl der stimmberechtigten Mitglieder jeder Gliederung wird durch den Landesvorstand 
festgestellt. Stichtag ist jeweils der 31.12. des Vorjahres.  

(4) Sofern eine Gliederung nicht existiert, gehen die Gelder an die jeweils übergeordnete 
Gliederung.  

(5) Der Landesverband verteilt die Parteienfinanzierung quartalsweise auf seine 
Gliederungen.  

§ 3 Entsprechende Anwendung der Bundessatzung  

Die Finanzordnung der Bundessatzung findet entsprechend Anwendung.  

Abschnitt C: Schiedsgerichtsordnung  

(1) Für das Landesschiedsgericht gilt die Schiedsgerichtsordnung.  

Begründung 

Erklärte Ziele der Piratenpartei sind Barrierefreiheit und Gleichstellung. In diesem Sinne 

beantragen wir, die Satzung in geschlechtergerechter Sprache zu halten.  
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SÄA025 Änderung §3(2) 

Antragsteller: Florian Zumkeller-Quast 

Betrifft: Satzung des Landesverband Baden-Württemberg / §3  

Beantragte Änderungen: 

Im Paragraph §3 (2)  

Jegliche Änderung am Bestand der Mitgliedsdaten muss allen übergeordneten 
Gliederungen mitgeteilt werden. 

soll Satz 1 Wort 8 ("allen") durch das Wort "der" ersetzt werden. Neu würde der Paragraph 

wie folgt lauten:  

Änderung am Bestand der Mitgliedsdaten muss der übergeordneten Gliederung 
mitgeteilt werden. 
 

Begründung 

Verwaltungsvereinfachung  

Siehe Protokoll der Satzungsklausur (http://wiki.piratenpartei.de/Landesverband_Baden-
W%C3%BCrttemberg/Klausuren/Satzungsklausur/Protokoll) 
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SÄA026 §1(3) 

Antragsteller: Tobias Zawisla 

Betrifft: Satzung des Landesverband Baden-Württemberg / §1  

Beantragte Änderungen: 

Es wird beantragt in §1 Absatz 3 das Wort "Karlsruhe" durch "Stuttgart" zu ersetzen.  

Alte Version: 
(3) Der Sitz des Landesverbandes ist Karlsruhe. Untergeordnete Gliederungen des 

Landesverbandes Baden-Württemberg der Piratenpartei Deutschland führen den Namen 

Piratenpartei Deutschland verbunden mit ihrer Organisationsstellung und dem Namen der 
Gliederung.  

Neue Version: 
(3) Der Sitz des Landesverbandes ist Stuttgart. Untergeordnete Gliederungen des 

Landesverbandes Baden-Württemberg der Piratenpartei Deutschland führen den Namen 

Piratenpartei Deutschland verbunden mit ihrer Organisationsstellung und dem Namen der 
Gliederung.  

Begründung: 

Für Karlsruhe gab es bereits bei der Gründung keinen stichhaltigen Grund und man muss 

vermuten, der Ort wurde nur ausgewählt, weil die Aktivität in Karlsruhe deutlich höher war 

als in Stuttgart. Stuttgart ist unsere Landeshauptstadt und höchstwahrscheinlich auch Sitz 

unserer Landesgeschäftsstelle. Es ist daher nur logisch, den Sitz nach Stuttgart zu verlegen, 

auch wenn es sich faktisch nur auf den Gerichtsstand auswirkt, steckt doch einiges an 
Symbolik in diesem Absatz.  
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SÄA027 Anpassung von §14 an das PartG 

Antragsteller: Florian Zumkeller-Quast 

Betrifft: Satzung des Landesverband Baden-Württemberg / §14  

Beantragte Änderungen: 

Der § 14 (4)  

Die Wahlen von Mitgliedern der Vorstände, von Richtern und Ersatzrichtern 
der 
Schiedsgerichte und von Bewerbern für Wahlen zu Volksvertretungen sind 
geheim. 
Bei den übrigen Beschlüssen und Wahlen wird grundsätzlich offen abgestimmt.  

soll wie folgt neugefasst werden  

Die Wahlen von Mitgliedern der Vorstände, von Richtern und Ersatzrichtern 
der 
Schiedsgerichte und von Bewerbern für Wahlen zu Volksvertretungen sind 
geheim. 
Bei den übrigen Wahlen wird grundsätzlich offen abgestimmt, wenn sich auf 
Befragen kein Widerspruch erhebt.  
   

Der § 14 (5)  

Abweichend von wird bei sonstigen Personenwahlen geheim abgestimmt, wenn 
mindestens ein stimmberechtigter Pirat dies fordert. Abweichend von Absatz 
4 
wird bei sonstigen Beschlüssen geheim abgestimmt, wenn mindestens 5% der 
stimmberechtigten Piraten dies fordern.  

soll wie folgt neugefasst werden  

Bei sonstigen Beschlüssen wird geheim abgestimmt, wenn mindestens 5% der 
stimmberechtigten Piraten dies fordern, ansonsten wird offen abgestimmt. 
 

Begründung: 

§ 15 Abs. 2 PartG sieht eine solche Befragung bei Wahlen vor. Die Regelung über Beschlüsse 

soll in § 14 Abs. 5 getroffen werden  

Modifizierung aufgrund der Änderungen in § 14 Abs. 4 in Verbindung mit der Anpassung an 
§ 15 Abs. 2 PartG.  

 

Siehe Protokoll der Satzungsklausur (http://wiki.piratenpartei.de/Landesverband_Baden-
W%C3%BCrttemberg/Klausuren/Satzungsklausur/Protokoll) 
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SÄA028 Änderung von §4(1) 

Antragsteller: Florian Zumkeller-Quast 

Betrifft: Satzung des Landesverband Baden-Württemberg / §4  

Beantragte Änderungen: 

Der Paragraph §4 (1)  

Um eine Gleichbehandlung aller Piraten im Landesverband zu gewährleisten 
werden die Rechte und Pflichten der Piraten des Landesverbandes allein 
durch die Bundessatzung geregelt. Eine hiervon abweichende Regelung durch 
niedere Gliederungen ist unzulässig.  

soll wie folgt neugefasst werden:  

Die Rechte und Pflichten der Piraten des Landesverbandes werden allein 
durch 
die Bundessatzung geregelt. Eine hiervon abweichende Regelung durch 
niedere Gliederungen ist unzulässig. 

 

Begründung: 

Die bisherige Fassung liefert mit der Gleichbehandlung einen Grund. Dies ist überflüssig.  

Siehe Protokoll der Satzungsklausur (http://wiki.piratenpartei.de/Landesverband_Baden-
W%C3%BCrttemberg/Klausuren/Satzungsklausur/Protokoll) 
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SÄA029 ständige MitgliederVersammlung 

Antragsteller: Johannes Knopp, Christophe Chan Hin 

Betrifft: Satzung des Landesverband Baden-Württemberg / §9b  

Beantragte Änderungen: 

1. Paragraph 9 b der Satzung ist wie folgt zu ersetzen: § 9b - Die 

Landesmitgliederversammlung (1) Die Landesmitgliederversammlung ist die 

Mitgliederversammlung auf Landesebene. (2) Die Landesmitgliederversammlung tagt 

mindestens alle 15 Monate als Realversammlung. Die Einberufung erfolgt aufgrund 
Vorstandsbeschluss oder wenn ein Zehntel der Piraten es beantragen.  

Der Vorstand soll jedes Mitglied mindestens 4 Wochen vorher einladen; aus wichtigem 

Grund kann die Einladungsfrist verkürzt werden. Die Einladung erfolgt per E-Mail. Statt der 

Einladung per Email kann eine Einladung auch per Post erfolgen. Die Einladung hat Angaben 

zum Tagungsort, Tagungsbeginn, vorläufiger Tagesordnung und der Angabe, wo weitere, 
aktuelle Veröffentlichungen gemacht werden, zu enthalten.  

Spätestens 1 Woche vor der Landesmitgliederversammlung sind die Tagesordnung in 

aktueller Fassung, die geplante Tagungsdauer und alle bis dahin dem Vorstand eingereichten 
Anträge im Wortlaut zu veröffentlichen.  

(3) Ist der Vorstand handlungsunfähig, kann eine außerordentliche 

Landesmitgliederversammlung einberufen werden. Dies geschieht schriftlich mit einer Frist 

von zwei Wochen unter Angabe der Tagesordnung und des Tagungsortes. Sie dient 
ausschließlich der Wahl eines neues Vorstandes  

(4) Findet auf einer Landesmitgliederversammlung eine Vorstandswahl statt, so nimmt die 

Landesmitgliederversammlung den Tätigkeitsbericht des Vorstandes entgegen und 
entscheidet daraufhin über seine Entlastung.  

(5) Über die Landesmitgliederversammlung, die Beschlüsse und Wahlen wird ein 

Ergebnisprotokoll gefertigt, das von der Protokollführung, der Versammlungsleitung und 

dem neu gewählten Vorsitzenden oder dem stellvertretenden Vorsitzenden unterschrieben 

wird. Das Wahlprotokoll wird durch den Wahlleiter und mindestens zwei Wahlhelfer 
unterschrieben und dem Protokoll beigefügt.  

(7) Die Landesmitgliederversammlung wählt einmal im Jahr mindestens zwei 

Rechnungsprüfer, die den finanziellen Teil des Tätigkeitsberichtes des Vorstandes vor der 

Beschlussfassung über ihn prüfen. Das Ergebnis der Prüfung wird der nächsten wählenden 

Landesmitgliederversammlung verkündet und zu Protokoll genommen. Danach sind die 
Rechnungsprüfer aus ihrer Funktion entlassen.  

(8) Die Landesmitgliederversammlung tagt daneben online und nach den Prinzipien von 

Liquid Democracy als Ständige Mitgliederversammlung. Jeder Pirat im Landesverband 

Baden-Württemberg hat das Recht, an der Ständigen Mitgliederversammlung teilzunehmen. 
Das Stimmrecht richtet sich nach § 4 Abs. 4 der Bundessatzung.  
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(9) Die Ständige Mitgliederversammlung kann für den Landesverband verbindliche 

Stellungnahmen und Positionspapiere beschließen. Entscheidungen über die 

Parteiprogramme, die Satzung, die Beitragsordnung, die Schiedsgerichtsordnung, die 

Auflösung sowie die Verschmelzung mit anderen Parteien (§ 9 Abs. 3 Parteiengesetz) sind 

ausgeschlossen, insoweit kann die Ständige Mitgliederversammlung nur Empfehlungen 
abgeben.  

(10) Die Landesmitgliederversammlung beschließt die Geschäftsordnung der Ständigen 

Mitgliederversammlung, in der auch die Konstituierung der Ständigen 
Mitgliederversammlung geregelt ist.  

2. In folgenden Paragraphen ist die Namensänderung von „Landesparteitag“ zu 
„Landesmitgliederversammlung“ einzupflegen:  

1. § 9  

2. § 9a Abs. 1  

3. § 9a Abs. 3  

4. § 9a Abs. 6  

5. § 9a Abs. 9  

6. § 9a Abs. 10  

7. § 9a Abs. 11  

8. § 11 Abs. 1  

9. § 11 Abs. 2  
10. § 11 Abs. 3  

Begründung: 

Momentan kann nur der Landesparteitag offizielle Aussagen oder Positionspapiere 

verabschieden. Zwischen den Landesparteitagen ist dies jedoch nicht möglich: Der 

Landesvorstand arbeitet nicht inhaltlich. Auch Liquid Feedback kann derzeit nur 

Meinungsbilder einholen, jedoch keine Beschlüsse fassen. Daher soll mit der Ständigen 

Mitgliederversammlung die Möglichkeit geschaffen werden, Parteitage ständig und online 
nach den Prinzipien der Liquid Democracy durchzuführen.  

In einem Flächenland wie Baden-Württemberg ist es aufwändig, Parteitage zu organisieren. 

Dennoch ist es immer wieder auch zwischen den Parteitagen wichtig, inhaltliche Fragen zu 

klären und Positionspapiere zu erarbeiten. Mit der Ständigen Mitgliederversammlung ist es 

möglich, dies offiziell zu tun und so die „realen“ Mitgliederversammlungen zu entlasten und 
dort „nur“ noch zu wählen und Satzungs- und Programmpunkte abzustimmen.  

Die Erfahrung im Landtagswahlkampf 2011 hat weiterhin gezeigt, dass kurz vor der Wahl 

viele inhaltliche Fragen (z.B. Wahlprüfsteine) beantwortet werden müssen. Eine arbeitende 

ständige Mitgliederversammlung könnte den Bundestagswahlkampf so enorm erleichtern.  

Weiterhin ist Liquid Democracy und Liquid Feedback ein (wenn nicht: das) 

Alleinstellungsmerkmal der Piratenpartei. Es ist reale Basisdemokratie. Die ständige 

Mitgliederversammlung befördert es zu einem Organ des Landesverbandes, das offizielle 
Aussagen treffen kann.  
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Trotzdem es natürlich Probleme gibt, alle Mitgliedern in die Arbeit mit Liquid Feedback 

einzuführen, kann dies an den immer mehr werdenden Stammtischen geleistet werden. Eine 

Alternative dazu wäre die Teilnahme an einer realen Mitgliederversammlung, die mit 

höheren Kosten verbunden wäre. Weiterhin erlaubt die ständige Mitgliederversammlung, in 

bestimmten Bereichen seine Stimme zu delegieren – dies ist bei der Abwesenheit bei einem 
Parteitag nicht möglich.  

Die genaue Arbeit der Ständigen Mitgliederversammlung soll auf einem weiteren 

Landesparteitag zu beschließenden Geschäftsordnung geregelt werden. Erst dadurch wird 
die Ständige Mitgliederversammlung konstituiert.  

Anmerkungen: 

Die Einführung der Ständigen Mitgliederversammlung ersetzt keinen Landesparteitag, 

sondern ist als reguläre Mitgliederversammlung im Sinne von § 9 Absatz 1 Satz 1 PartG 
konstituiert.  

Die Durchführung einer Mitgliederversammlung online dürfte auch zulässig sein, so 
jedenfalls der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

SÄA030 virtuelle Versammlungen 

Antragsteller: Justus Wingert 

Betrifft: Satzung des Landesverband Baden-Württemberg / §9b(2) und neuer Abschnitt  

Beantragte Änderungen: 

Der Landesparteitag möge beschliessen, in §9b (2) wird die Formulierung "alle 15 Monate." 

ersetzt durch "alle 15 Monate in einer Präsenzsitzung. Der Landesparteitag kann höchstens 6 

mal jährlich als virtuelle Versammlung tagen, näheres regelt die Verlaufsordnung von 

virtuellen Versammlungen." An geeigneter Stelle wird der nachgestellte Abschnitt D in die 
Satzung eingefügt.  

Alt: § 9b (2) Der Landesparteitag tagt mindestens alle 15 Monate. Die Einberufung erfolgt 

[...]  

Neu: § 9b (2) Der Landesparteitag tagt mindestens alle 15 Monate in einer Präsenzsitzung. 

Der Landesparteitag kann höchstens 6 mal jährlich als virtuelle Versammlung tagen, näheres 
regelt die Verlaufsordnung von virtuellen Versammlungen. Die Einberufung erfolgt [...]  

Abschnitt D: Verlaufsordnung für virtuelle Versammlungen  

§1 Allgemeines  

(1) Für die Einladung gilt §9b (2) entsprechend. 

(2) Eine virtuelle Versammlungen hat vier Phasen: höchstens vier Wochen 

Antragssammlung, mindestens vier Wochen Diskussion, mindestens vier Wochen 

Abstimmung und ein Stichtag für die Auszählung. Näheres regeln die entsprechend 

benannten Abschnitte dieser Verlaufsordnung von virtuellen Versammlungen. 

(3) Der zeitliche Ablauf einer virtuellen Versammlungen wird vom Landesvorstand festgelegt 

und in der Einladung den Stimmberechtigten mitgeteilt. 

(4) Der Landesvorstand stellt eine zentrale Informations Plattform (zIP) zur Information der 

Stimmberechtigten zur Verfügung. Dort können Fragen an die Antragsteller gestellt werden, 

und die Gruppe der Antragsteller und -befürworter und die Gruppe der Antragsgegner 

können dort ihre Stellungnamen abgeben. Die Plattform soll möglichst barrierefrei gestaltet 

sein. 

(5) Während einer laufenden virtuelle Versammlungen darf keine andere virtuelle 

Versammlungen stattfinden. Als einzige Ausnahme darf während der Abstimmungsphase 

eine neue virtuelle Versammlungen bereits die Antragssammlungsphase durchführen. 

(6) Eine virtuelle Versammlungen beginnt mit der Antragssammlung und endet mit dem 

Stichtag der Auszählung. 

(7) Der Landesvorstand kann, mit Ausnahme von §6 Auszählung (1), eine Einzelperson oder 

eine Gruppe von Einzelpersonen zur Wahrnehmung seiner Aufgaben gemäß dieser 
Verlaufsordnung von virtuellen Versammlungen beauftragen. 

§2 Antragssammlung  
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(1) Jeder stimmberechtigte Pirat kann Anträge zu Wahlprogramm oder Positionspapieren an 

die virtuelle Versammlungen stellen. 

(2) Anträge müssen spätestens vier Wochen vor der Abstimmungsphase beim 

Landesvorstand eingereicht werden und einen Antragstitel, einen Antragstext und eine 

Antragsbegründung enthalten. 

(3) Es können höchstens 40 Anträge je virtuelle Versammlungen behandelt werden. 

(4) Jeder Antrag erhält vom Landesvorstand eine eindeutige fortlaufende Antragsnummer. 

Die Reihenfolge der Behandlung der Anträge wird durch den Zeitpunkt ihrer Einreichung 

beim Landesvorstand bestimmt. 

(5) Der Landesvorstand kann die Reihenfolge in Ausnahmefällen begründet ändern, um 

beispielsweise Anträge auszusortieren die die Störung der virtuelle Versammlungen zum Ziel 

haben. Kontroverse Themen können vom Landesvorstand an die Präsenzsitzung verwiesen 

werden. 

(6) Nicht behandelte Anträge können auf Antrag der jeweiligen Antragsteller an die nächste 

virtuelle Versammlungen gestellt werden. Diese Anträge behalten untereinander ihre 
Reihenfolge werden aber vor neueingereichten Anträgen behandelt. 

§3 Diskussion  

(1) Während der Diskussionsphase dürfen auf der zIP ausschliesslich Informationen zur 

aktuellen virtuelle Versammlungen und den in ihr behandelten Anträgen zu finden sein. 

(2) Der Landesvorstand hat die Aufgabe die Diskussion auf der zIP bei Bedarf zu moderieren. 

(3) Nach Ende der Diskussionsphase dürfen die Inhalte auf der zIP, mit Ausnahme der 

Moderation gemäß §3 (2), bis zum Ende der Abstimmungsphase nicht mehr verändert 
werden, dieser Zustand des zIP ist die finale Fassung. 

§4 Abstimmung  

(1) Beschlüsse der virtuelle Versammlungen werden durch Briefwahl getroffen. 

(2) Jeder Stimmberechtigte erhält mit der Einladung seine Wahlunterlagen oder wird dort 

informiert wie er seine Wahlunterlagen erhält. 

(3) Wahlunterlagen dürfen erst ausgehändigt werden, wenn der stimmberechtigte Pirat die 

finale Fassung der zIP besuchen konnte und diesen Besuch bestätigt hat. 

(4) Der ausgefüllte Stimmzettel wird in einen unmarkierten Umschlag gesteckt, ist dieser 

innere Umschlag markiert wird die Stimmabgabe ungültig. Dieser innere Umschlag wird 

zusammen mit dem datiert unterschriebenen Akkreditierungsschein in einen weiteren 
Umschlag gesteckt und ausreichend frankiert an die Urne versendet. 

§5 Wahlunterlagen  

(1) Die Wahlunterlagen bestehen aus einem Akkreditierungsschein und einem Stimmzettel 

deren Aussehen vom Landesvorstand bestimmt wird. 

(2) Die Wahlunterlagen müssen auf beidseitig leerem, weißen Din A4 Papier ausgedruckt 

werden, andere Papierformen oder -farben machen den Stimmzettel ungültig. 

(3) Der Stimmzettel muss jeden Antrag mit der eindeutigen Antragsnummer und Antragstitel 
nennen und eine Möglichkeit bieten jeden Antrag mit Ja oder Nein zu kennzeichnen. 

§6 Auszählung  
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(1) Am Stichtag der Auszählung öffnet eine Mehrheit des Landesvorstandes mit mindestens 

ebensovielen Zeugen die Urne und entnimmt die dort enthaltenen Briefe. 

(2) Die Auszählung erfolgt öffentlich, an einem in der Einladung festgelegten Ort und beginnt 

zu einem in der Einladung festgelegten Zeitpunkt. 

(3) Der Transport der Briefe von der Urne zum Auszählungsort sollte von möglichst vielen 

Zeugen beobachtet werden können. 

(4) Der Landesvorstand prüft die Akkreditierungsinformationen der eingegangenen Briefe 

und sortiert diese so, dass Mehrfachabgaben erkannt werden können. 

(5) Der Landesvorstand prüft die Akkreditierungsinformationen der jeweils letzten Abgaben 

eines stimmberechtigten Piraten. Ungültige Abgaben werden ausgesondert, die inneren 

Umschläge der gültigen Abgaben werden in eine Urne geworfen. 

(6) Die Urne mit den gültigen Abgaben wird geöffnet und die Stimmen nach §7 
Wahlverfahren ausgezählt. 

§7 Wahlverfahren  

(1) Ein Antrag gilt als angenommen wenn er die absolute Mehrheit der gültigen 

abgegebenen Stimmen erhält. 

(2) Bei Anträgen die sich inhaltlich ganz oder teilweise ausschliessen gewinnt der Antrag mit 

der höheren Zustimmung (Approval-Voting), eine Stichwahl findet nicht statt. 
(3) Eine Stimme gilt als Enthaltung wenn weder Ja noch Nein angekreuzt wurde. 

Begründung: 

Unterm Strich handelt es sich um eine Briefwahl mit Onlinediskussion. Virtuell wird hier in 

der Bedeutung "etwas das nicht in der Form existiert in der es erscheint" nicht "online" 

verwendet. Das System ist billig, und für den verwendeten Zweck sicher und geheim genug 

um als verblindliches demokratisches System im Sinne des Parteien- und Grundgesetzes zu 
gelten.  

Hier noch ein paar detaillierte Kommentare zu einigen Paragraphen und Absätzen:  

§1 (2) Die vier Phasen der virtuelle Versammlungen sind in der Länge vom Landesvorstand 

festzulegen. Besonders zu beachten ist hier die Höchstlänge der Antragseinreichung, wenn 

noch mindestens 40 "Altanträge" mit Wunsch auf Wiedereinreichung vorhanden sind, kann 

der Vorstand natürlich auch ohne eine solche Phase eine virtuelle Versammlungen abhalten. 

§1 (4) Die zIP ist hier nicht genauer festgelegt, sondern es wird dem Landesvorstand 

auferlegt eine Plattform zu schaffen die den Anforderungen dieses Antrages genügt. 

Alternativ kann auch ein sonstiger Antrag für ein spezielles Tool eingereicht werden. 

§1 (5) Durch die Überlappung von Antragssammlung und Abstimmung kann der Abstand von 

einer Abstimmung zur nächsten auf 4 Wochen Diskussion eingeschränkt werden. Damit 

können wir im Zweimonatsturnus neue Inhalte beschliessen. 

§1 (7) Hier findet sich ein kleiner Trick um nicht ständig "vom Landesvorstand oder von einer 

vom Landesvorstand beauftragten Einzelperson oder einer vom Landesvorstand 

beauftragten Gruppe von Einzelpersonen" schreiben zu müssen. Mit Ausnahme der 

bezeichneten Stelle in §6 (1) kann man also alle Vorkommnisse von "Landesvorstand" mit 

einer beliebigen Kommission besetzen. 

§2 (1) Begrenzt den Einsatzbereich der virtuelle Versammlungen auf ausschliesslich das 
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Wahlprogramm oder Positionspapiere. Dies verhindert insbesondere das Anpassen der 

Verlaufsordnung von virtuellen Versammlungen oder Personalfragen die in einer 

Präsenzsitzung geklärt werden sollten. 

§2 (2) Regelt die Form der Antragseinreichung, die 4 Wochen sind ein Rückbezug auf §1 (2). 

§2 (3) Diese Begrenzung soll dazu dienen, dass nicht unüberschaubar viele Anträge in einem 

Durchlauf behandelt werden. Die Obergrenze sollte so gewählt werden, dass sie für eine 

Einzelperson noch bei vertretbarem Aufwand überschaubar ist. 

§2 (4) Regelt die Standardreihenfolge von Anträgen. 

§2 (5) In besonderen Ausnahmefällen, wie absichtlichen Störungen oder besonders 

kontroversen Punkten die einer eingehenderen Diskussion bedürfen, kann der Vorstand hier 

eingreifen um die virtuelle Versammlungen ungestört durchführen zu können. Aus einer 

virtuelle Versammlungen derart ausgeschlossene Anträge sollten natürlich im Regelfall 

(siehe Satz 2) an eine Präsenzsitzung - also den LPT - abgegeben werden und dort ausführlich 

diskutiert werden. Der Grund für diese Möglichkeit ist es beispielsweise zu verhindern: 50 

Anträge mit Variationen von "Die virtuelle Versammlungen möge beschliessen, grün ist blau 

und Bielefeld existiert nicht.", das Parteiprogramm der FDP in 100 Unteranträge gepackt, für 

jeden Programmantrag des letzten LPT einen Änderungsantrag der ihn Rückgängig macht, 

usw. Der Vorstand ist über diese Tätigkeiten natürlich genauso Rechenschaftspflichtig wie 

über seine übrigen Tätigkeiten. 

§2 (6) Falls zuviele Anträge hereinkommen, werden die nicht behandelten Anträge auf 

Wunsch der Antragsteller präferiert in der nächsten virtuelle Versammlungen behandelt. 

Dazu auch den Kommentar von §1 (2) beachten. 

§3 Die Diskussionsphase bedarf nur weniger Sonderregeln, hier ist insbesondere die 

Moderation geregelt. Den Bedarf regelt hier der Landesvorstand auf Basis eigener Regeln, 

oder auf Basis von in der Präsenzsitzung festgelegten Regeln. Nach Ende der 

Diskussionsphase sollte das erarbeitete Ergebnis bis zum Ende der Abstimmung einsehbar 

sein. Auch hier gilt: Der Vorstand ist für seine Tätigkeit dem Landesparteitag natürlich 

rechenschaft schuldig.  

§4 (1) (2) Die Briefwahl ist das günstigste Verfahren um eine Entscheidung demokratisch und 

rechtssicher durchzubekommen. Alle Vorgänge entspringen bekannten und legalen 

Verfahren zur Urwahl, wie sie beispielsweise bei den Grünen 2012 für Personenwahlen 

eingesetzt wurden. Im wesentlichen wird bereits vorhandenes Legalfoo eingesetzt um den 

Entscheidungsprozess abzusichern.  

§4 (3) Dieser Vorbehalt stellt sicher, dass alle Diskussionsbeteiligten die Möglichkeit hatten 

ihren Standpunkt ausreichend darzubringen.  

§5, §6 und §7 sind im wesentlichen die Beschreibung des bekannten Briefwahlverfahrens, 

Highpoints: Re-Voting, öffentliche Auszählung, Approval-Voting, Enthaltung durch 
Nichtankreuzen. 
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Programmänderungsanträge 

PÄA 001 Bedingte Unterstützung der Nationalparkpläne 

Antragsteller: Martin Bartsch 

Die Piratenpartei Baden-Württemberg unterstützt die Pläne der Landesregierung im 

Nordschwarzwald, innerhalb des ausgewiesenen Suchraums einen Nationalpark 

einzurichten. Wir begrüßen, dass das Land Baden-Württemberg damit seinen Teil zum 

Umweltschutz und zum Erhalt der Artenvielfalt beitragen möchte. Wir legen aber Wert 

darauf, dass die im Vorfeld getätigten Versprechen der Landesregierung auch eingehalten 

werden. Vor allem die langfristige Finanzierung sowie der uneingeschränkte Zugang für 

Besucher müssen gewährleistet sein. Der Managementplan muss so gestaltet werden, dass 

der Nationalpark sowohl Naturschutzgebiet als auch Naherholungsgebiet und nutzbarer 
Lebensraum für die Menschen bleibt.  

Begründung: 

Die Landesregierung Baden-Württembergs möchte im Nordschwarzwald einen Nationalpark 

einrichten. Diese Absichten werden in den betroffenen Gebieten äußerst kontrovers 

diskutiert. Einen Wahlkampf in diesen Gemeinden zu führen, ohne dazu Stellung bezogen zu 

haben, wäre nicht glaubwürdig. Da die Gründung des Nationalparks einen Landtagsbeschluss 

erfordert und die betroffenen Kreisverbände mit einer Stimme reden sollten, ist es nur 

sinnvoll, dass sich der ganze Landesverband dazu positioniert. In einer Limesurvey-Umfrage 

unter den Mitgliedern in den 4 betroffenen Landkreisen Calw, Freudenstadt, Rastatt und 

Ortenau haben sich über 2/3 der Mitglieder für die Einrichtung des Nationalparks 

ausgesprochen. Die vollumfängliche Unterstützung der Landespläne hat jedoch nur 

geringfügig mehr Zustimmung erhalten, als die bedingte Unterstützung. Daher habe ich mich 

entschlossen, im Namen dieser Kreisverbände, beide Varianten dem Landesparteitag zur 

Entscheidung vorzulegen. Alle bisher gesammelten Informationen zu den 

Nationalparkplänen sind auf der Wiki-Seite 

https://wiki.piratenpartei.de/BW:Bezirksverband_Karlsruhe/Nationalpark_Nordschwarzwald 

gesammelt. Eine kompakte Zusammenfassung findet ihr in meinem Mumblevortrag 

http://dl.dropbox.com/u/104181367/Mumble-2013-01-16-20-10-04-mumble.piratenpartei-

nrw.de-Mixdown.ogg oder in dem dazugehörigen Script 
http://wiki.piratenpartei.de/Datei:Umfrage_Nationalpark_Nordschwarzwald_Feb2013.pdf  
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PÄA 002 Datenbrief 

Antragsteller: Sven Krohlas 

Die Piratenpartei Baden-Württemberg unterstützt die Idee des Chaos Computer Clubs (CCC), 

einen Datenbrief gesetzlich zu verankern. Mit dieser Forderung, sollen alle Unternehmen, 

Behörden und Institutionen die personenbezogene Daten erheben, verpflichtet werden 

diese mindestens einmal im Jahr den Betroffenen ohne Anfrage zu übermitteln. Dabei soll 

der gleiche Kommunikationsweg beschritten werden, der auch bisher zum Kontakt mit der 
betroffenen Person genutzt wurde.  

Begründung: 

• http://www.ccc.de/datenbrief  

PÄA 003 Unechte Teilortswahl abschaffen 

Antragsteller: Sven Krohlas 

Wir setzen uns, sofern noch nicht geschehen, für die Abschaffung der unechten Teilortswahl 

ein, die jedem Wohnbezirk bzw. Ortsteil einer Kommune ein Kontingent an Sitzen im Stadt- 

bzw. Gemeinderat zusichert. Seit der Gemeindereform in den 1970er-Jahren sind die Orte 

politisch weit genug zusammengewachsen, um auf diese komplizierte und somit 

fehleranfällige Sonderregelung verzichten zu können. Die Wahlergebnisse der Vergangenheit 

bestätigen dies. Die unechte Teilortswahl zwingt den Ortsteilen zudem die Beschränkung 

auf, nur so viel Kandidaten für den Gemeinderat aufzustellen, wie ihnen durch das 
Kontingent Sitze zugewiesen sind.  

In Orten, in denen die Abschaffung der unechten Teilortswahl als strittig angesehen wird, 
soll hierüber ein Bürgerbegehren und gegebenfalls ein Bürgerentscheid stattfinden.  
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PÄA 004 SMS Notruf und Warnmeldungen für Menschen mit 

Behinderung 

Antragsteller: Lisa Collins 

Der Landesparteitag möge beschliessen, folgenden Text an geeigneter Stelle in das 
Programm der Piratenpartei Baden-Württemberg aufzunehmen:  

SMS Notruf und Warnmeldungen für Menschen mit Behinderung 

Nicht für alle Menschen ist es möglich, im Falle eines Notrufs einen Anruf an die 

Rettungsleitstelle abzusetzen. Vor allem für Menschen, deren Hören oder Sprechen 

eingeschränkt ist, stellt dies eine nicht zu akzeptierende Barriere dar. Die Piratenpartei 

fordert daher, einen Notruf einzuführen, der sowohl per Email/SMS, als auch über 

Videotechnologien erreichbar ist. Wir setzen uns weiterhin dafür ein, dass Warnmeldungen, 

wie sie u.a. in Katastrophenfällen üblich sind, so weitergegeben werden, dass auch 
schwerhörige oder gehörlose Menschen erreicht werden.  

Begründung: 

Noch vor wenigen Jahren war es üblich, dass z.B. in Haushalten mit Gehörlosen ein Faxgerät 

vorhanden war. Das ist heute nicht mehr so und auch der Nutzen ist durchaus fraglich. Um 

Gehörlosen/Schwerhörigen und auch Menschen mit sprachlichen Einschränkungen zu 

ermöglichen, dass sie die Rettungsleitstelle kontaktieren können, ist es dringend notwendig 

einen Notruf einzuführen, wie ihn andere Länder (z.B. Frankreich) schon längst haben. (Mehr 
Informationen gibts beim Gehörlosen-Bund.)  
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PÄA 005 Kommunikation der Notfallpläne 

Antragsteller: Sven Krohlas 

Das Land Baden-Württemberg wird durch verschiedene mögliche Katastrophenszenarien, 

beispielsweise Hochwasser, ein Unglück in einem der Kernkraftwerke oder Erdbeben 

bedroht. Für diese existieren Notfallpläne, die jedoch nicht aktiv an die Bevölkerung 
kommuniziert werden.  

Zudem stellen Stromausfälle und der Zusammenbruch der Verkehrsinfrastruktur im 

Katastrophenfall ein möglicherweise unüberwindbares Hindernis für die Verbreitung und 
Umsetzung von Notfallplänen dar.  

Die Piratenpartei regt daher die Veröffentlichung und Kommunikation aller Notfallpläne 

bereits im Vorfeld an. Dies ermöglicht auch die Prüfung der Pläne durch die Bevölkerung, die 

mit der Lage vor Ort am besten vertraut ist und somit mögliche Fehlplanungen rechtzeitig 
erkennen kann.  

Begründung: 

Im Moment herrscht Intransparenz, was die Frage der Notfallpläne betritt. Oft sind Teile der 

Pläne geheim. Bürger können diese Pläne selbst dann nicht finden und einsehen, wenn sie 
danach suchen. Jahrelang hat sich die Landesregierung bei diesem Thema bedeckt gehalten.  
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PÄA 006 Position der Piratenpartei Baden-Württemberg zu Stuttgart 

21 

Antragsteller: Peter Laskowski 

Der Landesparteitag möge beschliessen:  

Die Piratenpartei Baden-Württemberg lehnt die Fortführung von Stuttgart 21 in der jetzigen 
Form des Projekts ab.  

Ein Tiefbahnhof ist mit den bereits jetzt feststehenden Kostensteigerungen nicht 
wirtschaftlich zu errichten und für das Land Baden-Württemberg finanziell nicht tragbar.  

Deshalb empfiehlt die Piratenpartei Baden-Württemberg für die jetzt fälligen Gespräche 

zwischen Land und Bahn einen sofortigen Stopp der Bauarbeiten.  

In den Gesprächen sollten alle Alternativen zum Tiefbahnhof geprüft werden. Insbesondere 

sollte die Wiederinstandsetzung und Modernisierung des bestehenden Kopfbahnhofes 
intensiv geprüft werden.  

Die herausgearbeiteten Möglichkeiten sollen Basis für einen weiteren Volksentscheid sein.  

Ebenso ist zu prüfen, ob die von einem Projektabbruch betroffenen Firmen bei Verzicht auf 

möglicherweise fällige Strafzahlungen bei der Vergabe von weiteren Arbeiten bevorzugt 
werden können, um die Ausstiegskosten aus der Tiefbahnhofsvariante zu reduzieren.  

Begründung: 

Das Gutachten des Bundesrechnungshofes [1] und das Gutachten des Büros Vieregg+Rössler 

[2] bestätigten schon 2008, dass der Kostendeckel von 4,5 Milliarden Euro nicht gehalten 
werden kann.  

Über den bestehenden Kopfbahnhof werden schon heute mindestens 50 Züge [3] pro 

Stunde abgewickelt, wohingegen die aktuell geplante Variante von S21 nur 32 Züge in der 
Spitzenstunde schafft [4].  

Das Projekt war schon vor Baubeginn überteuert und unwirtschaftlich, und wird, so zeigen 
die aktuellen Meldungen Erfahrung nach noch teurer. [5]  

Für die jetzt gemäß Finanzierungsvertrag anstehenden Gespräche über die weitere 

Finanzierung des Projekts die die Bahn vorrausichtlich einfordern wird ist es daher sinnvoll 

alle Optionen auf den Tisch zu bringen.  

Die Wiederinstandsetzung und Modernisierung des bestehenden Kopfbahnhofes ist in den 

Augen der Piratenpartei eine gangbare Alternative um mit dem teilweise eingerissenen 
Kopfbahnhof umzugehen.  
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[1] http://www.kopfbahnhof-21.de/fileadmin/Bauwatch/Bundesrechnungshof_zu_s21.pdf  

[2] http://www.bund-
bawue.de/themen_projekte/verkehr/stuttgart_21/gutachten_vieregg_roessler/  

[3] http://www.mvi.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/104632/  

[4] 

http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=Leistungsf%C3%A4higkeit+Aussagen+zu+Stuttgart

+21&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDoQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.kopfbahnhof

-

21.de%2Ffileadmin%2Fdownloads%2Fpresseberichte%2FERI_6_2011_engelhardt.pdf&ei=c0

UiUfTvEaOr4AT67YDQDg&usg=AFQjCNFuVUlfBnIIEROMNAbB_mhIQIM8MA&bvm=bv.42553
238,d.Yms  

[5]http://www.zeit.de/wirtschaft/2013-02/stuttgart-21-mehrkosten  

Justus @SpatzenKasten Wingert hat den obenstehenden Antrag entworfen, ich habe ihn 

ergänzt und das Ergebnis steht oben.Da Justus den Antrag nicht einbringen wollte (formalfoo 
und so) habe ich das übernommen.  
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PÄA 007 Hochwasserschutz am Oberrhein 

Antragsteller: Erik Wohlfeil 

Die Piratenpartei Baden-Württemberg setzt sich dafür ein, dass schnellst möglich der 200-

jährige Hochwasserschutz am Oberrhein wiederhergestellt wird. Dazu ist das Land Baden-

Württemberg aufgrund eines Staatsvertrags gegenüber Frankreich seit 1982 verpflichtet. 

Das Abkommen sah eine Fertigstellung bis 1990 vor, die derzeitige Landesregierung nennt 
eine Fertigstellung bis 2028 "ambitioniert".  

Folgende 3 der 13 Baumaßnahmen wurden in den vergangenen 31 Jahren abgeschlossen:  

• Polder Altenheim  

• Kulturwehr Kehl  
• Polder Söllingen/Greffern  

Folgende Schutzmaßnahmen müssen noch gebaut werden (Stand Februar 2013):  

• Rückhalteraum Weil/Breisach (geplant)  

• Kulturwehr Breisach (geplant)  

• Polder Breisach/Burkheim (geplant)  

• Polder Wyhl/Weisweil (geplant)  

• Polder Elzmündung (geplant)  

• Rückhalteraum Ichenheim/Meißenheim (geplant)  

• Rückhalteraum Freistett (Planung in Vorbereitung)  

• Polder Bellenkopf/Rappenwört (geplant)  

• Elisabethenwört (Planung in Vorbereitung)  
• Polder Rheinschanzinsel (im Bau seit 2006)  

Alle Maßnahmen kosten zusammen ca. 0,8 Milliarden € (andere Quellen sprechen von rund 

1 Milliarde €). Ein Hochwasser bedeutet eine Gefährdung zahlreicher Menschenleben. Hinzu 

kommt das Schadenspotential eines 100-jährigen Hochwassers, welches allein am 

nördlichen Oberrhein um die Ballungsräume Karlsruhe, Mannheim und Ludwigshafen bei ca. 

6,5 Milliarden € liegt. Bei einem größeren Hochwasser liegt es natürlich noch höher. 

Modellrechnungen prognostizieren für den Oberrhein eine Zunahme von frühjährlichen 
Extremhochwasserereignissen infolge des Klimawandels.  

Die BürgerInnen sollen bestmöglich über die geplanten Maßnahmen vor Ort informiert 

werden und soweit noch möglich Anregungen und Bedenken in die Planung einbringen 
können. Die Notwendigkeit der Baumaßnahmen steht allerdings außer frage.  

Eine möglichst ökologische Umsetzung, die wertvolle Biotope schafft, erscheint uns 

wünschenswert. Hier sind allerdings oft die Bedenken der BürgerInnen vor Ort besonders 

groß, da aufgrund von ökologischen Flutungen dann regelmäßig Wasser in den Poldern ist. 

Die zusätzlichen Wasserflächen könnten von Insekten zur Eiablage genutzt werden, 

weswegen eine Stechmückenplage befürchtet wird. Es ist zu klären, ob und wenn ja in 
welchem Umfang diese Befürchtungen berechtigt sind.  
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(Zur Darstellung im Programm soll eine oder mehrere ergänzende Grafiken erstellt werden, 

beispielsweise basierend auf Openstreetmap-Daten, auf der die betroffenen Flächen 

hervorgehoben bzw. eingezeichnet sind sowie die Kosten und dadurch zu erzielenden 
Rückhaltevolumen dargestellt werden.)  

Begründung 

Selbsterklärend (imho soll das Programm nicht nur zur Information über die Position der 
Piratenpartei sondern auch zur Information über die Sachlage dienen). Quellen & Infos:  

• Das Integrierte Rheinprogramm (IRP) ist das Programm des Landes Baden-

Württemberg, um die Hochwasserschutzmaßnahmen am Rhein möglichst 

umweltfreundlich umzusetzen  

• (etwas beschönigender) Informationsfilm zum IRP  

• Bericht der badischen Zeitung  

• RP Freiburg zum IRP  

• BUND Südlicher Oberrhein zum IRP  

• BUND Mittlerer Oberrhein zum IRP  

• Naturfreunde Rastatt  

• Stellungsnahme Landesministerium für Umwelt und Verkehr, 2000  

• FDP-Anfrage im Bundestag, 2003  

• Bundesgesetzblatt online:  

o Bundesgesetzblatt Teil II Ausgabe 24. Dezember 1956 S.1863: Gesetz zu dem 

Vertrag vom 27. Oktober 1956 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 

der Französischen Republik über den Ausbau des Oberrheins zwischen Basel 

und Straßburg  

o Bundesgesetzblatt Teil II Ausgabe 16. Juli 1970 S.726 ff: Gesetz zu dem 

Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen 

Republik über den Ausbau des Rheins zwischen Kehl/Straßburg und 

Neuburgweier/Lauterburg vom 4. Juli 1969  

o Bundesgesetzblatt Teil II Ausgabe 23. Oktober 1976 S.1723 ff: 

Bekanntmachung der Zusatzvereinbarung zum Vertrag vom 4. Juli 1969 

zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen Republik 

über den Ausbau des Rheins zwischen Kehl/Straßburg und 

Neuburgweier/Lauterburg vom 16. Juli 1975  

o Bundesgesetzblatt Teil II Ausgabe 10. April 1984 S.268 ff: Vereinbarung zur 
Änderung und Ergänzung der Zusatzvereinbarung vom 16. Juli 1975 zum 
Vertrag vom 4. Juli 1969 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der 
Französischen Republik über den Ausbau des Rheins zwischen Kehl/ 
Strassburg und Neuburgweier/Lauterburg vom 6. Dezember 1982  

• Website von MdB Alexander Schoch, Grüne, zum IRP  

• Rheinschanzinsel:  

o http://ka.stadtwiki.net/Polder_Rheinschanzinsel  

o http://ka.stadtwiki.net/Datei:Phi-Rheinschanzinsel-06.jpg  
• weitere nicht genannte Quellen  
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PÄA 008 Abschaltung und Rückbau AKW Philippsburg 

Antragsteller: Sven Krohlas 

Wir fordern die sofortige Abschaltung auch des letzten noch in Betrieb befindlichen 

Reaktorblocks 2 des Kernkraftwerks Philippsburg. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass wir 

diese Hochrisikotechnologie nicht beherrschen, und auch nach über einem halben 

Jahrhundert wurde keine Lösung für die Entsorgung der gigantischen strahlenden 
Abfallmengen gefunden.  

Der Rückbau der Anlage wird, gemessen an den Erfahrungen des Kernkraftwerks Greifswald, 

um die 25 Jahre in Anspruch nehmen und sollte zeitnah nach der Abschaltung beginnen. 

Während dieser Zeit wird die Anlage ein großer Arbeitgeber bleiben, bei dem das Knowhow 

der bisherigen Belegschaft zum Rückbau benötigt wird. Dies ist auch genug Zeit, um zum 
Ausgleich andere Arbeitgeber in die Region zu holen.  
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PÄA 009 Positionspapier der Piratenpartei Baden-Württemberg zu 

Stuttgart 21 

Antragsteller: Berthold Weber 

Der Landesparteitag möge folgendes beschließen:  

Ablehnung der Variante Tiefbahnhof "Stuttgart21"  

Die Piratenpartei Baden-Württemberg setzt sich dafür ein, dass sich die acht Projektpartner 

endgültig von der Variante Tiefbahnhof "Stuttgart21" verabschieden.  

Die Grundlagen der 2009 geschlossenen Finanzierungsvereinbarung [1] sind nicht mehr 
gegeben, daher sehen wir die Finanzierung als gescheitert an.  

Im Interesse der Steuerzahlenden werden wir auch keine Reduzierung [2] der 

Leistungsfähigkeit des Stuttgarter Bahnhofs durch S21 und keine verfassungswidrige 
Mischfinanzierung [3] befürworten.  

Wir Piraten setzen uns dafür ein, die freiwerdenden Landesmittel in z.B. Bildung, 

Kinderbetreuung, fahrscheinlosen ÖPNV oder öffentliches W-LAN zu investieren, um allen 

Menschen in Baden-Württemberg eine Teilhabe in diesen zukunftsweisenden Bereichen zu 
ermöglichen.  

Wir mahnen des Weiteren an, dass unsere Forderung "Fakten auf den Tisch, dann 

Volksentscheid" bis heute nicht erfüllt wurde, wie auch daß die beliebig nach oben 

gedrehten Ausstiegskosten [4] [5] der Öffentlichkeit immer noch nicht transparent zur 
Prüfung vorgelegt wurden.  

Begründung: 

Das Gutachten des Bundesrechnungshofes [6] und das Gutachten des Büros Vieregg+Rössler 

[7] bestätigten schon 2008, dass der Kostendeckel von 4,5 Milliarden Euro nicht gehalten 

werden kann.  

Der bestehende Kopfbahnhof leistet mindestens 50 Züge [8], wohingegen die aktuell 
geplante Variante von S21 nur 32 Züge in der Spitzenstunde schafft [2].  

Prof. em. Dr. Dr. h.c. Hans Meyer erstellte 2010 ein Gutachten [3], welches die Finanzierung 
[1] von S21 und der Neubaustrecke als verfassungswidrig testiert.  

Ministerpräsident Kretschmann [9] zitierte 2010 dieses Gutachten wie folgt:  

"Die Mitfinanzierung verstößt gegen Art. 104a Abs. 1 GG, wonach der Bund und die Länder 

jeweils gesondert die Ausgaben, die sich aus der Wahrnehmung ihrer Aufgaben ergeben, 
selber finanzieren müssen.“ und  
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"Die Zahlungen des Landes sind verfassungswidrig, der Finanzierungsvertrag nichtig. Falls die 

Grünen nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg Regierungsverantwortung tragen, 

werden wir die Zahlungen sofort einstellen und bereits gezahlte Beträge zurückverlangen. 
Mit uns wird es keine Fortsetzung des Verfassungsbruchs geben."  

Ministerpräsident Winfried Kretschmann vom 19.02.2013  
Volksabstimmung, Finanzierungsvereinbarung, Sprechklausel [Video]  

Frontal21 vom 12.02.2013 [Video]  

Monitor vom 21.02.2013 [Video]  

Ausstiegskosten:  

Meine Antwort: Wir sind die mit den Fragen! Die Ausstiegskosten werden dann von einem 
Gericht geklärt.  

"Lasst die Krise jene lösen, die sie verursacht haben" [Zitat_von_Marina:]  

 
Quellen:  

[1] http://stuttgart21.wikiwam.de/Finanzierungsvereinbarung  

[2] http://www.wikireal.org/w/images/2/27/2012-07-18_WikiReal-Pressemitteilung.pdf  

[3] http://www.dhv-
speyer.de/kropp/361362.rechtsgutachten_prof_hans_meyer_finanzve.pdf  

[4] http://zwuckelmann.files.wordpress.com/2013/02/austiegskosten-s21-neu-120213.pdf  

[5] http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/stuttgart-21-aufsichtsraete-zweifeln-an-
kosten-fuer-den-ausstieg-a-882243.html  

[6] http://www.kopfbahnhof-21.de/fileadmin/Bauwatch/Bundesrechnungshof_zu_s21.pdf  

[7] http://www.bund-
bawue.de/themen_projekte/verkehr/stuttgart_21/gutachten_vieregg_roessler/  

[8] http://wikireal.org/wiki/Stuttgart_21/Leistung  

[9] http://www.gruene-bw.de/themen/verkehr/news/article/landesgelder-fuer-stuttgart-21-
sind-verfassungswidrig.html  
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PÄA 010 Öffentlich-rechtlicher Rundfunk 

Antragsteller: Jochen Schmidberger 

1. Die Piratenpartei Baden-Württemberg befürwortet den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. 
(1)  

2. Einen Beitrag pro Wohnung lehnen wir ab. Der Rundfunkbeitrag soll solidarisch finanziert 

werden. Menschen mit höherem Einkommen sollen entsprechend ihrer finanziellen 

Leistungsfähigkeit auch mehr bezahlen. Dies wollen wir durch eine Koppelung an die 
Einkommenssteuer erreichen. (2)  

2.1 Eingezogen werden soll der Rundfunkbeitrag durch die Finanzämter. (9)  

2.1.1 Unternehmen sollen wie bisher beteiligt werden. Dies soll durch die 

Körperschaftsteuer berechnet werden. (5)  

2.1.1.1 (wenn 2.1.1 nicht angenommen) Der öffentlich-rechtliche Rundfunk muß billiger 

werden. Die Piratenpartei Baden-Württemberg fordert daher eine schrittweise Reduzierung 
der Gelder. (3) Als längerfristiges Ziel peilen wir 1% der Einkommensteuer an. (6)  

2.1.1.2 (wenn 2.1.1 angenommen) Der öffentlich-rechtliche Rundfunk muß billiger werden. 

Die Piratenpartei Baden-Württemberg fordert daher eine schrittweise Reduzierung der 

Gelder. (3) Als längerfristiges Ziel peilen wir 1% der Einkommen- und Körperschaft-Steuer an. 
(6)  

2.1.2 Kommunen, insbesondere Bildungs- und Betreuungseinrichtungen, sollen den 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht mitfinanzieren. (8)  

2.1.3 Der öffentlich-rechtliche Rundfunk darf nicht in Bieterwettbewerb zu den privaten 
Sendern treten. (4)  

3. Wir wollen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk unabhängiger von der Politik machen, 
indem wir die Anzahl der Parteienvertreter in Rundfunk- und Verwaltungsrat reduzieren. (7)  

3.1 Die Zusammensetzung des Rundfunkrates ist regelmäßig auf Ausgewogenheit zu prüfen.  

3.1.1 Insbesondere sollen auch andere Religionen als die evangelische und die römisch-
katholische Kirche sowie Konfessionslose berücksichtigt werden. (7)  

Begründung: 

Der Antrag ist modular aufgebaut.  

Begründungen: 

Der Antrag entspricht unserem Prinzip der Netzneutralität und unserer sozialen Ausrichtung.  
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Großteils ist dieser Antrag schon in unserem Wahlprogramm zur LTW '11. 

(http://piratenpartei-bw.de/wahl/wahlprogramm/medien-kunst-und-kultur/) gedeckt. 

Insbesondere bei der Finanzierung wird es konkreter.  

(1) Es braucht Medien, die von Politik und/oder Wirtschaft oder Einzelinteressen unabhängig 
sind.  

(2) Es ist nicht zumutbar, daß der Rundfunkbeitrag in voller Höhe bezahlt werden muß, wenn 

auch nur ein volljähriger Bewohner keine Sozialleistungen bezieht oder aus anderen 

Gründen nicht befreit ist. Politische Unabhängigkeit ist weiter gegeben, da die Finanzämter 
nur die ausübende Gewalt sind.  

(3) Bei derzeit 7 Milliarden Euro für den ÖR müßte der Zuschlag auf die Einkommenssteuer 

4,4% betragen. Das ist unverhältnismäßig. Durch eine Reduzierung der Mittel ist der ÖR 

gezwungen, Synergieeffekte zu nutzen. Dies kann durch Fusionen der Landessendeanstalten 

geschehen, wie die Beispiele RBB oder SWR zeigen, oder die Zusammenlegung von 

Auslandsbüros. Dies wollen wir den ör Sendern überlassen, sofern sie ihrem Auftrag 
nachkommen.  

(4) Ein Bieterwettstreit mit den Privaten ist unnötig, da diese Sendungen dann trotzdem 

ausgestrahlt werden. Sendungen von besonderem öffentlichen Interesse können vertraglich 

(oder gesetzlich) zur Ausstrahlung im Free-TV vorgeschrieben sein, ähnlich wie jetzt 

festgeschrieben ist, daß Spiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im ÖR gesendet 
werden müssen.  

(5) Auch der Soli wird durch EkSt- und Körperschaftsteuer-Zuschlag finanziert. Damit könnte 
der Prozentsatz bei 7 Mia Euro auf 3.9 sinken.  

(6) Entspräche 1.56 Mia €, bzw. 1.78 Mia € mit Körperschaftsteuer.  

(7) Wer von wem entsandt wurde, steht unter http://www.swr.de/-
/id=7687284/nid=7687284/did=213372/14lohgq  

(8) Die Finanzen der Kommunen bestehen aus Beiträgen der Bürger und Unternehmen. 
Diese sollen nicht praktisch zweimal zahlen.  

(9) Einfach, unkompliziert, ohne zusätzliche Strukturen. Ähnlich der Kirchensteuer.  
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PÄA 011 Sicherheit am Institut für Transurane 

Antragsteller: Sven Krohlas 

Wir fordern von Bund und Land die Durchsetzung moderner Sicherheitsstandards in 
kerntechnischen Anlagen.  

Am Institut für Transurane (ITU) des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) sind die 

gleichen behördlichen Kontrollen durchzuführen wie an den anderen kerntechnischen 

Einrichtungen am KIT. Hierzu gehört, dass Behörden wie der TÜV oder die Landesanstalt für 

Umwelt (LfU) jederzeit – auch unangemeldet – Zutritt zum ITU erhalten und dieses Recht 

auch wahrnehmen. Das ITU hat auch als Institution der Europäischen Kommission keinen 

exterritorialen Status! Zu den durchzuführenden Kontrollen gehört auch die regelmäßige 

Überprüfung der Spaltstoffbuchführung. Diese darf nicht unter dem Deckmäntelchen 

von »Terrorismusangst« verhindert werden. Ebenso ist die Einhaltung der bundesdeutschen 

Bestimmungen im Bereich Arbeitsrecht (Leiharbeit-Werksverträge), von 

Unfallverhütungsvorschriften (UVV) usw. zu überwachen. Wiederkehrende Prüfungen an 

Mess- und Überwachungsgeräten sind in regelmäßigen Abständen mit Gutachterbeteiligung 

durchzuführen.  

Besonderes Augenmerk ist auf Freigaben nach § 29 Strahlenschutzverordnung 

(»Freimessungen«) zu legen. Insbesondere darf dieser Paragraph nicht durch Verbringung 

von Gegenständen in den ehemaligen Kontrollbereich in Flügel E bzw. Freigaben nach § 44 

unterlaufen werden.  

Die HDB (Hauptabteilung Dekontaminationsbetriebe) ist von den Zugangs- und 

Ausgangskontrollen so auszustatten, dass eine Wiederholung eines Diebstahls von 

radioaktivem Material, wie 2001 in der WAK(Wiederaufbereitungsanlage Karlsruhe) 

stattgefunden hat, ausgeschlossen werden kann. Auch hier ist eine Verstärkung der 

behördlichen Kontrollen wünschenswert. Zudem fordern wir eine gründliche Evaluierung des 
Zustandes der diversen Lagerstätten am KIT Campus Nord.  
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PÄA 012 Bedingte Unterstützung der Nationalparkpläne mit 

Bürgerbeteiligung 

Antragsteller: Henrik Eisele 

Die Piratenpartei Baden-Württemberg unterstützt die Pläne der Landesregierung im 

Nordschwarzwald, innerhalb des ausgewiesenen Suchraums einen Nationalpark 

einzurichten. Wir begrüßen, dass das Land Baden-Württemberg damit seinen Teil zum 

Umweltschutz und zum Erhalt der Artenvielfalt beitragen möchte. Wir legen aber Wert 

darauf, dass die im Vorfeld getätigten Versprechen der Landesregierung auch eingehalten 

werden. Vor allem die langfristige Finanzierung sowie der uneingeschränkte Zugang für 

Besucher müssen gewährleistet sein. Der Managementplan muss so gestaltet werden, dass 

der Nationalpark sowohl Naturschutzgebiet als auch Naherholungsgebiet und nutzbarer 

Lebensraum für die Menschen bleibt. 

Um eine breite Akzeptanz des Nationalparks in der Öffentlichkeit zu gewährleisten, fordern 

wir zudem eine Bürgerbeteiligung in Form eines Volksentscheids, alternativ einer 

Volksbefragung. Um vor allem dem Willen der Bevölkerung in den vom Nationalpark 

betroffenen Kreisen Rechnung zu tragen, ist die Form des regionalen Bürgerentscheids 
einem landesweiten Volksentscheid vorzuziehen.  

Begründung: 

Der Antrag basiert auf dem identischen Antrag der bedingten Unterstützung von Martin 

Bartsch, ergänzt diesen jedoch um die Forderung nach Bürgerbeteiligung. Die 

Landesregierung hat in der Vergangenheit immer wieder betont, dass der Nationalpark nicht 

gegen den Willen der Bevölkerung eingerichtet werden soll. Insbesondere im oberen 

Murgtal besteht subjektiv jedoch eine starke Ablehnung der Bevölkerung gegen die Pläne. 

Zahlreiche Gemeinden werden nach Veröffentlichung des Landesgutachtens eigene 

Bürgerbefragungen im Mai 2013 durchführen. Die Piratenpartei steht in ihren Grundsätzen 

für eine starke Bürgerbeteiligung ein. Dies sollte auch im Fall des Nationalparks umgesetzt 

werden. Daher sollte einer finalen Entscheidung für oder gegen den Nationalpark 

mindestens eine Volksbefragung, besser ein Volksentscheid durchgeführt werden. Soweit 

eine rechtliche Bindung für die Landesregierung abgeleitet werden kann, wäre auch ein 
regionaler Bürgerentscheid in den betroffenen Kreisen denkbar.  

Ursrpüngliche Begründung des Original-Antrags: Die Landesregierung Baden-Württembergs 

möchte im Nordschwarzwald einen Nationalpark einrichten. Diese Absichten werden in den 

betroffenen Gebieten äußerst kontrovers diskutiert. Einen Wahlkampf in diesen Gemeinden 

zu führen, ohne dazu Stellung bezogen zu haben, wäre nicht glaubwürdig. Da die Gründung 

des Nationalparks einen Landtagsbeschluss erfordert und die betroffenen Kreisverbände mit 

einer Stimme reden sollten, ist es nur sinnvoll, dass sich der ganze Landesverband dazu 

positioniert. In einer Limesurvey-Umfrage unter den Mitgliedern in den 4 betroffenen 

Landkreisen Calw, Freudenstadt, Rastatt und Ortenau haben sich über 2/3 der Mitglieder für 

die Einrichtung des Nationalparks ausgesprochen. Die vollumfängliche Unterstützung der 

Landespläne hat jedoch nur geringfügig mehr Zustimmung erhalten, als die bedingte 

Unterstützung. Daher habe ich mich entschlossen, im Namen dieser Kreisverbände, beide 

Varianten dem Landesparteitag zur Entscheidung vorzulegen. Alle bisher gesammelten 
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Informationen zu den Nationalparkplänen sind auf der Wiki-Seite 

https://wiki.piratenpartei.de/BW:Bezirksverband_Karlsruhe/Nationalpark_Nordschwarzwald 

gesammelt. Eine kompakte Zusammenfassung findet ihr in meinem Mumblevortrag 

http://dl.dropbox.com/u/104181367/Mumble-2013-01-16-20-10-04-mumble.piratenpartei-

nrw.de-Mixdown.ogg oder in dem dazugehörigen Script 
http://wiki.piratenpartei.de/Datei:Umfrage_Nationalpark_Nordschwarzwald_Feb2013.pdf  
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PÄA 013 Pflegekammern 

Antragsteller: Marco Geupert, Jens Fuchs, Peter Laskowski 

Der Landesparteitag möge an geeigneter Stelle folgenden Punkt in das 
Landesparteiprogramm aufnehmen:  

Präambel: 

Zurzeit herrscht in der Bundesrepublik ein akuter Pflegenotstand. Es mangelt erheblich an 

Fachkräften in sämtlichen Einrichtungen und Bereichen (Krankenhäuser, Sozialstationen, 
Pflegeheime, Palliative Care, Hospiz). 

Die demographische Entwicklung macht eine gute, professionelle Pflege immer wichtiger. 

Auf politischer Ebene werden Entscheidungen aber weiterhin ohne die Einbeziehung 

Pflegender getroffen. In der Folge verschlechtert sich die Situation für Pflegende und 

Pflegebedürftige, gerade in letzter Zeit spitzt sich die Lage dramatisch zu. 

Einsparungen in den Einrichtungen gehen zu Lasten der Pflegenden, indem zum Beispiel 

Fort- und Weiterbildungen gestrichen werden. Dies senkt den Pflegestandard gravierend, 

was eine den individuellen Bedürfnissen der zu Pflegenden angepasste Pflege auf Dauer 

unmöglich macht. 

Für die Piratenpartei ergibt sich aus den vorgenannten Gründen die Befürwortung der 

Einrichtung einer Pflegekammer in Baden-Württemberg, um die politische Umsetzung dieser 

Forderung zu erreichen. 

Grundlagen: 

Pflegepolitik im Sinne einer Selbstverwaltung ist aufgrund der politischen Struktur der 

Bundesrepublik Ländersache. In Baden-Württemberg gilt diesbezüglich das Heilberufe-

Kammergesetz (HBKG). Das HBKG bildet die Grundlage für die Struktur und Organisation der 

Kammer. Für die Pflegekammern der einzelnen Bundesländer ist der Deutsche Pflegerat 

(DPR) als Dachorganisation vorgesehen. Aufgrund der Gesetzgebung sind Kammern 

grundsätzlich Körperschaften des öffentlichen Rechts. Als solche besitzen 

sie »Hoheitsbefugnisse« [1]. 

 

Alle Angehörigen des entsprechenden Berufes sind Mitglieder in der Kammer. 

Ziele der Pflegekammer:  

• Schutz der Bevölkerung vor Pflegefehlern[2] durch Gewährleistung qualifizierter 

Pflege und Versorgung  

• Qualitätssicherung und Qualitätserweiterung in der Pflege  

• Eine verbindliche Berufsordnung und Berufsethik  

• Vertretung der Interessen des Berufsstandes in ihrer Gesamtheit  

• Selbstverwaltung des Berufsstandes der Pflegenden  

• Ansprechpartner für alle Belange der Pflege und kompetente Beratung und 
Begleitung im politischen Entscheidungsprozess  

Aufgaben zum Erreichen dieser Ziele:  
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• Qualitätssicherung in der Pflege aufgrund festgelegter Berufsinhalte und -pflichten  

• Anmeldung der beruflich Pflegenden (Berufsregister):  

o Altenpfleger(innen)  

o Gesundheits- und Krankenpfleger(innen) bzw. Krankenschwestern/-pfleger  

o Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger(innen) bzw. 

Kinderkrankenschwestern/-pfleger  

• Erfassen des Berufsstandes nach Anzahl, Altersstruktur, räumlicher Verteilung und 

Qualifikation  

o Optimale, flächendeckende gesundheitliche Versorgung  

o Gezielte Planung und Anpassung der Ausbildungsmöglichkeiten  

• Führung der Berufsaufsicht  

• Erteilen und Entziehen der Berufserlaubnis (analog zu den Ärztekammern)  

• (Weiter)Entwicklung einer Berufsordnung und Berufsethik  

• Aufsicht und Kontrolle der Fortbildungsverpflichtung  

• Erstellung von Gutachten und Expertisen  

• Fachliche Beratung des Gesetzgebers  

• Beteiligung und Begleitung bei Gesetzgebungsverfahren, insbesondere der 

Ausbildungsreform  

• Erstellen von Statistiken zur Planung erforderlicher fachlicher und personeller 

Kapazitäten zur pflegerischen Versorgung der Bevölkerung  

• Ausgestaltung der Ausbildungsgesetze des Bundes in Kooperation mit den 

Ausbildungsträgern  

• Examensabnahme  

• Schiedsgericht  

• Anbieten von Fortbildungen in Kooperation mit den etablierten 

Fortbildungsinstituten und Verbänden  

• Schaffung von Bedingungen, die eine kontinuierliche Fortbildung aller Pflegeberufe 
gewährleistet  

   

Zusätzliche Erläuterungen: 

Eine Pflegekammer darf keine Tarifpolitik betreiben; dies ist weiterhin den Gewerkschaften 

vorbehalten. Auch ist kein Ausstieg aus der Solidargemeinschaft gewollt, indem man eine 

eigene Altersvorsorge einrichtet. [1] Zu den Hoheitsbefugnissen gehören beispielsweise die 

Durchführung der Berufsaufsicht oder die Erstellung einer verbindlichen Berufsordnung für 

alle Mitglieder. Kammern wirken wie eine staatliche Verwaltung und sind daher u. a. 

berechtigt, die Berufserlaubnis zu erteilen. [2] Pflegefehler ist ein umfassender Begriff, der 
auf http://www.pflegewiki.de/wiki/Pflegefehler erläutert wird.  
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PÄA 014 Wiederaufbereitungsanlage und Verglasungseinrichtung 

Karlsruhe 

Antragsteller: Sven Krohlas 

Bei der WAK (Wiederaufbereitungsanlage Karlsruhe) und VEK (Verglasungseinrichtung 

Karlsruhe) ist darauf zu achten, dass die Wertschöpfung beim Rückbau verstärkt im Land 

Baden-Württemberg erfolgt. Wir halten es für inakzeptabel, dass das bundeseigene 

Rückbauunternehmen EWN (Energiewerke Nord, vormals KKW Greifswald) mit 

Steuergeldern aus Baden-Württemberg hier durch die Hintertür 

Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen für Kraftwerksmitarbeiter aus Mecklenburg-Vorpommern 

betreibt, während Rückbauspezialisten aus Baden-Württemberg arbeitslos sind.  

Generell ist bei der Auftragsvergabe an Drittfirmen bei allen genannten Institutionen mehr 

Transparenz anzustreben. Nach dem Plutoniumdiebstahl 2001 sowie einer 
Schmiergeldaffäre (Firma Studsvik) scheint hier eine öffentliche Kontrolle notwendig.  
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PÄA 015 Wahlrechtsreform 

Antragsteller: Thorsten Pfeilsticker und Martin Eitzenberger 

Der Landesparteitag der Piratenpartei Baden-Württemberg möge beschließen, die folgenden 

Programmpunkte unter der neuen Kategorie "Reform des Wahlsystems" in das 

Wahlprogramm aufzunehmen. Je nach Entscheidung der Versammlung sollten die 
entsprechenden Module einzeln abgestimmt werden.  

Modul Einleitung  

Reform des Wahlsystems  

Alternative 1/1:  

Ein gutes Wahlverfahren bildet den Wählerwillen bestmöglich ab. Unser aktuelles 

Wahlsystem hat signifikante Schwächen, die sich mitunter stark verzerrend auf das 
Wahlergebnis auswirken.  

Modul Landtagsgröße  

Verkleinerung des Landtages  

Alternative 1/3:  

Die Piratenpartei Baden-Württemberg fordert eine Verkleinerung des Landtages auf 
maximal 100 Sitze.  

Alternative 2/3:  

Die Piratenpartei Baden-Württemberg fordert eine Verkleinerung des Landtages auf 
maximal 60 Sitze.  

Alternative 3/3:  

Die Piratenpartei Baden-Württemberg fordert eine Verkleinerung des Landtages auf 
maximal 90 Sitze.  

Modul Zweitstimme  

Einführung der Zweitstimme  

Alternative 1/3:  

Wir fordern, dass in Baden-Württemberg ein Wahlsystem mit Erst- und Zweitstimme 

eingeführt wird. Die Ermittlung der Anzahl an Landtagssitzen pro Partei muss dabei in einem 
modernen und für den Wähler verständlichen Verfahren errechnet werden.  
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Der Erststimmenkandidat kann von einer Partei aufgestellt werden. Dieser sollte, wie auch 

bei Bundestagswahlen, Priorität gegenüber einer Wahlliste haben. Eine Partei erhält nur so 

viele Landtagssitze, wie ihr anhand ihrer Zweitstimmen zustehen. Hat eine Partei in mehr 

Wahlkreisen die Mehrheit der Erststimmen gewonnen, als ihr Landtagssitze zustehen, so 
erhalten die Bewerber mit dem jeweils prozentual besten Wahlergebnis das Mandat.  

Alternative 2/3:  

Wir fordern, dass für die Landtagswahlen ein Wahlsystem entsprechend der Bundestagswahl 
mit Erst- und Zweitstimme zum Einsatz kommt.  

Alternative 3/3:  

Wir fordern, dass ein Wahlsystem mit Landeslisten von Wahlparteien eingeführt wird.  

Modul Hürde  

Die 5%-Hürde  

Alternative 1/3:  

Wir fordern die ersatzlose Abschaffung der 5%-Hürde.  

Alternative 2/3:  

Wir fordern die Senkung der Hürde bei Landtagswahlen auf 3%.  

Alternative 3/3:  

Die Stimmen derer, die für eine Partei gestimmt haben, die an der 5%-Hürde gescheitert 

sind, verdienen ebenfalls Berücksichtigung. Wir setzen uns daher dafür ein, dass der Anteil 

der Parteien, die an der Hürde gescheitert sind, bei der Errechnung der Landtagssitze 
berücksichtigt werden. Diese Sitze bleiben in weiterer Folge vakant.  

Modul Ungültige Stimmen  

Ungültige Stimmen  

Alternative 1/1:  

Auch ungültige Stimmen, ob unbeabsichtigt oder als Ausdruck des Protestes, verdienen 

Berücksichtigung. Wir setzen uns daher dafür ein, dass der Anteil ungültiger Stimmen bei der 

Errechnung der Landtagssitze berücksichtigt wird. Diese Sitze bleiben in weiterer Folge 
vakant.  

Modul Oberbürgermeisterwahlen  

Oberbürgermeisterwahlen  
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Alternative 1/1:  

Wir fordern eine Reduzierung der Amtszeit von Oberbürgermeistern von 8 auf 5 Jahre. Die 
Wahl der Oberbürgermeister soll in Zukunft regulär bei den Kommunalwahlen erfolgen.  
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PÄA 016 Unterstützung der Nationalparkpläne 

Antragsteller: Martin Bartsch 

Die Piratenpartei Baden-Württemberg unterstützt vollumfänglich die Pläne der 

Landesregierung im Nordschwarzwald, innerhalb des ausgewiesenen Suchraums einen 

Nationalpark einzurichten. Wir begrüßen, dass das Land Baden-Württemberg damit seinen 
Teil zum Umweltschutz und zum Erhalt der Artenvielfalt beitragen möchte.  

Begründung: 

Die Landesregierung Baden-Württembergs möchte im Nordschwarzwald einen Nationalpark 

einrichten. Diese Absichten werden in den betroffenen Gebieten äußerst kontrovers 

diskutiert. Einen Wahlkampf in diesen Gemeinden zu führen, ohne dazu Stellung bezogen zu 

haben, wäre nicht glaubwürdig. Da die Gründung des Nationalparks einen Landtagsbeschluss 

erfordert und die betroffenen Kreisverbände mit einer Stimme reden sollten, ist es nur 

sinnvoll, dass sich der ganze Landesverband dazu positioniert. In einer Limesurvey-Umfrage 

unter den Mitgliedern in den 4 betroffenen Landkreisen Calw, Freudenstadt, Rastatt und 

Ortenau haben sich über 2/3 der Mitglieder für die Einrichtung des Nationalparks 

ausgesprochen. Die vollumfängliche Unterstützung der Landespläne hat jedoch nur 

geringfügig mehr Zustimmung erhalten, als die bedingte Unterstützung. Daher habe ich mich 

entschlossen, im Namen dieser Kreisverbände, beide Varianten dem Landesparteitag zur 

Entscheidung vorzulegen. Alle bisher gesammelten Informationen zu den 

Nationalparkplänen sind auf der Wiki-Seite 

https://wiki.piratenpartei.de/BW:Bezirksverband_Karlsruhe/Nationalpark_Nordschwarzwald 

gesammelt. Eine kompakte Zusammenfassung findet ihr in meinem Mumblevortrag 

http://dl.dropbox.com/u/104181367/Mumble-2013-01-16-20-10-04-mumble.piratenpartei-

nrw.de-Mixdown.ogg oder in dem dazugehörigen Script 
http://wiki.piratenpartei.de/Datei:Umfrage_Nationalpark_Nordschwarzwald_Feb2013.pdf  
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PÄA 017 Abschaltung Atomkraftwerk Fessenheim 

Antragsteller: Sven Krohlas 

Das französische Atomkraftwerk Fessenheim am Rhein ist das älteste Atomkraftwerk in 

unserem Nachbarland. Dementsprechend gehört es auch zu den störanfälligsten. In den 
letzten Jahren ist die Zahl der Betriebsstörungen massiv gestiegen.  

Das Land Baden-Württemberg muss sich daher für die sofortige Abschaltung einsetzen, 

insbesondere über die 17,5 % der Anteile, die es über die EnBW am KKW Fessenheim besitzt. 

Eine Abschaltung bis Ende 2016, wie sie von französischen Staatspräsidenten Hollande 
versprochen wurde, ist unter diesen Sicherheitsvoraussetzungen schlicht fahrlässig.  

Begründung: 

• https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Fessenheim  

• https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:IncidentsFessenheim.png  

• http://piratenpartei-bw.de/2012/09/06/piraten-baden-wurttemberg-kritisieren-
atompolitik-in-frankreich-nach-zwischenfall-in-fessenheim/  

PÄA 018 Fahrscheinlosen ÖPNV voranbringen 

Antragsteller: Sven Krohlas 

Mobilität ist Grundlage für die Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben. Bereits jetzt 

wird der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) stark bezuschusst. Zudem werden 

inzwischen die Verkehrsbetriebe von der Erneuerbare-Energien-Umlage (EEG) befreit, womit 

die Allgemeinheit sich auch direkt an den Betriebskosten beteiligt.  

Wir setzen uns daher für einen umlagefinanzierten, fahrscheinlosen ÖPNV ein und halten 

diesen für finanzierbar. Mit Hilfe von drei großen Feldversuchen wollen wir diese Ansicht 

überprüfen. Diese Untersuchungen sollen jeweils in einem Ballungszentrum, einem 

Mittelzentrum und einer Region des ländlichen Raumes in Baden-Württemberg 
wissenschaftlich begleitet durchgeführt werden.  

Begründung: 

• weitergehender als das LTW-Programm  

• nutzt den bundesweit etablierten Begriff "fahrscheinlos"  
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PÄA 019 Auflösung des Landesamtes für Verfassungsschutz 

Antragsteller: Norbert Hense,Peter Laskowski, Florian Zumkeller-Quast 

Der Landesparteitag möge an geeigneter Stelle folgenden Punkt in das 
Landesparteiprogramm aufnehmen:  

Das Landesamt für Verfassungsschutz hat die Aufgabe der Überwachung von Bestrebungen 

gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Als Inlandsgeheimdienst der 

Landesregierung Baden-Württemberg enzieht er sich jedoch im Wesentlichen den 

demokratischen Geboten von Transparenz, parlamentarischer und öffentlicher Kontrolle. Es 

gibt kein demokratisches Spitzeln und keinen kontrollierbaren V-Leute-Komplex. Ein 

Inlandsgeheimdienst tendiert allein aufgrund seiner Existenz und dem ihm immanenten 

Geheimnis- und Bedrohungswahn zur Desinformation, zur Verdunkelung und zum 
potenziellen Rechtsbruch.  

 

Die Existenz von Inlandsgeheimdiensten ist daher für die Piratenpartei unvereinbar mit den 

Ansprüchen einer demokratischen, transparenten und offenen Gesellschaft. Staatliche 

Organisationen, die aus Geheimhaltungsgründen kaum jemandem gegenüber 

rechenschaftspflichtig sind, sind unkontrollierbar und entwickeln zwangsläufig ein 
Eigenleben.  

 

Die Aufklärungsarbeit über verfassungsfeindliche Bestrebung findet heute nicht nur durch 

Sammeln und Auswerten öffentlich zugänglicher Informationen statt. Viel mehr werden in 

hohem Maße nachrichtendienstliche Mittel angewendet. Unter anderem werden auch V-

Leute angeworben. Bei diesen V-Leuten handelt es sich nicht um Angestellte der 

Verfassungsschutzbehörden sondern um Anhänger*innen von beobachteten Gruppen, die 

gegen Geld Informationen über ihre Szene preisgeben.  

Das heißt aber, dass man Täter für Informationen aus ihrem eigenen Tatumfeld bezahlt. Das 

hat in der Praxis dazu geführt, dass V-Leute das Geld, das sie vom Verfassungsschutz für - 

häufig auch fehlerhafte - Informationen bekommen, direkt in den Aufbau 
verfassungsfeindlicher Organisationen gesteckt haben.  

So konnten teilweise verfassungsfeindliche Strukturen durch diese Praxis gestützt oder gar 

deren Bildung erst ermöglicht werden. Da die Verfassungsschutzbehörden gleichzeitig in 

Widersprüche um die Aufklärung von Morden durch Nationalsozialisten verstrickt sind, gibt 

dies dem Skandal einen zusätzlichen faden Beigeschmack. Dass dabei massenhaft 

Unterlagen vernichtet und so aktiv eine parlamentarische Aufklärung der Aktivitäten 

behindert wurde, ist nur die Spitze des Eisberges.  

 

Das Landesamt für Verfassungschutz hat die Aufgabe, unsere Verfassung vor den Feinden 

unserer Grundordnung zu schützen, darum sollte es selber strikt geltendes Recht penibelst 

einhalten. Dies ist jedoch, wie oben beschrieben, offensichtlich nicht der Fall. Nicht nur das: 

Zahlreiche Berichte der Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder sind grob 
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verfassungswidrig. Eine Studie der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg belegt, dass 

sämtliche Verfassungsschutzberichte zwischen 2005 und 2008 rechtswidrig waren und gegen 

Grundsätze, die das Bundesverfassungsgericht formuliert hat, verstießen.  

 

Tatsächlich hat sich in Form der Verfassungsschutzämter ein Inlandsgeheimdienst 

entwickelt, der sich weitestgehend verselbstständigt hat. Die Verfassungsschutzämter haben 

ein System entwickelt, welches mit den Prinzipien des Rechtsstaates nicht vereinbar ist. 

Deswegen fordert die Piratenpartei Baden-Württemberg die Abschaffung des Landesamtes 

für Verfassungsschutz. Die Aufgabe der Bekämpfung von organisierter Kriminalität, 

bewaffneten Nazis und Terrorismus liegt bei den Polizeibehörden. Diese entziehen sich nicht 
der demokratischen Kontrolle.  

Begründung: 

Mündlich  
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PÄA020 Wahlcomputer 
Antragsteller: Sven Krohlas 

 

Die Piratenpartei lehnt die Nutzung von Wahlgeräten aller Art (beispielsweise mechanische 

Wahlmaschinen oder Wahlcomputer) ab. Wahlcomputer sind manipulierbar, und die 

Korrektheit der Wahl kann nur noch von Experten nachvollzogen werden. Der Nutzen keiner 

Geräteklasse rechtfertigt die hohen Anschaffungs- und Betriebskosten.  

Begründung 

• http://wahlcomputer.ccc.de/  

• https://wiki.piratenpartei.de/Warum_wir_Wahlcomputern_nicht_vertrauen  

• https://www.bundesverfassungsgericht.de/pressemitteilungen/bvg09-019.html  

• https://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/cs20090303_2bvc00030
7.html  
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PÄA021 Religionsunterricht 
Antragsteller: Erik Wohlfeil 

 

Der Landesparteitag möge beschließen, folgenden Absatz in das Wahlprogramm zur 

nächsten Landtagswahl aufzunehmen: Religionsunterricht an öffentlichen Schulen Wir 

Piraten setzen uns dafür ein, dass der Religionsunterricht an öffentlichen Schulen weder 

Pflichtfach noch versetzungsmaßgebend ist. Die Versetzungsrelevanz von Religion als 
Kernfach in der gymnasialen Oberstufe ist hiervon ausgeschlossen.  

Begründung: 

Im Sinne eines Säkularstaats mit möglichst weitgehender Trennung von Staat und Religion ist 

dies wünschenswert. Die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg sind keine 

Bekenntnisschulen, d.h. bekenntnisfreie Schulen. Daher ist an ihnen nicht vom Grundgesetz 

(Art.7 (3)) aus Religion ordentliches Lehrfach (ordentlich Lehrfach = verpflichtende 

Teilnahme & versetzungsmaßgebend). Das badische Konkordat bezieht sich auf den 

analogen Artikel der Weimarer Verfassung (Art. 149), auch hier sind bekenntnisfreie Schulen 

ausgenommen. Das Reichskonkordat von 1933 findet nach Rechtssprechung des 

Bundesverfassungsgerichts innerstaatlich in Bezug auf Artikel 21 keine Anwendung, da das 

Schulgesetz Ländersache ist. Somit besteht für Baden-Württemberg keine Verpflichtung 
dazu, Religion als ordentliches Lehrfach zu unterrichten.  

Quellen:  

• Grundgesetz Artikel 7  

• Grundgesetz Artikel 140  

• Konkordat zwischen dem Heiligem Stuhle und dem Deutschem Reich, 1933Wikipedia 

zu GG Art. 140  
• Weimarer Verfassung Artikel 149  

• Evangelischer Kirchenvertrag Baden-Württemberg, 2007  

• [http://www.landesrecht-

bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=GymVersV+BW&psml=bsbawueprod.psml&max=

true&aiz=true Verordnung des Kultusministeriums über die Versetzung an 
Gymnasien]  

 
Zu ändernde Gesetze:  

• [http://www.landesrecht-

bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=GymVersV+BW&psml=bsbawueprod.psml&max=
true&aiz=true Verordnung des Kultusministeriums über die Versetzung an  

Gymnasien] §2 (1): Neu: (1) Maßgebende Fächer für die Versetzung sind, sofern sie in der 

schuleigenen Stundentafel für die jeweilige Klasse als Unterrichtsfächer ausgewiesen sind, 

Deutsch, Geographie, Geschichte, Gemeinschaftskunde, die Pflichtfremdsprachen, 

Mathematik, Naturphänomene, Biologie, Physik, Chemie, Naturwissenschaft und Technik, 
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Sport, Musik, Bildende Kunst, Ethik und Religionslehre. Wäre eine Versetzung wegen der 

Fächer Sport, Musik, Bildende Kunst, Ethik und Religionslehre nicht möglich, ist von diesen 

Fächern nur das mit der besten Note für die Versetzung maßgebend; ist eines dieser Fächer 

Kernfach, gilt Halbsatz 1 nur für die übrigen Fächer. Für Schüler, die während der Klasse 4 

der Grundschule keinen Fremdsprachenunterricht in der in Klasse 5 fortgeführten 

Fremdsprache hatten, wird die Versetzungserheblichkeit dieses Faches in dieser Klassenstufe 

ausgesetzt, wenn andernfalls eine Versetzung nicht möglich wäre. Alt: (1) Maßgebende 

Fächer für die Versetzung sind, sofern sie in der schuleigenen Stundentafel für die jeweilige 

Klasse als Unterrichtsfächer ausgewiesen sind, Religionslehre, Ethik, Deutsch, Geographie, 

Geschichte, Gemeinschaftskunde, die Pflichtfremdsprachen, Mathematik, Naturphänomene, 

Biologie, Physik, Chemie, Naturwissenschaft und Technik, Sport, Musik und Bildende Kunst. 

Wäre eine Versetzung wegen der Fächer Sport, Musik und Bildende Kunst nicht möglich, ist 

von diesen Fächern nur das mit der besten Note für die Versetzung maßgebend; ist eines 

dieser Fächer Kernfach, gilt Halbsatz 1 nur für die beiden übrigen Fächer. Für Schüler, die 

während der Klasse 4 der Grundschule keinen Fremdsprachenunterricht in der in Klasse 5 

fortgeführten Fremdsprache hatten, wird die Versetzungserheblichkeit dieses Faches in 

dieser Klassenstufe ausgesetzt, wenn andernfalls eine Versetzung nicht möglich wäre.  
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PÄA022 Grundlagen eines neuen JMStV und Jugendschutz im 

Internet 
Antragsteller: Kevin Honka 

 

Der Landesparteitag Baden-Württemberg möge beschließen, folgenden Text in das Kapitel 

"Medien, Kunst und Kultur" des Landesprogramms aufzunehmen:  

Grundlagen eines neuen JMStV und Jugendschutz im Internet 

Mit steigendem Medienkonsum in den letzten Jahrzehnten ist auch der Jugendschutz im 

Medienbereich immer wichtiger geworden. Nie war es einfacher Zugriff auf verschiedene 

Medien zu bekommen, nie war die Menge an verfügbarem Material größer. Das Konzept des 

Jugendschutzes in Deutschland muss der veränderten Medienlandschaft Rechnung tragen 

und auf neue Medien mit passenden Herangehensweisen reagieren. Um den Jugendschutz 

im Internet zu verbessern stehen auf staatlicher Seite verschiedene Methoden zur 

Verfügung. Eine dieser Methoden, ist der Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV), 

welcher sich an Betreiber von Medienangeboten im Radio, Fernsehen und seit ein paar 

Jahren auch im Internet richtet und festlegt, wie diese das Jugendschutzgesetz in ihrem 
Angebot umsetzen sollen.  

Der JMStV 

Die 2010 gescheiterte Novellierung des JMStV hatte im Wesentlichen das Ziel alte Konzepte 

für Trägermedien oder klassischen Rundfunk, wie Zugangsbeschränkungen durch 

Altersklassifizierungen oder Sendezeiten, auf das Internet zu übertragen. Die Piratenpartei 

Hamburg lehnt diesen Ansatz ab und möchte mit neuen Methoden an den Jugendschutz in 

Internet herangehen. Das Internet funktioniert nicht nach dem Sender-Empfänger-Prinzip, 

sondern nach der gleichberechtigten Vernetzung unzähliger Nutzer auf der ganzen Welt. Da 

dort jeder gleichermaßen Anbieter von Medieninhalten sein kann, ist die klassische 

Regulierung der Anbieter aus dem Rundfunkbereich nicht auf das Internet übertragbar. Die 

Regelungen für die überschaubare Anzahl kommerziell tätiger Anbieter im Rundfunkbereich 

müssen klar von Regelungen für das Internet abgegrenzt werden. Auch Host- und 

Zugangsanbieter, die Inhalte bereithalten und ausliefern, taugen nicht als Anlaufstelle für 

Regulierungen, da diese in der Regel keinen Einfluss auf die Inhalte nehmen und auch nicht 
dazu gezwungen werden sollen aktiv Kenntnis von der Art der Inhalte zu erlangen.  

Inhalte werden im Internet von einer unüberschaubaren Zahl von Anbietern erstellt, zu 

denen vor allem auch die Nutzer des Internets selbst gehören. Die meisten Webseiten 

unterliegen einem stetigen Wandel, vor allem dann, wenn sie zur Veröffentlichung von 

sogenanntem "User Generated Content" dienen, wie z.B. soziale Netzwerke. Eine 

funktionierende Altersklassifizierung als Grundlage für den Jugendschutz im Internet ist 

unter diesen Bedingungen schlicht unrealistisch. Rechtliche Vorschriften zu verpflichtenden 

Altersklassifizierungen durch die Anbieter lehnt die Piratenpartei Hamburg daher ab. Sie 

würden ohnehin nur einen Bruchteil der weltweiten Angebote im Internet erfassen und im 

deutschen Rechtsraum zu erheblichen Rechtsunsicherheiten führen. Privatpersonen können 

eine korrekte Alterseinstufung üblicherweise sowieso gar nicht zuverlässig leisten. Mit der 
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Größe des Projekts wird eine korrekte und allumfassende Altersklassifizierung zudem immer 

aufwendiger oder sogar völlig unpraktikabel, denn auch für die kommerzielle Anbieter wäre 

eine individuelle Einstufung von mehreren hundert, oder gar mehreren tausend, Seiten oft 

nicht praktikabel umsetzbar. Auch Filterprogramme mit eigenen, meist automatisiert 

erstellten, Sperrlisten sind zur Durchsetzung des Jugendschutzes nur bedingt geeignet und 

dürfen nicht zur Pflicht werden. Die Ungenauigkeiten dieser Sperrlisten würden zwangsweise 

zu Overblocking führen und damit Nutzern den rechtmäßigen und berechtigten Zugriff auf 

Internetangebote verwehren. Die bestehenden Regelungen zu Sendezeiten für 

Internetseiten haben sich heute bereits als unpraktikabel erwiesen und sollen aus dem 
JMStV gestrichen werden.  

Wir wollen, dass der JMStV erwachsene, mündige Bürger nicht unverhältnismäßig in ihrer 

Mediennutzung einschränkt. Der Zugang zu möglicherweise entwicklungsbeeinträchtigenden 

Inhalten muss diesen praktikabel möglich sein, ebenso der Erwerb von digital vertriebenen 

Gütern mit Jugendschutzbeschränkungen. Der JMStV darf keine höheren Hürden beinhalten, 
als sie z.B. durch das Jugendschutzgesetz vorgesehen sind.  

Partizipation und Transparenz stärken 

Zukünftige Novellierungen des Jugendmedienschutz-Staatsvertrags müssen in einem offenen 

Prozess transparent und unter Einbindung aller betroffenen Gruppen ausgearbeitet werden. 

Jugendschutz darf nicht ausschließlich zwischen der Politik und kommerziellen Anbietern 

von Medien ausgehandelt werden. Die betroffenen Jugendlichen und ihre Eltern müssen in 

die Ausarbeitung ebenso einbezogen werden, wie die Nutzer des Internets, die oftmals ohne 

Gewinnabsicht Inhalte erstellen. Außerdem müssen kompetente Fachleute aus dem Bereich 

Medienpädagogik gehört werden. Die Aushandlung eines neuen JMStV mit nur einem Teil 

der betroffenen Gruppen hinter verschlossenen Türen hat sich eindeutig als untaugliches 
Verfahren herausgestellt und darf sich nicht mehr wiederholen.  

Ein neues Jugendschutzkonzept 

Kinder und Jugendliche müssen Schritt für Schritt auf die Inhalte, mit denen sie in modernen 

Medien konfrontiert werden, vorbereitet und bei ihrem Medienkonsum begleitet werden. 

Diese Erziehungsaufgabe obliegt den Eltern und kann nicht durch technische Hilfsmittel oder 

stark lückenhafte Regulierung von Anbietern ersetzt werden. Eltern sollen durch 

Beratungsangebote und die staatlichen Bildungseinrichtungen bei dieser Aufgabe 

unterstützt werden, tragen letztlich aber die Verantwortung für ihre Kinder selbst.  

Ein nachhaltiger Jugendschutz darf sich nicht blind auf Verbote oder technische Filter 

verlassen, sondern muss Kinder und Jugendliche befähigen mit potenziell 

entwicklungsbeeinträchtigenden Inhalten umzugehen. Die Vermittlung von 

Medienkompetenz muss der Kern eines neuen Jugendschutzkonzepts sein. Kinder und 

Jugendliche können gemeinsam mit ihren Eltern Medieninhalte diskutieren und bewerten. 

Um die Ergebnisse auch für andere nutzbar zu machen, können diese in geeigneten 

Plattformen gesammelt und der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden. Dadurch 

können transparent Empfehlungslisten geschaffen werden, die jederzeit von jedem 

aktualisiert oder korrigiert werden können, und damit wesentlich geeigneter sind als 

intransparente und naturgemäß sehr fehleranfällige Sperrlisten von einzelnen Anbietern. 
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Eltern können mit Hilfe dieser Empfehlungslisten dann individuell selbst entscheiden mit 
welcher Art Medien ihre Kinder bereits umgehen können.  

In diesem Sinne sollte auch verstärkt zwischen einem Kinderschutz und einem Jugendschutz 

unterschieden werden. Diese sollten jeweils unterschiedliche Maßnahmen vorsehen und ein 

variables Eingehen auf das Entwicklungsniveau des jeweiligen Kindes ermöglichen. So 

können beim Medienkonsum von Kleinkindern technische Maßnahmen von Eltern 

unterstützend eingesetzt werden. Trotzdem sollte auch schon bei ihnen mit dem 

Kompetenzerwerb im Bereich der Medien begonnen werden. Bei Jugendlichen jedoch 

braucht es eine andere Herangehensweise, die neben ihrer zunehmenden Mündigkeit auch 

ihre persönlichen Grundrechte berücksichtigt. Ein individueller Schutz durch die Vermittlung 

von Medienkompetenz ist für Jugendliche sinnvoller als statische Regulierung. Bei einer 

solchen Neugestaltung der jugendschutzpolitischen Grundsätze müssen zudem die Rollen 

etwa der KJM, der BPjM überdacht und eine Überarbeitung des Jugendschutzgesetzes 
angestrebt werden.  
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PÄA023 Kulturpolitik 
Antragsteller: Christophe Chan Hin 

 

Präambel 

"Kultur kostet Geld. Kultur ist kein Luxus, den wir uns entweder leisten oder nach Belieben 

auch streichen können, sondern der geistige Boden, der unsere innere Überlebensfähigkeit 
sichert." -- Richard von Weizsäcker 

Im Grunde war es die Kultur selbst, die den Stein des Anstoßes zur Gründung der 

Piratenparteien auf der ganzen Welt gab. Wir treten für eine offene, vernetzte und für alle 

Menschen zugängliche Kultur ein: für eine Kultur, die uns in Toleranz, Respekt und 

gesellschaftlicher Teilhabe einander näher bringt. Für eine Kultur, die keiner Deutungshoheit 

unterworfen ist und jedem Menschen in unserer Gesellschaft zur freien Mitgestaltung offen 

steht. Für uns ist Kultur in allen Facetten, digital wie analog, gleichberechtigt, sinnvoll und 

förderungswürdig. Während momentan einige wenige Kulturbereiche und -projekte mit 

Subventionen gestützt werden, müssen alternative Kulturszenen ums Überleben am Markt 
oder in der Soziokultur kämpfen. Dies gilt es zu ändern.  

Kultur vernetzen und partizipativ gestalten 

Die Kulturpolitik der Piratenpartei bedeutet vor allem Vernetzung; Vernetzung von 

Menschen, Ideen und Ressourcen. Kunst und Kultur sind nicht "brotlos" oder "leider sehr 

teuer", sondern die Grundlage unserer Zivilisation. Bevor man von den viel zitierten 

"immensen Kosten" spricht, sollte man über Ressourcenbündelung und Synergieeffekte 

zwischen Kommunen, Land und Bezirk nachdenken. Die kulturellen Gegebenheiten der 

zentralen Orte in Baden-Württemberg lassen sich häufig alleine durch kluge 

Ressourcenverteilung und überlegtes, bürgernahes Management verbessern. Kultur ist nur 

gut, wenn sie vielfältig und reichhaltig ist, und wenn sie sich frei entfalten kann. Kultur ist der 

Nährboden unserer Gesellschaft, sie ist nichts, woran man öffentliche Gelder, die anderswo 

fehlen, wieder einsparen kann. Die Piraten stehen für die Idee, dass jeder Mensch kreatives 

Potenzial und kulturelles Interesse hat, das es zu unterstützen und zu fördern gilt und dass 
Kultur - ganz wie das Internet - grundsätzlich offen angelegt sein sollte.  

Plattformneutralität - Auch für Kunst und Kultur  

Der Kern piratiger Politik ist die Plattformneutralität. Für die Kulturpolitik bedeutet dies für 

uns, dass jeder daraus folgend die Möglichkeit haben soll, Kunst und Kultur zu genießen und 

auch selbst zu schaffen. Für uns Piraten ist es nicht relevant ob Kultur im analogen oder im 

digitalen Raum stattfindet. Die Barrieren dafür müssen verringert und letztendlich beseitigt 

werden. Wichtig dafür sind die aus Landesgeldern geförderten überregional bedeutsamen 

Kulturbetriebe, die in die Pflicht genommen werden müssen, sich als Ermöglicher stark in die 

kommunale Kultur einzubringen. Wir wollen Anreize zu ebenjener Vernetzung zum einen 

zwischen verschiedenen Kunst- und Kulturschaffenden in kommunalem und überregionalem 

Kontext und zum anderen zwischen Kulturpolitikern und -ämtern schaffen und dadurch ein 

lebendiges Miteinander und Synergieeffekte fördern.  
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1. Transparente Kulturförderung  

1.1. Punktesystem als positive Bestärkung.  

Die momentane Vergabepraxis bei finanziellen Förderungen auf Landesebene ist 

intransparent, langsam und verwaltungsintensiv. Wir treten für eine gerechtere und 

transparente Vergabepraxis ein. Deshalb schlagen wir eine auflagenunabhängige 

Sockelförderung vor. Da diese Sockelförderung nur einen Teil der laufenden Betriebskosten 

abdecken kann, werden weitere Zuschüsse für die künstlerische Arbeit vergeben. Diese 

Zuschüsse werden nach einem festen Punktesystem vergeben und honorieren zum Beispiel 

interkulturelle Vernetzung, kommunales Engagement, Jugendarbeit, etc. Diese positive 

Verstärkung verschlankt den Verwaltungsapparat auf Landesebene, wodurch wiederum 
mehr Mittel für die eigentliche Kulturförderung freigemacht werden können.  

1.2. Stärkung der freien Kunstszene.  

Freischaffende Künstler sind bei der momentanen Vergabepraxis deutlich benachteiligt. Es 

gilt, die Förderrichtlinien von Baden-Württemberg so anzupassen, dass große Institutionen 

nicht priorisiert gefördert werden, sondern freie Kunstkollektive und Einzelpersonen eine 
reelle Chance auf projektbasierte finanzielle Förderung haben.  

1.3. Checks and Balances.  

Wir streben eine Besetzung der Gremien für die Fördervergabe an, die zur Hälfte aus baden-

württembergischen Kunstschaffenden, und zur anderen Hälfte aus Verwaltungsangestellten 

besteht. Dieser gleichberechtigte Einsatz von Verwaltung und Kulturschaffenden in den 

Vergabegremien soll weiterhin für eine Vernetzung und Transparenz der Vergabepraxis von 
Förderung aus Steuermitteln sorgen.  

2. Vernetzung und Ressourcenbündelung  

2.1. Überregional fördern, kommunal agieren.  

Die durch öffentliche Landesmittel geförderte Kultur (wie überregional bedeutsame Theater, 

Museen, soziokulturelle Institutionen oder Projekte freier Träger) ist zentral für unsere 

Gemeinschaft. Im Sinne eines von den Piraten angestrebten Paradigmenwechsels hin zu 

einer partizipativen Kultur gilt es, die Vernetzung der Kulturbetriebe untereinander, sowie 

den Dialog mit Vertretern und Gruppen der freien Szene und der engagierten Laienkultur 

auszubauen. Ebenso streben wir danach, die Unterscheidung von Hoch- und Populärkultur 

einzuebnen und statt eines kommunikationslosen Nebeneinanders ein fruchtbares und 

inspirierendes Miteinander zu fördern. Deshalb wollen wir die Kommunikationsstrukturen 

ausbauen. Mit der Vernetzung von freien Kulturprojekten und der kommunalen Soziokultur 

etablieren wir einen Austausch zwischen den großen Kulturinstitutionen und der 
Gesellschaft, in deren Mitte sie sich befinden.  

2.2. Dezentralisierung.  



77 

 

Um allen Menschen gleichermaßen zur Verfügung zu stehen, müssen Vorhaben aus allen 

Teilen Baden-Württembergs gefördert und ausgebaut werden. Es ist unser Vorschlag, dass 

viele lokale Zentren der Kultur entstehen können, manche mit überregionalem, manche vor 
allem mit kommunalem Bezug.  

2.3. Nachhaltige Kulturentwicklung.  

Das Land Baden-Württemberg ist ein Flächenstaat: ländliche Gebiete dürfen nicht zur 

kulturellen Diaspora werden, während wenige kulturelle Großprojekte in Millionenhöhe 

gefördert werden. Eine Vernetzung von Kommunen, Bezirken und Land in Dingen der 

Kulturförderung ist deshalb unumgänglich. Ziel ist eine nachhaltige Kulturentwicklung und 

Ideensammlung in Zusammenarbeit mit baden-württembergischen Kunstschaffenden, den 

Kommunen, freien Trägern, Jugendkulturgruppierungen und Institutionen der öffentlichen 

Hand.  

2.4. Kulturelle Zwischennutzung von Gebäuden.  

In vielen baden-württembergischen Städten stehen Wohnhäuser, Geschäftshäuser, 

ehemalige Fabriken oder Gebäude aus öffentlicher Hand oder in Privatbesitz leer und warten 

auf den Verkauf, den Abriss oder die Neubebauung. Auf der anderen Seite gibt es viele 

Kulturschaffende, die an einer zeitlich befristeten Raumlösung für ihre Ateliers, 

Probenräume, Aufführungsstätten, co-working spaces etc. interessiert wären. Im Zuge der 

Vernetzung und Ermöglichung der kulturellen Vielfalt sprechen wir uns dafür aus, temporär 

leerstehende Immobilien für künstlerische und kulturelle Zwecke befristet für mindestens 

ein Kalenderjahr zur Zwischennutzung bereitzustellen. Alternativ sollen Privateigentümer 

motiviert werden, selbständig mit Künstlern diesbezüglich Kontakt aufzunehmen. Durch 

kulturelle Zwischennutzung leerstehender Immobilien werden Nachbarschaften aufgewertet 
und lebendig gemacht.  

2.5. Public Private Partnership (PPP) in der Kulturförderung.  

Die Piraten befürworten es, wenn Firmen die Kultur finanziell unterstützen und daher PPP-

Kulturprojekte fördern. Wenn hierbei Verträge mit der öffentlichen Hand notwendig 

werden, sind diese in ihrer Gesamtheit offenzulegen. Die finanzielle Unterstützung 

kultureller Einrichtungen und Veranstaltungen darf aber keinesfalls dazu führen, dass der 

Staat sich aus seiner Verantwortung stiehlt und Kultur auf Gelder aus der Wirtschaft 

zwingend angewiesen ist. Eine solche Abhängigkeit birgt insbesondere die Gefahr, dass 

Kultur "weggespart" wird, sobald Firmen Einsparungen machen müssen. Die Sicherstellung 

kultureller Veranstaltungen und Einrichtungen obliegt dem Staat und kann aus der freien 

Wirtschaft durch weiterführende Finanzierung unterstützt werden. Public Private 

Partnership (PPP) soll ergänzend zur staatlichen Kulturförderung stattfinden und diese 
weder ersetzen noch selbst zur Bedingung werden.  

2.6 Neue Kulturförderung.  

Die Piratenpartei setzt sich dafür ein, daß neue progressive Finanzierungskonzepte wie 

beispielsweise Crowdfunding aktiv in ihrem Ausbau gefördert werden; Privatpersonen sollen 
hierdurch die Möglichkeit erhalten, unmittelbar den Kulturbetrieb zu stützen.  
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3. Kulturelle Teilhabe  

3.1. Open Commons.  

Das Grundsatzprogramm der Piratenpartei Deutschland spricht sich für Open Commons aus - 

die öffentliche Verbreitung von Ergebnissen oder Erzeugnissen aus Institutionen, die mit 

öffentlichen Mitteln gefördert werden. Open Commons in der Kulturbranche bedeutet, dass 

kulturelle Erzeugnisse wie Musik, Theater, Literatur, Malerei und Tanz digital archiviert, 
geteilt und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.  

3.2. Teilhabe ohne Stigma.  

Kultur sollte unabhängig von sozialem oder finanziellem Status genossen werden können. 

Kulturelle Teilhabe in einer Gesellschaft bedeutet auch, mit wenig finanziellen Mitteln 

regelmäßig an qualitativ hochwertigen Kulturereignissen teilnehmen zu können, ohne sozial 
stigmatisiert zu werden.  

3.3. Kultur in ländlichen Gebieten.  

Gerade im ländlichen Bereich gibt es ein reiches Kulturleben, welches kommunal tief 

verwurzelt ist. Wir setzen uns für regionale Ansprechpartner ein, die den kulturschaffenden 

Initiativen technische, finanzielle und logistische Unterstützung bieten. Die baden-

württembergische Kultur muß vielfältig bleiben und erhalten werden.  

4. Nachwuchsförderung  

Nicht nur das Erleben kultureller Ereignisse gehört in das Leben jedes Heranwachsenen, 

sondern auch die aktive Teilnahme und Produktion von Kunst und Kultur. Kunst- und 

Kulturangebote jenseits des Kunstunterrichtes sind deshalb an allen Schulformen zu 

erhalten, zu fördern oder zu entwickeln. Dabei spielt die Vernetzung der Schulen mit 

Institutionen der Soziokultur, der Laienkultur, sowie der in öffentlicher Hand befindlichen 

Kulturbetriebe eine maßgebliche Rolle. Ebenso fordern wir die Anerkennung künstlerischer 
und kultureller Freizeitprojekte Jugendlicher durch die Schulen.  

5. Förderung von Museen und Kunstsammlungen  

5.1. Zugang zur Museumskultur erleichtern.  

Museen bieten viele Möglichkeiten den eigenen kulturellen Horizont zu erweitern, Altes und 

Neues kennenzulernen, zu lernen und Spaß am Entdecken zu haben. Es ist daher von großer 

Bedeutung, dass Museen und eine zeitgemäße Museumspädagogik gefördert werden, da sie 

sowohl Bildung als auch Freizeit gestalten können. Jeder Bürger muss, unabhängig von 

sozialem oder finanziellem Status, barrierefreien und erschwinglichen Zugang zu Museen, 

und damit zu Wissen, Geschichte und Kultur haben können. Wir sprechen uns explizit für 

eine weitergehende Vernetzung von staatlichen und nicht-staatlichen Museen aus mit einer 

lebendigen Verleihpraxis zwischen den Museen, die nicht durch überirdisch hohe 
Versicherungssummen sabotiert wird.  
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5.2. Digitalisierung von Kulturgut in Museen und Kunstsammlungen.  

Wir fordern den umgehenden Beginn nicht nur der Indizierung von Sammlungen, sondern 

vielmehr einer umfassenden Digitalisierung aller Objekte, die sich in staatlichen und nicht-

staatlichen Archiven, Kunstsammlungen oder Museen befinden. Um das digitalisierte 

Sammeln, Vermitteln und Erhalten von Kulturgut dauerhaft leisten zu können, ist es 

erforderlich, langfristig die dazu benötigten Finanzmittel zur Verfügung zu stellen und durch 

eine zentrale Abrufstelle dieser Digitalisierungen diese der Allgemeinheit zugänglich zu 
machen.  

5.3. Museumspädagogik.  

Die Zusammenstellung, Aufbereitung und zeitgemäße Vermittlung von musealen Objekten 

nicht nur einer einzigen Zielgruppe, sondern vielen heterogenen gesellschaftlichen 

Gruppierungen wird im Zeitalter der immersiven Bildung immer wichtiger. Nicht nur Kinder 

brauchen einen niedrigschwelligen Zugang zu musealer Bildung, auch Erwachsene sollen 

unter dem Stichwort "lebenslanges Lernen" zu neuen Impulsen und Denkmustern angeregt 

werden. Eine radikal modernisierte Museumspädagogik kann helfen, angestaubte Inhalte 

neu zu kontextuieren und größeren Publikumsgruppen näher zu bringen. Kunst zu den 

Menschen, statt Menschen zur Kunst.  

6. Bibliotheken im digitalen Zeitalter  

Wir setzen uns ein für eine Hinführung von Bibliotheken in den digitalen Raum - für uns ist 

die Digitale Bibliothek die Bibliothek der Zukunft. Sinnvolle Ausleihmodelle und eine 

Ablehnung der künstlichen Verknappung der Bestände gehört für uns genauso dazu wie die 

Digitalisierung ebenjener Bestände und eine uneingeschränkte globale Vernetzung von 

Bibliotheken und deren Bestände. Die künstliche Verknappung von Bibliotheken durch DRM 
Maßnahmen lehnen wir ab.  

7. Freie Lizenzen fördern.  

Freie Lizenzen bieten Künstlern eine alternative Möglichkeit, ihre Werke einfach und flexibel 

und ohne bürokratischen oder finanziellen Aufwand nach eigenen Wünschen zu schützen. 

Ein gutes Beispiel hierfür ist das Creative Commons Modell, das sich zunehmender 
Beliebtheit erfreut. Die Piraten wollen daher freie Lizenzen thematisieren und fördern.  

8. Digitale und Analoge Spiele als Kulturgut  

8.1. Spielkultur  

Spiele, ob in klassischer analoger oder in digitaler Form sind Bestandteil unseres sozialen 

Zusammenlebens. Die Piraten erkennen den Vorgang des Spielens als wichtigen Beitrag zur 

gesellschaftlichen und kulturellen Entwicklung an. Insbesondere im Bereich der Jugendkultur 

sind moderne Spiele wie Computer- und Actionspiele nicht mehr wegzudenken. Wir halten 

es für falsch, Spieler zu kriminalisieren, statt die eigentlichen, gesellschaftlichen Probleme zu 
lösen.  
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8.2. Förderung von (digitalen) Spielen als Kulturgut  

Video- und Computerspiele, klassische Spiele wie Brett-, Karten- aber auch Rollenspiele oder 

das elektronisch unterstützte Geocaching sind Kulturgüter und sollten als solche anerkannt 

und gefördert werden. Spielen fördert unabhängig vom Medium stets Lernprozesse und 

Kommunikation, Vernetzung und soziale Interaktion. Da sich viele Aufgaben im Spiel nur im 

Team lösen lassen, fördern sie mit Führungskompetenz und Teamfähigkeit auch gerade die 

Qualitäten, die im Arbeitsleben des 21. Jahrhunderts von essentieller Bedeutung sind. Spiele 

werden nicht nur von Kindern und Jugendlichen, sondern auch von Erwachsenen als 

Freizeitaktivität wahrgenommen. Sowohl Video- und Computerspiele als auch 

Actionsportarten sind längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Die Nutzung 

moderner Medien baut soziale sowie nationale Grenzen ab und fördert mit Online-Spielen 

das gegenseitige Verständnis. Video- und Computerspiele ermöglichen es Künstlern, neue 

Ausdrucksformen jenseits der klassischen Medien zu finden und bedürfen deswegen der 

Anerkennung als Kunstform. Aus diesen Gründen setzen sich die Piraten für die 

Anerkennung und Förderung der analogen und digitalen Spielekultur ein. Zensur- und 

Verbotsforderungen lehnen wir entschieden ab. Der verantwortungsbewusste Umgang mit 

dem Medium Video- und Computerspiel soll nicht durch Verbote, sondern durch Aufklärung 

und Schaffung von Medienkompetenz erreicht werden. Dies gilt für Heranwachsende sowie 
für Eltern.  

8.3 Förderung von eSport  

eSport ist die Kurzbezeichnung für 'Elektronischer Sport', eine moderne Form des sportlichen 

Wettkampfs, die mit Computerspielen über das Internet oder auf LAN-Turnieren 

ausgetragen wird. Im Zuge des weltweiten Bandbreitenausbaus hat der eSport sich zu einer 

Breitensportart, insbesondere der Jugendkultur entwickelt. eSport schafft dabei ein soziales 

Netz für die zahlreichen, jugendlichen Konsumenten von Online-Spielen. eSport holt 

Jugendliche bei einer ihrer bevorzugten Freizeitaktivitäten ab, vermittelt die Werte von 

sportlicher Fairness und Teamgeist und lässt sie an sozialen Veranstaltungen teilnehmen, 

online sowie vor Ort. Daher engagieren sich die Piraten für die Förderung von eSport sowie 

dessen Vernetzung mit sozialen Projekten und der Vermittlung von Medienkompetenz bei 

Eltern und Schülern. Hierzu werden Kooperationen mit Schulen und regionalen eSport 

Veranstaltern angestrebt.  

9. Denkmalschutz transparent gestalten.  

Denkmalschutz wird leider zu oft als Wirtschaftsförderung angesehen und vergisst dabei, 

dass viele denkmalgeschützte Bauten verfallen, weil niemand in diese Strukturen investieren 

will. Wir fordern, Denkmalschutz nicht mehr primär als Ankurbelung der 

privatwirtschaftlichen Investition anzusehen, sondern erhaltenswerte Strukturen nur noch 

unter kompletten Denkmalschutz zu stellen, wenn eine denkmalgerechte Sanierung durch 

das Land Baden-Württemberg zusammen mit den Kommunen sichergestellt werden kann. 

Langsam verfallende denkmalgeschützte Bauten, bei denen alle nur auf den Zusammenfall 

und den Abriss warten, braucht niemand. Stattdessen forden wir realistische Kompromisse 

zwischen Erhaltung der denkmalgeschützten Bausubstanz auf der einen und dem Bedürfnis 
nach lebendiger Infrastruktur auf der anderen Seite.  
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Begründung: 

Dies ist eine auf Baden-Württemberg angepasste Version des bereits in Bayern 

verabschiedeten Positionspapier "Kulturpolitik": 

https://wiki.piratenpartei.de/BY:Positionspapiere/POS-035 , ausgearbeitet @twena und 
@smutje007  

Sie baut auf dem in Baden-Württemberg unter dem Punkt Kultur stehenden 
Landtagswahlprogramm von 2011 auf.  

 

PÄA024 Informationsfreiheitsgesetz 

Antragsteller: Christophe Chan Hin. Johannes Knopp 

 

Der LPT möge folgenden Text als Positionspapier beschließen: Die Piratenpartei Baden-

Württemberg setzt sich für ein Informationsfreiheitsgesetz nach Hamburger Vorbild ein.  

Begründung: 

Das Hamburger Informationsfreiheitsgesetz entspricht genau den Forderungen der 

Piratenpartei: Zugriff auf öffentlich erhobene Daten durch jedes Mitglied des 

Gemeinwesens, Geheimhaltung muss immer begründet werden und keine intransparente 

Mauscheleien zwischen Firmen und Staat – besonders, wenn es um Verträge der 
Daseinsvorsorge geht.  

Quellen:  

1. http://www.transparenzgesetz.de/gesetzesentwurf/  

2. http://www.informationsfreiheitsgesetz.net/blog/2012/10/06/hamburger-
transparenzgesetz-tritt-in-kraft/  
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PÄA025 Arbeits und Sozialpolitik 
Antragsteller: Christophe Chan Hin, Hartmut Schönherr 

 

Auf der Basis unseres Programms zur Landtagswahl Baden-Württemberg, Programmteil E: 

„Arbeit, Soziales und Gesundheit“, stellen wir klar, dass wir die Bereiche Arbeitspolitik und 

Sozialpolitik als Einheit betrachten, da sie gemeinsam für die gleichberechtigte Teilhabe aller 

Mitglieder des Gemeinwesens am gesellschaftlichen Leben verantwortlich sind. Maßnahmen 

eines Bereiches sind auch nach ihren Auswirkungen auf den anderen Bereich zu gestalten 
und zu beurteilen.  

Die aktuell praktizierten schlechten Verbindungen von Arbeitswelt und Sozialpolitik durch 

die enge Bindung von Sozialleistungen an Arbeitsleistungen bzw. Arbeitsbereitschaft und die 

Schaffung scheinhafter Arbeitswelten etwa in leerlaufenden Beschäftigungsprogrammen für 
Langzeitarbeitslose lehnen wir ab.  

1. Wir setzen uns ein für eine Arbeitspolitik, die sozialpolitischen Interventionen vorbeugt 

durch verbesserte Rahmenbedingungen für die Arbeitswelt im Interesse von Arbeitenden, 

Arbeitssuchenden und kleinen Selbständigen. Wir wollen die Hürden zur Erwerbstätigkeit 

drastisch senken durch flexiblere Arbeitsprozesse im Interesse der Arbeitnehmenden, 

Förderung von Arbeitsplatzteilungsmodellen, bessere Verkehrs- und 

Kinderbetreuungsinfrastrukturen und durch Entbürokratisierungen beim Zugang zur 
Selbstständigkeit und bei der Gestaltung von Selbstständigkeit.  

2. Wir stehen langfristig für eine Sozialpolitik, die sich an den folgenden beiden Prinzipien 

orientiert: Eine menschenwürdige Grundsicherung für alle Mitglieder des Gemeinwesens 

garantieren und die produktive Verbindung der Sozialpolitik mit der Erwerbsarbeit fördern. 

Ein sozial befriedigendes Modell der Grundsicherung darf nicht dazu führen, dass längst 

überfällige Reformen der Arbeitswelt ausbleiben und große Teile der Bevölkerung von der 

Teilhabe am Arbeitsmarkt oder angemessener Entlohnung für ihre Arbeit ausgeschlossen 

bleiben. Es muss ferner verhindert werden, dass soziale Absicherung zur gesellschaftlichen 
Isolation führt.  

Begründung 

Aktuell existieren für die Verbindung von Arbeitswelt und Sozialpolitik zwei langfristige 

Idealmodelle. Ein sozialdemokratisch-linkes Modell, dass sich am „Recht auf Arbeit“ und an 

Vollbeschäftigung orientiert mit der Tendenz, alle Bürger zu Staatsangestellten oder ähnlich 

abgesichert Arbeitenden bzw. Arbeitsunfähigen zu machen. Das sozialdemokratisch-linke 

Modell ist historisch überholt und verträgt sich auch schlecht mit dem starken freiheitlichen 

Akzent der Piratenpartei. Dem gegenüber steht ein liberal-konservatives Modell, das die 

Gesellschaft aufspaltet in einen Erwerbsbereich und einen wohltätig organisierten 
Grundversorgungsbereich.  

Mit der Offenbacher Entscheidung für ein BGE ist das Missverständnis entstanden, die 

Piraten orientierten sich am liberal-konservativen Modell - insbesondere durch das häufig 

genannte Argument, es stünde ohnedies langfristig für immer weniger Bürger Arbeit zur 

Verfügung. Missverständlich ist auch das von Piratenseite vorgetragene Argument eines 
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„neuen“ Arbeitsbegriffs, der nicht mehr vorrangig an Erwerbsarbeit orientiert ist, sondern 
z.B. auch ehrenamtliche Tätigkeiten umfasst.  

Der „neue“ Arbeitsbegriff geht zurück auf den Soziologen Ulrich Beck, der 1997 für die 

Bayrisch-Sächsische Zukunftskommission, eingesetzt von Kurt Biedenkopf und Edmund 

Stoiber, das Konzept von "Bürgerarbeit" und "Bürgergeld" entwickelt hat. Beck vertritt 
inzwischen (s. taz-Interview 2007) ein BGE in Anlehnung an das Modell von Götz Werner.  

Mit Becks ursprünglichen Konzepten ebenso wie mit einem BGE wird nicht, wie Beck 

propagiert, soziale Grundsicherung und Arbeitsbiografie entkoppelt (was ohnedies faktisch 

in der Finanzierung von Renten und Pensionen und im Gesundheitssystem längst sehr weit 

geführt ist), sondern Arbeit und Entlohnung werden entkoppelt, was die Gefahr birgt, die 

Entfremdungen im Bereich der Arbeitswelt sowie die ideologische Spaltung der Gesellschaft 

in „Leistungsträger“ (mit Erwerbsarbeit) und "Sonstige“ (mit wohltätiger Grundversorgung 
für „nicht-professionelle“ Arbeit) über das bereits erreichte Maß hinaus weiterzutreiben.  

Mit der vorgeschlagenen Resolution macht die Piratenpartei Baden-Württemberg deutlich, 

dass sie für strukturelle Änderungen der Arbeitswelt im Sinne vielfältiger Arbeitsmodelle und 

angemessener Entlohnung ebenso eintritt wie für das Recht auf Selbstbestimmung und 

gesellschaftliche Teilhabe ohne Arbeitsverpflichtung.  

Literatur:  

Bericht der Bayrisch-Sächsischen Kommission für Zukunftsfragen 1996/97 
http://www.bayern.de/Kommission-fuer-Zukunftsfragen-.1699/index.htm  

Meike Peglow: Das neue Ehrenamt. Erwartungen und Konsequenzen für die soziale Arbeit. 
Marburg: Tectum-Verlag, 2002  

Ulrich Beck 2007 zu neuer Arbeitswelt und BGE 
http://www.taz.de/1/archiv/archiv/?dig=2007/01/27/a0202  

Hartmut Schönherr: Die Rückkehr der Arbeit. In: Novo Argumente H. 108/109, 2010 

http://www.novo-argumente.com/magazin.php/archiv/novo108_94  

Dossier "Macht Arbeit glücklich?". In: Philosophie Magazin, Heft 02/März 2012, S. 32-53  
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PÄA026 LA für Verfassungsschutz auflösen (kurz) 
Antragsteller: Dirk aka Moonopool 

 

Der Landesparteitag möge beschließen, den folgenden Absatz an passender Stelle ins 

Landesprogramm einzufügen:  

Auflösung des Landesamts für Verfassungsschutz  

Die Verfassungsschutzämter haben sich zu einer Art Inlandsgeheimdienst entwickelt. Der 

Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel im Inneren und die eingeschränkte 

Rechenschaftspflicht sind unvereinbar mit unseren Ansprüchen an Rechtsstaatlichkeit und 

Demokratie. Insbesondere die Anwerbung von bezahlten sogenannten "V-Leuten" in den 

beobachteten verfassungsfeindlichen Gruppen trägt nicht selten eher zu deren Finanzierung 
bei, als zur tatsächlichen Aufklärung.  

Die Piratenpartei Baden-Württemberg fordert daher die Auflösung des Landesamtes für 

Verfassungsschutz. Die Bekämpfung von organisierter Kriminalität, rechtsradikalen Gruppen 
und Terrorismus gehört in die Hände regulärer, demokratisch kontrollierter Polizeibehörden.  

Begründung: 

Eine detaillierte Begründung findet sich hier. Schreibstil und Umfang des Landesprogramm 

beschränkt allerdings die Länge einzelner Positionen, so dass hier eine auf die Kernaussagen 

reduzierte Variante für das Programm vorgeschlagen wird. Der Antragssteller empfiehlt 
zusätzlich die Annahme des umfangreicheren Textes als Positionspapier.  
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PÄA027 Ablehnung von Quoten 
Antragsteller: Sven Krohlas und Lisa Collins 

 

Die Piratenpartei Baden-Württemberg spricht sich gegen Symptombekämpfung in Form von 

Geschlechterquoten aus. In unserem Verständnis sind Quoten nicht geeignet, um die 

Ursache der vorhandenen Ungleichheiten zu beseitigen. Wir setzen uns dafür ein, 

Arbeitsbedingungen zu verbessern und Genderneutralität zu fördern, um so die Einführung 
einer Quote überflüssig zu machen.  

Als konkrete Maßnahmen fordern wir unter anderem:  

• den Ausbau der Betreuungsplätze für Kinder, sowohl durch die Gemeinden, als auch 

durch Arbeitgeber  

• die Förderung von Kinderbetreuungsplätzen durch Arbeitgeber  

• die Verbesserung der Arbeitszeiten für Eltern  

• gleiche Löhne, unabhängig von Geschlecht und Herkunft  

• anonyme Bewerbungsverfahren  

• Gender-neutrales Spielzeug  

• Kinder aller Geschlechter gleich fördern und Eltern diesbezüglich aufklären  

• das Geschlecht nicht länger staatlich zu erfassen  
• die Gleichstellung der Elternzeit aller Geschlechter  

Begründung: 

Anmerkung: Die Liste soll, wenn sie nicht vollständig angenommen wird, einzeln abgestimmt 

werden.  

 

PÄA028 Gesetzlicher Lohnausgleich 
Antragsteller: Sven Krohlas 

 

Bei signifikanten Lohnunterschieden zwischen den Geschlechtern soll eine gesetzliche 

Anpassung erfolgen. Hierfür wird wie bereits jetzt in diversen Erhebungen der 

Durchschnittslohn nach Geschlecht getrennt ermittelt und per Gesetz für eine Anpassung 

angehoben. 
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PÄA029 Zwangsbehandlung - Gesetzliche Regelungen zu 

Zwangsmaßnahmen im Gesundheitsbereich 
Antragsteller: Marina Ertel 

 

Der Landesparteitag möge beschließen, folgenden Text an geeigneter Stelle in das 

Programm der Piratenpartei Baden-Württemberg aufzunehmen:  

 
Zwangsbehandlung - Gesetzliche Regelungen zu Zwangsmaßnahmen im Gesundheitsbereich  

 

Die Piratenpartei will sich für weitere Revisionen des Gesetzes zur Regelung der 

betreuungsrechtlichen Einwilligung in eine ärztliche Zwangsmaßnahme einsetzen. Das 

Gesetz ist, wie es derzeit existiert, aufgrund der zu vagen Formulierungen zu bemängeln. Es 

wurden noch lange nicht alle juristischen Unsicherheiten behoben und so sind die Auslegung 

der Kriterien, nach denen eine Zwangsbehandlung ermöglicht wird, uneindeutig. So sind 

bspw. auch die Voraussetzungen, unter denen ein gesetzlicher Betreuer Zwangsmaßnahmen 

zustimmen kann, nicht präzise genug formuliert. Das gibt weder Patienten, noch 
Behandelnden und Betreuern eine tatsächliche Rechtssicherheit.  

Seiner Intention nach ist das neue Gesetz ein erster Schritt, dem jedoch weitere folgen 

müssen. Wir vermissen in dem Gesetz die Möglichkeit für Patienten in zurechnungsfähigem 

Zustand eine Behandlungsvereinbarung abschließen zu können, die bestimmte 

Therapieformen ein- oder ausschließt oder es erlaubt diese genauer auszuformulieren, um 
so mehr Gestaltungsraum in der Behandlung zu ermöglichen.  

Auch die Forderung nach einer stärkeren Erforschung von weniger Zwang-basierten 
Methoden fehlen den Piraten.  

Darüber hinaus wurden Betroffenenverbänden in den Entwicklungsprozess des Gesetzes 

nicht ausreichend einbezogen, was dringenden Nachholbedarf darstellt.  

Begründung: 

Die PIRATEN setzen sich für die Inklusion aller gesellschaftlichen Gruppen ein. Dazu gehört 

auch der Abbau von Diskriminierung und Stigmatisierung von Menschen mit psychischen 

Krankheiten. Des weiteren ist das Thema der Patientenrechte und -autonomie für die 
Gesundheitspolitik der PIRATEN von zentraler Bedeutung.  
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PÄA 030 kommunales-grundsatzprogramm 

Antragsteller: Hans-Georg Bickel, Alexander Walther, Sebastian Sprösser 

 

Der Landesparteitag möge folgenden Antrag gegebenenfalls modular beschließen und 
damit die Grundlage für ein kommunales Grundsatzprogramm legen:  

(Modul 1)  

Wir möchten selbstbestimmte, ökologisch, ökonomisch und sozial handelnde, starke 

Kommunen.  

Die Piraten fordern selbstbestimmte, autarke Kommunen, die Entscheidungen auf höherer 

Ebene mitbestimmen.  

Bisher wird die Kommunalverwaltung fast ausschließlich als ausführendes Organ behandelt. 

Das heißt einerseits, dass das Land Baden-Württemberg und die Bundesrepublik 

Deutschland der Kommunalverwaltung vorschreiben, wie kommunalpolitische Aufgaben zu 

erfüllen sind. Andererseits hätte die Verwaltung durchaus Möglichkeiten, bei der 

kommunalen Selbstverwaltung Akzente zu setzen. Wir fordern, dass die Kommunen ihre 
Position gegenüber Bund und Land stärken.  

Der Selbstbestimmung der Kommunen soll das Konzept der Nachhaltigkeit zugrunde liegen. 

Das heißt, dass die kommunale Verwaltung unter ökonomischen, ökologischen und sozialen 
Aspekten entscheiden und handeln soll.  

• Ökologisch nachhaltig ist eine Gesellschaft, die die natürlichen Lebensgrundlagen nur 

in dem Maße beansprucht, wie diese sich regenerieren. Sie orientiert sich am 

Gedanken, keinen Raubbau an der Umwelt zu betreiben.  

• Ökonomisch nachhaltig ist eine Gesellschaft, die nicht über ihre Verhältnisse lebt. 

Nur wenn sie dauerhaft betrieben werden kann, ohne auf Kosten nachkommender 

Generationen zu wirtschaften, gilt eine Gesellschaft als ökonomisch nachhaltig.  

• Sozial nachhaltig ist eine Gesellschaft, in der soziale Konflikte vermieden werden. 

Wenn soziale Spannungen entstehen, dürfen diese nicht eskalieren, sondern müssen 
auf friedlichem Wege gelöst werden.  

Um diese Ziele umzusetzen, möchten die Piraten auch die regionalen Wirtschaftskreisläufe 
unterstützen.  

(Modul 2)  

Wir möchten mehr direkte Demokratie zur Stärkung der Teilnahme und Teilhabe der 

Menschen in Kreis und Kommune.  

Die Piraten setzen sich dafür ein, dass sich die Bürger stärker als bisher in die 

Kommunalpolitik einbringen können.  
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Bislang werden die in der Gemeindeordnung vorgesehenen Möglichkeiten der 

Bürgerbeteiligung nicht ausreichend ausgeschöpft. In der Praxis sind Kommunalwahlen die 

einzige Form der Bürgerbeteiligung. Dabei lässt die Gemeindeordnung dem Bürger durchaus 
Platz für mehr demokratische Teilnahme und Teilhabe.  

1. Bürgerbegehren  

Bei einem Bürgerbegehren wendet sich – je nach Größe der Gemeinde – eine bestimmte 

Mindestanzahl von Bürgern an den Gemeinderat, um einen Bürgerentscheid zu erzielen. Ein 
erfolgreicher Bürgerentscheid entspricht dann einem Gemeinderatsbeschluss.  

Wir möchten, dass die im Landesrecht verankerte Mindestanzahl der benötigten 

Unterschriften erheblich gesenkt wird, um einem Bürgerbegehren eine realistische 
Erfolgschance zu ermöglichen.  

2. Bürgerantrag  

Damit kann eine – je nach Gemeindegröße unterschiedliche – Mindestanzahl von Bürgern 
durchsetzen, dass eine bestimmte Angelegenheit zumindest im Gemeinderat diskutiert wird.  

Wir möchten, dass die Bürger einfacher einen Bürgerantrag in den Gemeinderat einbringen 

können. Deshalb wollen wir auf Landesebene erreichen, dass auch diese Hürde deutlich 

gesenkt wird.  

3. Landräte  

Das höchste kommunalpolitische Amt, der Landrat, wird bisher vom Kreistag gewählt. Der 

Kreistag besteht meist aus den Bürgermeistern eines Landkreises. Dadurch gibt es keine 

unabhängige Aufsicht über die Gemeinden. Der »Vetternwirtschaft« sind damit theoretisch 
keine Grenzen gesetzt.  

Wir schlagen vor, den Landrat durch die Bürger direkt zu wählen, um das mögliche 
Bevorzugen eines parteinahen Kandidaten einzudämmen.  

4. Einsatz neuer Medien  

Flächendeckendes Internet ermöglicht neue Formen der politischen Teilhabe – zu jeder Zeit 

und für alle. Online-Bürgerbegehren und aufgezeichnete Gemeinderatssitzungen kommen 

dabei den modernen Lebensgewohnheiten politisch interessierter Bürger entgegen. Diese 
Möglichkeiten sollen von den Kommunalverwaltungen zukünftig genutzt werden.  

 

(Modul 3)  
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Wir setzen uns für Transparenz bei kommunalpolitischen Verfahren und Entscheidungen 

ein.  

Die Piraten bekennen sich zu einer offenen Informationspolitik in der Verwaltung und bei 

Entscheidungsträgern.  

Lobbyismus, Vetternwirtschaft und intransparente Hinterzimmerpolitik sind akute Probleme 

in allen Ebenen der Politik und haben weitreichende Folgen in unserer Gesellschaft: Sie 
schaffen Ungerechtigkeit und führen zu Fehlentscheidungen.  

Diesen Strukturen kann nur durch offene, ehrliche und damit transparente Politik begegnet 

werden. Auch die Akzeptanz von Projekten ist höher, wenn Kosten, Nutzen und Ablauf 
nachvollziehbar bleiben.  

Die Piraten setzen sich für zwei Ziele ein, um diese Politik zu erreichen:  

1. Gläsernes Rathaus  

Die kommunale Verwaltung arbeitet im Auftrag des Bürgers. Deshalb muss jeder Bürger die 

Möglichkeit haben, Dokumente und Akten der öffentlichen Verwaltung einzusehen. Dazu 
gehören auch die Sitzungsprotokolle oder Genehmigungsverfahren.  

Obwohl die Gemeindeordnung das Veröffentlichen dieser Dokumente zulässt, werden 

Protokolle und Genehmigungen nur umständlich und unzureichend von der Stadtverwaltung 
veröffentlicht.  

Des Weiteren soll berufstätigen Bürgern die Teilhabe an Gemeinderatssitzungen erleichtert 
werden, zum Beispiel durch Livestreams nach dem Vorbild der Stadt Konstanz.  

Um das Gläserne Rathaus auf Dauer zu gewährleisten, fordern wir Informationsfreiheits-

Satzungen für alle Kommunen.  

2. Kommunale Informationsfreiheits-Satzungen  

Was sich kompliziert anhört, wird in anderen Städten – beispielsweise in Hamburg – bereits 

erfolgreich vorgelebt. Zweck dieser Satzungen ist es, den freien Zugang zu den vorhandenen 

Informationen der Kommunen zu gewährleisten. Die Satzung legt die grundsätzlichen 
Voraussetzungen fest, wie derartige Informationen zugänglich gemacht werden sollen.  

Beispiele für solche Informationen sind:  

• Einsicht in Angebots- und Rechnungsunterlagen.  

• Einsicht in städtische Verträge  
• Einsicht in eingeholte Gutachten und Stellungnahmen Dritter  

Informationsfreiheit gibt jedermann das Recht auf uneingeschränkten Zugang zu den 

Informationen der Gemeinde: Der Bürger muss nicht nachweisen, dass er an der 
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Akteneinsicht ein so genanntes »berechtigtes Interesse« hat. Stattdessen muss der Antrag 
auf Akteneinsicht gar nicht begründet werden.  

Damit wollen wir Piraten die demokratischen Mitwirkungsmöglichkeiten in unseren 

Gemeinden entscheidend stärken, Korruption verhindern und dem Missbrauch öffentlicher 
Gelder vorbeugen.  

(Modul 4)  

Wir wollen eine Verkehrsinfrastruktur, die alle Verkehrsarten gleichermaßen 

berücksichtigt.  

Verkehrsplanung muss alle Verkehrsteilnehmer angemessen berücksichtigen. Dazu zählen 

Bahn, Stadtbahn, Bus, LKW, PKW, Fahrrad, Fußgänger und Anwohner. Das frühzeitige 

Einbeziehen der Betroffenen soll Probleme aufzeigen, um rechtzeitig alternative Lösungen zu 
finden.  

Deshalb setzen wir uns dafür ein, dass sich die für die Verkehrsplanung Verantwortlichen 

gemeinsam mit den verschiedenen Initiativen und Verbänden auf regionalen 
Verkehrskonventen um die jeweils beste Lösung bemühen.  

Die jeweils beste Lösung sehen die Piraten insbesondere unter den Gesichtspunkten  

• der Wahlmöglichkeit zwischen den Verkehrsmitteln,  

• der optimalen Erreichbarkeit,  

• der Sicherung der Standortqualität,  

• der ökologischen Verträglichkeit,  

• der Wirtschaftlichkeit und  
• der Verkehrssicherheit.  

Modernen Verkehrskonzepten wie dem fahrscheinfreien ÖPNV oder Shared Spaces stehen 
die Piraten besonders aufgeschlossen gegenüber.  

(Modul 5)  

Wir setzen uns für eine Stadtentwicklung mit Bürgerbeteiligung in allen Phasen des 

politischen Prozesses ein.  

Die Piraten sehen Bürgerbeteiligung nicht nur im Kontext direkter Demokratie. Insbesondere 

innerhalb der Kommunalpolitik ist es möglich, fernab von Wahlen die Bürger an 
Entscheidungen zu beteiligen.  

Ein erster Schritt dazu ist, die Menschen wieder verstärkt für regionale Belange politisch zu 

motivieren. Die Piraten begrüßen daher die Unterstützung von Bürgerinitiativen und 
Interessengemeinschaften durch die Kommunalverwaltungen.  

Die Piraten setzen sich jedoch für weiter reichende Beteiligungsformen ein, zum Beispiel 
über ein Bürgerbeteiligungsverfahren.  
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Bei einem Bürgerbeteiligungsverfahren werden Bürger umfassend in Entscheidungen des 
Gemeinderats miteinbezogen, wenn sie unmittelbar von der Entscheidung betroffen sind.  

Gerade bei Großvorhaben müssen die Bürger bereits in die frühesten Planungsstadien 
intensiv eingebunden werden.  

 
(Modul 6)  

Wir streben einen Bürgerhaushalt für alle Kommunen an.  

Die Piraten möchten einen Bürgerhaushalt nach dem Vorbild zahlreicher Gemeinden 

einführen.  

Bei einem Bürgerhaushalt können die Bürger über einen Teil des Gemeindehaushalts 
bestimmen und mitentscheiden, zum Beispiel über:  

• Finanzierung von Verkehrsprojekten  

• Sportförderung  

• Natur- und Landschaftspflege  
• Einsparvorschläge  

Dafür gibt es in den verschiedenen Gemeinden unterschiedliche Ansatzpunkte und 

Verfahren. Der in Stuttgart 2011 eingeführte Bürgerhaushalt erfuhr eine große positive 

Resonanz. Auch die Stadt Köln bezeichnet ihren Bürgerhaushalt als einen echten 
Qualitätsgewinn.  

Ein Bürgerhaushalt stärkt die direkte Demokratie, fördert Transparenz und die Akzeptanz 
politischer Entscheidungen durch die Bürger, weil sie daran unmittelbar beteiligt sind.  

Wir setzen uns zudem für einen Bürgerhaushalt ein, bei dem die Bürger nicht nur 

vorschlagen und beraten dürfen, sondern weitgehend frei und unabhängig vom 
Gemeinderat über den zugeteilten Betrag entscheiden können.  

(Modul 7)  

Die in der Gemeindeordnung vorgesehene jährliche Bürgerversammlung muss für alle 

Kommunen verpflichtend werden.  

Die Piraten setzen sich dafür ein, dass Bürgerversammlungen künftig zur Regel werden.  

Bei einer Bürgerversammlung werden die Bürger bei wichtigen Angelegenheiten innerhalb 

der Gemeinde gehört. Wichtige Themen sollen im Rahmen der Versammlung erörtert und 

diskutiert werden. § 20a der Gemeindeordnung in Baden-Württemberg sieht vor, dass dies 
mindestens einmal jährlich der Fall sein soll.  
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Die Piraten sehen die Bürgerversammlung als einen wichtigen Aspekt, um die Akzeptanz 

politischer Entscheidungen durch die Bewohner zu erhöhen und die Menschen wieder 

verstärkt für regionale Politik zu motivieren.  

(Modul 8)  

Wir setzen uns für das Recht der Bürger ein, ihr Leben möglichst selbstbestimmt zu führen.  

Die Piraten machen sich dafür stark, dass jeder Mensch sein Leben frei und eigenständig 

bestimmen kann. Dazu gehört, dass auch künftig Gesunde für Kranke, Arbeitende für 

Arbeitslose, Jung für Alt und umgekehrt eintreten. Die Voraussetzungen dafür sollen stärker 
gefördert werden als bisher.  

Um ein selbstbestimmtes Leben führen zu können, müssen die Bürger Zugang zu Wohnraum 

und Mobilität haben sowie ihre Arbeit uneingeschränkt ausüben können. Das heißt für uns 
zum Beispiel:  

• Zugang zu altersgerechtem und bezahlbarem Wohnraum, im Rahmen des sozialen 

Wohnungsbaus  

• Zugang zu öffentlichem Nahverkehr, um Schülern, Erwachsenen und Senioren die 

gesellschaftliche Teilnahme zu ermöglichen  

• Angebot an Betreuungseinrichtungen – sowohl für berufstätige Eltern, die ihre Kinder 

in Tagesstätten geben möchten, als auch für Berufstätige mit pflegebedürftigen 
Angehörigen  

Dieses Maß an Unterstützung soll insbesondere für Jugendliche und sozial Schwache 

gewährleistet werden. Sie benötigen Zugang zu Bildung und Ansprechpartnern, um auf ein 

selbstbestimmtes Leben vorbereitet zu werden. Wir wollen Menschen dabei helfen, sich frei 

zu entfalten, ihr Leben selbst zu gestalten und persönliche Verantwortung zu übernehmen. 

Deswegen setzen wir uns für den Ausbau der gemeinnützigen Bildungs- und Beratungsträger 

ein. Denn staatliche Angebote allein können den vielfältigen Bedürfnissen der Bürger nicht 
Rechnung tragen.  

Für uns ist das Konzept des selbstbestimmten Lebens mehr als nur eine Floskel. Die 

Teilnahme aller Menschen wirkt sich positiv auf die Gesellschaft aus und spart Kosten. Wenn 

beispielsweise pflegebedürftige Menschen in ihrer eigenen Wohnung betreut werden, 

können sie ihr Leben weitgehend selbstbestimmt führen. Gleichzeitig verursacht die 

Betreuung auch weniger Pflegekosten. Zudem kann in diesen Fällen auf den Europäischen 

Sozialfonds (ESF) und den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 
zurückgegriffen werden.  

Wir fordern, dass dieses selbstbestimmte Leben auch für Menschen mit Behinderungen 

alltäglich wird. Dazu gehört, dass neben den rein finanziellen Aspekten auch weitere 

Voraussetzungen erfüllt werden: bedarfsgerechtes Wohnen, soziale Akzeptanz und 

barrierefreier Zugang zu allen Bereichen des öffentlichen Lebens. Besonders der Zugang zu 

öffentlichen Veranstaltungen, Bildungseinrichtungen und Informationsangeboten muss 
barrierefrei möglich sein.  
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(Modul 9)  

Wir wollen kleine und mittlere Unternehmen stärken und regionale Wirtschaftskreisläufe 

fördern.  

Die Piraten setzen auf die regionale Wirtschaftskraft. Regionales Wirtschaften leistet einen 

wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit im ökologischen, sozialen und volkswirtschaftlichen 
Sinn.  

Den Möglichkeiten, regionale Wirtschaftskreisläufe durch die kommunale Politik zu fördern, 

sind durch das EU-Recht enge Grenzen gesetzt. Dennoch gibt es genügend Spielraum für die 

Kommunen, aktiv zu werden und die positiven Effekte regionalen Wirtschaftens zu 

unterstützen. Zum Beispiel durch die aktive Förderung von Gründerzentren und dem Öffnen 
städtischer Räumlichkeiten für Sport- und andere Vereine.  

Außerdem treten die Piraten bundesweit für die Abschaffung der Kammerpflicht ein. Durch 

eine freiwillige Kammermitgliedschaft werden insbesondere kleine Unternehmen weniger 
belastet.  

Die Piraten geben zu bedenken, dass das Fördern regionaler Wirtschaftskreisläufe nicht auf 

Kosten der Allgemeinheit geschehen darf, zum Beispiel durch unverhältnismäßige 

Steuererleichterungen und Subventionen. Stattdessen müssen Kosten und Nutzen in einem 

angemessenen Verhältnis stehen.  

(Modul 10)  

Wir möchten, dass Kunst und Kultur allgemein zugänglich sind.  

Kunst und Kultur sind nach unserem Verständnis ein freier Raum, in dem alles denkbar ist 

und ausprobiert werden kann. In diesen Raum möchte die Piratenpartei nicht eingreifen, 
aber zusätzliche Orte und Netzwerke schaffen, in denen sich Kultur entfalten kann.  

Die Piraten machen sich dafür stark, Künstlern und Veranstaltern auch jenseits des 
Mainstreams Möglichkeiten zu bieten, um die kulturelle Vielfalt zu pflegen und zu fördern.  

Zugang zu Kunst und Kultur muss allen offenstehen – unabhängig von ihrer finanziellen 

Leistungsfähigkeit. Deshalb soll der Zugang zu bestehenden Kultureinrichtungen verbessert 
werden.  

Begründung 

Laut Landessatzung §11 (3) ist der Landesparteitag auch für ein Kommunalprogramm 

zuständig. Da 2014 die nächsten Kommunalwahlen im Ländle anstehen, sollten die übers 
Land verteilten kommunalen Bestrebungen gebündelt werden.  

Ein kommunales Grundsatzprogramm kann hier gute Grundlagen und Impulse liefern, um 
auf niedrigschwellige Art piratige Werte auch auf lokaler Ebene zu vertreten.  
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Unseres Wissens widerspricht dieses kommunale Grundsatzprogramm keinem konkreten 
bereits verabschiedeten Programmpunkt einer Untergliederung.  
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PÄA031 Vielfalt von Rollenbildern statt Bevorzugung von Konformität 
Antragsteller: Peter Laskowski 

 

Der Landesparteitag möge an geeigneter Stelle folgenden Punkt in das Landesparteiprogramm 

aufnehmen:  

Unser Ziel ist Vielfalt und Freiheit. Dazu wollen wir mit unserer Politik gesellschaftliche 
Räume schaffen, in denen sich jeder frei entfalten kann.  

Eine Ungleichbehandlung aufgrund der Zuordnung zu Rollenbildern, entsprechend des 
Geschlechts oder anderer Merkmale, lehnen wir ab.  

Dazu benötigen wir ein weitreichendes Umdenken in den Konventionen, die momentan das 
öffentliche Leben bestimmen.  

Dazu ist es auch vonnöten, neutrale Denkmuster zu etablieren und uns von einer Kultur der 
Macht hin zu einer Kultur der Vielfalt zu bewegen.  

Wir fordern konkret einen Abbau von Hierarchien, transparente Berufungs- und 

Einstellungsverfahren sowie anonyme Bewerbungen als erste Schritte, um Prozesse zu 
verändern, die momentan das öffentliche Leben bestimmen.  

Abbau von Hierarchien  

Eine moderne, vielfältige Gesellschaft erfordert eine Verflachung von Hierarchien und damit 

einhergehend die Demokratisierung von Arbeitsprozessen. Die Beweglichkeit solcher 

Arbeitsbedingungen erleichtert es Menschen mit ungewohnten Selbstverständnis 
Anerkennung zu erwerben und einen Platz in der Gesellschaft einzunehmen.  

Transparente Berufungs- und Einstellungsverfahren  

Berufungs- und Einstellungsverfahren müssen öffentlich einsehbar und damit transparent 

gestaltet sein. So werden Bewertungskriterien leichter erkennbar, die normgerechtes 

Erscheinen fordern. Damit können gewohnheitsmäßige, aber sinnlose Beschränkungen 
abgeschafft werden.  

Anonyme Bewerbungen  

Wir sprechen uns für die Einführung anonymisierter Bewerbungsverfahren in allen 
Unternehmen der öffentlichen Hand aus.  

Bewerbungen ohne Bild, Name, Familienstand und Geburtsdatum vermeidet, dass 

Arbeitgeber bewusst oder unbewusst Bewerber einsortieren. Ohne diese Angaben können 

sie nicht mehr für subjektive Beschränkungen angewendet werden und verbessern die 

Bewerbungschancen derer, die in irrelevanten Bereichen nicht den Erwartungen 
entsprechen.  
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Begründung 

Der Landesparteitag sollte diesen Antrag behandeln und idealerweise auch annehmen, weil 

er richtungsweisende Gedanken zur Gleichstellungspolitik liefert, die eine Quotendiskussion 

in Zukunft überflüssig machen. Mit Annahme dieses Antrages sprechen wir uns für die 

Änderung eines gesellschaftlichen Systems aus und gegen das Herumdoktorn an 
Symptomen.  

 

Der Antrag basiert auf dem Beschluss des LV Bayern „Gamechanger: Förderung der Vielfalt 

von Geschlechter- und sozialen Rollenbildern im öffentlichen Leben anhand einer neutralen 
gesellschaftlichen Plattform.“  
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PÄA032 Archive Digitalisieren 
Antragsteller: Henrik Eisele 

 

Um Dokumente langfristig zu erhalten und für Recherchen zur Verfügung zu stellen, ist es 

sinnvoll, die Archivbestände der Landes-, Kreis- und Kommunalarchive konsequent zu 

digitalisieren. 

Die Piratenpartei setzt sich dafür ein, die digitalisierten Bestände nach Ablauf der 

urheberrechtlichen Schutzfristen kostenlos im Internet zugänglich zu machen. Rechtefreie 

Daten sollen ohne Frist veröffentlicht werden. Die Regelungen des Datenschutzes sind 

einzuhalten. 

Die Bereitstellung soll dabei nach Möglichkeit maschinenlesbar und in einem offenen 

Datenformat erfolgen. Die über das Internet bereitgestellte Datenbank soll intuitiv 

bedienbar, einfach durchsuchbar und ohne Zusatzprogramme nutzbar sein. Als Vorbild kann 

hier das „Württembergische Urkundenbuch“ dienen, welches bereits durch das Landesarchiv 

Baden-Württemberg zur kostenfreien Online-Recherche unter zur Verfügung steht. 

Eine zentrale Speicherung aller Archive innerhalb einr Datenbank auf Landesebene ist dabei 
einer dezentralen Lösung vorzuziehen.  

Begründung: 

Bereits jetzt werden in vielen Archiven die Bestände nicht nur mikroverfilmt, sondern auch 

mit erheblichem Aufwand digitalisiert. Allerdings stehen die Inhalte nur teilweise im Internet 

zur kostenlosen Recherche zur Verfügung. Somit werden viele Dokumente bei Forschungen 

übersehen. Interessierten Privatleuten ist es zudem oft nicht möglich, direkt die Archive zu 

besuchen, um vor Ort zu recherchieren.  

Da die Bestände so oder so in digitaler Form vorliegen bzw. im Zeitablauf digitalisiert 

werden, sollten diese auch der Öffentlichkeit über das Internet zugänglich gemacht werden. 

Das Landesarchiv Baden-Württemberg hat dies z. B. mit dem oben erwähnten 

"Württembergischen Urkundenbuch" in einer sehr guten Form unter http://www.wub-

online.de bereits realisiert. Dies sollte auch für alle weiteren Archivbestände, bis hinunter 

zur Gemeindeebene, umgesetzt werden. Vorteilhaft wäre es dabei, alle Archivbestände 
zentral unter einer Plattform zugänglich zu machen.  
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PÄA033 Ergänzung im Abschnitt "Jugendschutz" 
Antragsteller: Dirk aka Moonopool 

 

Der Landesparteitag möge beschließen, den folgenden Text zwischen die beiden Absätze des 

Abschnittes "Jugendschutz" ins Wahlprogramm BW einzufügen:  

Die altersgerechte Vermittlung von Medienkompetenz steht dabei im Mittelpunkt, denn 

Verbote und technische Filter sind keine geeigneten Mittel, um Kinder und Jugendliche zum 
Umgang mit unbekannten Inhalten zu befähigen.  

Die PIRATEN BW stehen für einen offenen, nachvollziehbaren Prozess, in dem die 

Novellierung des Jugendmedienschutz-Staatsvertrags (JMStV) unter Einbindung aller 

betroffenen Gruppen ausgearbeitet wird. Wir werden uns konstruktiv in diesen Dialog 
einbringen.  

Begründung: 

Ein Text ähnlichen Inhalts wurde für das Wahlprogramm des LV Hamburg vorgeschlagen. Die 

hier vorgelegte Version übernimmt alle wesentlichen Aspekte dieses Antrages, die nicht 

bereits im Wahlprogramm BW enthalten sind und präsentiert sie in einer dem restlichen 
Wahlprogramm angepassten Detaillierung.  

Der veränderte Abschnitt "Jugendschutz" lautet dann wie folgt (vorhandene Abschnitte sind 
kursiv gesetzt):  

Jugendschutz  

Wir möchten bewährte Mechanismen zum Jugendschutz erhalten und sie für das 

digitale Zeitalter, in dem die Grenze zwischen Anbieter und Konsument verschwimmt, 

weiterentwickeln. Zusammen mit den Bildungseinrichtungen, den 

Erziehungsberechtigten und vor allem auch mit betroffenen Kindern und Jugendlichen 

wollen wir neue Lösungen finden.  

Die altersgerechte Vermittlung von Medienkompetenz steht dabei im Mittelpunkt, 

denn Verbote und technische Filter sind keine geeigneten Mittel, um Kinder und 

Jugendliche zum Umgang mit unbekannten Inhalten zu befähigen.  

Die PIRATEN BW stehen für einen offenen, nachvollziehbaren Prozess, in dem die 

Novellierung des Jugendmedienschutz-Staatsvertrags (JMStV) unter Einbindung aller 

betroffenen Gruppen ausgearbeitet wird. Wir werden uns konstruktiv in diesen 

Dialog einbringen.  

Eine Bevormundung volljähriger Personen im Namen des Jugendschutzes lehnen wir 

ab. Jede Form von Regulierung muss inhaltlich schlüssig begründet, praktikabel und 

auf Kinder und Jugendliche eingeschränkt sein. Der freie Zugang zu Kunst und Kultur 
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muss gewährleistet bleiben. Zur kulturellen Vielfalt zählen dabei ausdrücklich auch 

Computerspiele.  
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Sonstige Anträge 

SA 001 LQFB als Meinungsbildungstool 

Antragsteller: JohannesKnopp, Christophe Chan Hin 

Um möglichst allen Mitgliedern die Möglichkeit zu geben, sich auch außerhalb der geplanten 

Parteitage einzubringen, beschließt der Parteitag der Piratenpartei Landesverband Baden-
Württemberg folgendes:  

Der Landesverband Baden-Württemberg führt Liquid Feedback (LQFB) als Tool zur 

Entwicklung von Anträgen und Meinungsbildern für den LV Baden-Württemberg der 

Piratenpartei ein. Die Abstimmungen im Liquid Feedback stellen ein unverbindliches 
Meinungsbild für die Parteitage und den Vorstand des LV Baden-Württemberg dar.  

Der Vorstand der Piratenpartei Baden-Württemberg wird beauftragt, zeitnah eine 

Servicegruppe zur Einführung von Liquid Feedback für den Landesverband Baden-

Württemberg und seine Untergliederungen (SG Liquid Feedback) einzurichten: Aufgaben der 
Servicegruppe  

• zeitnahe und pragmatische Einführung von LQFB als eigenständige Instanz oder über 
die Instanz des Bundes-LQFB  

• offene Kommunikation über die Arbeit der SG - regelmäßige Statusinformationen 
und Zeitplanung  

• Erarbeitung eines Trainingskonzeptes zur Schulung von Einsteigern und 

Interessierten. Das Trainingskonzept kann auch von existierenden Konzepten in 

anderen Landesverbänden übernommen werden, z.B. Bayern ( 
https://wiki.piratenpartei.de/SG_LiquidFeedback_Bayern/Schulungskonzept ).  

Begründung: 

Der Landesvorstand Baden-Württemberg hat am 2. Oktober die „Beauftragung für die 

Vorbereitung einer Liquid-Feedback-Instanz für den Landesverband“ ausgeschrieben. Diese 

hat einen recht umfangreichen Anforderungskatalog, der viel Arbeit voraussetzt. Erst nach 
getaner Arbeit soll dann ein Landesparteitag über die Einführung befinden.  

Wir halten es für unwahrscheinlich, dass jemand Arbeit machen möchte, die nicht bezahlt ist 

und potentiell von einem Landesparteitag abgeschmettert wird. In Anlehnung an den 

Beschlussantrag des Landesverbandes Bayern vom 4.9.2010 wollen wir deshalb folgenden 
Antrag stellen  
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SA 002 Hosten der Baden-Württemberger Landes-LQFB Instanz in 

Berlin 

Antragsteller: JohannesKnopp, Christophe Chan Hin 

Der Parteitag des Landesverbandes Baden-Württemberg erklärt sich damit einverstanden, 
dass die LQFB-Instanz in Berlin gehostet wird.  

Begründung: 

Eine eigene LQFB-Instanz Baden-Württemberg kostet Arbeit. Arbeit, die man einsparen 

kann: Die Berliner LQFB-IT hostet bereits das LQFB von Mecklenburg-Vorpommern. Ein LQFB 

Baden-Württemberg zusätzlich zu hosten wäre nach Aussage der Admins kein Problem. 

Hiermit könnten Erfahrungen gesammelt werden und vor allen Dingen auch die API für 

Landeszwecke genutzt werden, womit neben besseren Benutzeroberflächen auch andere 
Tools LQFB Funktionen einbinden können.  
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SA 003 Arbeitswelt 

Antragsteller: Hartmut Schönherr, Christophe Chan Hin 

Der Parteitag der Piratenpartei Baden-Württemberg vom 3. März 2012 in 89522 Heidenheim 
beschließt folgende Resolution:  

Auf der Basis unseres Programms zur Landtagswahl Baden-Württemberg, Programmteil E: 

"Arbeit, Soziales und Gesundheit", stellen wir klar, dass wir die Bereiche Arbeitspolitik und 

Sozialpolitik als Einheit betrachten, da sie gemeinsam für die gleichberechtigte Teilhabe aller 

Bürgerinnen und Bürger am gesellschaftlichen Leben verantwortlich sind. Maßnahmen eines 

Bereiches sind nach ihren Auswirkungen auf den anderen Bereich zu gestalten und zu 
beurteilen.  

Die aktuell praktizierten schlechten Verbindungen von Arbeitswelt und Sozialpolitik durch 

die enge Bindung von Sozialleistungen an Arbeitsleistungen bzw. Arbeitsbereitschaft und die 

Schaffung scheinhafter Arbeitswelten in leerlaufenden Beschäftigungsprogrammen für 
Langzeitarbeitslose lehnen wir ab.  

1. Wir setzen uns ein für eine Arbeitspolitik, die sozialpolitischen Interventionen vorbeugt 

durch verbesserte Rahmenbedingungen für die Arbeitswelt im Interesse von Arbeitenden, 

Arbeitssuchenden und kleinen Selbständigen. Wir wollen die Hürden zur Erwerbstätigkeit 

durch flexiblere Arbeitsprozesse im Interesse der Arbeitnehmenden, Förderung von 

Arbeitsplatzteilungsmodellen, bessere Verkehrs- und Kinderbetreuungsinfrastrukturen und 

durch Entbürokratisierungen beim Zugang zur Selbständigkeit und bei der Gestaltung von 
Selbständigkeit drastisch senken.  

2. Wir stehen langfristig für eine Sozialpolitik, die sich an den folgenden beiden Prinzipien 

orientiert: Eine menschenwürdige Grundsicherung für alle Bürgerinnen und Bürger 

garantieren und die produktive Verbindung der Sozialpolitik mit der Erwerbsarbeit fördern. 

Ein sozial befriedigendes Modell der Grundsicherung darf nicht dazu führen, dass längst 

überfällige Reformen der Arbeitswelt ausbleiben und große Teile der Bevölkerung von der 

Teilhabe am Arbeitsmarkt oder angemessener Entlohnung für ihre Arbeit ausgeschlossen 

bleiben. Es muss auch verhindert werden, dass Bereiche sozial abgesicherter 
Selbstgenügsamkeit zum gesellschaftlichen Isolation führen.  

Begründung: 

Aktuell existieren für die Verbindung von Arbeitswelt und Sozialpolitik zwei langfristige 

Idealmodelle. Ein sozialdemokratisch-linkes Modell, dass sich am „Recht auf Arbeit“ und an 

Vollbeschäftigung orientiert mit der Tendenz, alle Bürger zu Staatsangestellten oder ähnlich 

abgesichert Arbeitenden bzw. Arbeitsunfähigen zu machen. Das sozialdemokratisch-linke 

Modell ist historisch überholt und verträgt sich auch schlecht mit dem starken freiheitlichen 

Akzent der Piratenpartei. Dem gegenüber steht ein liberal-konservatives Modell, das die 

Gesellschaft aufspaltet in einen Erwerbsbereich und einen wohltätig organisierten 
Grundversorgungsbereich.  
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Mit der Offenbacher Entscheidung für ein BGE ist das Missverständnis entstanden, die 

Piraten orientierten sich am liberal-konservativen Modell - insbesondere durch das häufig 

genannte Argument, es stünde ohnedies langfristig für immer weniger Bürger Arbeit zur 

Verfügung. Missverständlich ist auch das von Piratenseite vorgetragene Argument eines 

"neuen" Arbeitsbegriffs, der nicht mehr vorrangig an Erwerbsarbeit orientiert ist, sondern 
z.B. auch ehrenamtliche Tätigkeiten umfasst.  

Der „neue“ Arbeitsbegriff geht zurück auf den Soziologen Ulrich Beck, der 1997 für die 

Bayrisch-sächsische Zukunftskommission unter Kurt Biedenkopf und Meinhard Miegel das 

Konzept von "Bürgerarbeit" und "Bürgergeld" entwickelt hat. Beck vertritt inzwischen (s. taz-
Interview 2007) ein BGE in Anlehnung an das Modell von Götz Werner.  

Mit Becks ursprünglichen Konzepten ebenso wie mit einem BGE wird nicht, wie Beck 

propagiert, soziale Grundsicherung und Arbeitsbiografie entkoppelt (was ohnedies faktisch 

in der Finanzierung von Renten und Pensionen und im Gesundheitssystem längst sehr weit 

geführt ist), sondern Arbeit und Entlohnung werden entkoppelt, was die Gefahr birgt, die 

Entfremdungen im Bereich der Arbeitswelt sowie die ideologische Spaltung der Gesellschaft 

in „Leistungsträger“ (mit Erwerbsarbeit) und "Sonstige“ (mit wohltätiger Grundversorgung 
für „nicht-professionelle“ Arbeit) über das bereits erreichte Maß hinaus weiterzutreiben.  

Mit der vorgeschlagenen Resolution macht die Piratenpartei Baden-Württemberg deutlich, 

dass sie für strukturelle Änderungen der Arbeitswelt im Sinne eines Rechtes auf Arbeit und 

angemessene Entlohnung ebenso eintritt wie für das Recht auf Selbstbestimmung und 
gesellschaftliche Teilhabe ohne Arbeitsverpflichtung.  

Literatur:  

Bericht der Bayrisch-Sächsischen Kommission für Zukunftsfragen 1996/97 
http://www.bayern.de/Kommission-fuer-Zukunftsfragen-.1699/index.htm  

Meike Peglow: Das neue Ehrenamt. Erwartungen und Konsequenzen für die soziale Arbeit. 
Marburg: Tectum-Verlag, 2002  

Ulrich Beck 2007 zu neuer Arbeitswelt und BGE 
http://www.taz.de/1/archiv/archiv/?dig=2007/01/27/a0202  

Hartmut Schönherr: Die Rückkehr der Arbeit. In: Novo Argumente H. 108/109, 2010 
http://www.novo-argumente.com/magazin.php/archiv/novo108_94  

Dossier "Macht Arbeit glücklich?". In: Philosophie Magazin, Heft 02/März 2012, S. 32-53  
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SA 004 Positionspapier Empfehlungen für 

Gebietsverbandsgründungen in BW 

Antragsteller: Stefan Urbat 

Diese Empfehlungen sind für Kreis- und Ortsverbände in sechs Abschnitte geteilt:  

1. zunächst sollte geprüft werden, ob ein gemeinsamer Kreis- oder Ortsverband aus 

mehreren Land-/Stadtkreisen bzw. Gemeinden oder Stadtbezirken/-teilen sinnvoll ist - v.a. 
bei in Landkreisen liegenden Stadtkreisen bietet sich dies oft an  

2. die zu gründende Gliederung sollte mindestens doppelt so viele generell für den Vorstand 

kandidaturbereite Piraten haben, wie die (Mindest-)Vorstandsgröße von minimal drei 

Piraten erfordert, d.h. i.a. mindestens 6, besser 10 Piraten, um auch einen anderen 
Folgevorstand nach der Gründungsperiode haben zu können  

3. umfasst der mögliche (Multi-)Kreisverband mindestens 200 bzw. der mögliche (Multi-
)Ortsverband mindestens 100 Piraten, dann ist eine Gründung i.a. sinnvoll  

4. umfasst der mögliche (Multi-)Kreisverband 100 bis 200 bzw. der mögliche (Multi-

)Ortsverband 50 bis 100 Piraten, dann ist eine Gründung denkbar, sollte aber v.a. hinsichtlich 

verfügbarer Piraten für den Gebietsvorstand (mindestens drei sind erforderlich) geprüft 
werden  

5. umfasst der mögliche (Multi-)Kreisverband 50 bis 100 bzw. der mögliche (Multi-

)Ortsverband 25 bis 50 Piraten, dann sollte genau geprüft werden, ob genügend 
Vorstandskandidatur-bereite Piraten vorhanden sind  

6. umfasst der mögliche (Multi-)Kreisverband weniger als 50 bzw. der mögliche (Multi-) 
Ortsverband weniger als 25 Piraten, dann ist i.a. von der Gründung der Gliederung abzuraten  

Begründung: 

Die Gründung von Gebietsgliederungen ist laut Parteiengesetz grundsätzlich frei, den hier 

angegebenen Leitlinien liegen folgende Überlegungen zu Grunde: (fast) alle Piraten arbeiten 

ehrenamtlich für die Partei, so dass ihr Zeitkontingent begrenzt ist; unsere Mitgliederanzahl 

schwankt stark nicht nur regional und lokal, sondern natürlich auch mit der Größe von 

Gemeinden usw. Eine Abwägung zwischen den Vor- und Nachteilen weiterer Piraten in 

Gebietsvorständen sollte vorgenommen werden insbesondere hinsichtlich der für alle 

Gebietsgliederungen in Baden-Württemberg insgesamt nötigen Piraten, die Vorstandsämter 

bekleiden. Bei zu wenigen, großen Gliederungen ist der Arbeitsaufwand für die dortigen 

Verwaltungspiraten tendenziell zu groß, bei zu vielen, kleinen Gliederungen tritt eine 

"Kannibalisierung" Vorstands-bereiter Piraten zwischen den verschiedenen 
Gliederungsebenen ein. Hier muss ein vernünftiger Mittelweg gefunden werden.  

Andere Aspekte können natürlich auch die Entscheidung beeinflussen, z.B. inwieweit lokale 

Aktivitäten eine offizielle Gliederung benötigen oder auch nicht, ob höheren Gliederungen 
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schon am geplanten Gründungsort ansässig sind sowie die Abweichung der Aktivenquote vor 

Ort von den typischen ca. 10% nach oben oder unten. Deswegen ist die reine Empfehlung 

die beste Lösung für diese Frage.  

Die Zahlen im Antrag können mangels Einreichungsfrist auch noch kurzfristig angepasst 

werden und eine einfache Mehrheit genügt für solche Beschlüsse sowie Änderungen, ohne 

gründungsbereite Piraten über Gebühr in ihrem Handlungsspielraum einzuengen oder zu 

einer zu starken Zerstückelung des Landesverbandes zu befördern.  
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SA 005 NSU Untersuchungsausschuss in Baden-Württemberg 

Antragsteller: Peter Laskowski,Norbert Hense, Florian Zumkeller-Quast 

Der Landesparteitag möge folgende Entschließung annehmen :  

Vor über einem Jahr wurden die Verbrechen des Nationalsozialistischen Untergrundes (NSU) 

in der Öffentlichkeit bekannt. Seither hüllen sich die zuständigen Ermittlungsbehörden in 

Baden-Württemberg fast vollständig in Schweigen. Dennoch wird immer offenkundiger, dass 

die neonazistischen Mörder vielfältige Verbindungen in unser Bundesland hatten. [1] 

Bekannt ist bislang lediglich, dass die Polizistin Michèle Kiesewetter in Heilbronn durch den 

NSU ermordet wurde. Weitere Ermittlungsergebnisse sind bis zum jetzigen Zeitpunkt nur auf 

Druck der Presse, der Untersuchungsausschüsse im Bund und anderen Bundesländern sowie 

Initiativen gegen Rechts durch die Behörden eingestanden worden. Aus Baden-Württemberg 
dringen kaum Anzeichen für eine aktuelle Ermittlungsarbeit an die Öffentlichkeit. [2]  

Die Bevölkerung und insbesondere die Betroffenen haben jedoch ein berechtigtes Interesse 

an der vollständigen Aufklärung der NSU-Taten. Deshalb fordern wir die Einsetzung eines 

Untersuchungsausschusses, um das Verhalten der Sicherheitsbehörden bei den Ermittlungen 

zu prüfen und um die Taten des NSU und seines Unterstützungsnetzwerkes in Baden-

Württemberg lückenlos aufzuklären. Die Ermittlungsbehörden schienen auf eine bestimmte 

Ermittlungsperspektive geprägt, da zunächst die Morde in die Nähe des organisierten 

Verbrechens gerückt wurden. Nachdem diese Perspektive unhaltbar wurde, suchte das LKA 

die Täter in einem nicht klar definierten Umfeld von Sinti und Roma.  

Bis heute ist keine plausible Erklärung dafür vorhanden, warum ein Großteil der 

Ermittlungsarbeit der Sonderkommission (Soko) »Parkplatz« beim Landeskriminalamt 
Baden-Württemberg sich gegen Sinti und Roma gerichtet hat. [3]  

Ein Untersuchungsausschuss soll aufklären, ob die Ermittlungsarbeit bzw. deren Unterlassen 

durch alltagsrassistische Denkmuster und Motive beeinflusst wurde oder warum die 

Ermittlungsbehörden nicht in der Lage waren, die Gefährlichkeit neonazistischer 

Gruppierungen zu begreifen. Ein Untersuchungsausschuss soll die Ermittlungsbehörden dazu 
bewegen, ihre bisherigen Ermittlungsergebnisse und -praktiken offen zu legen.  

Der NSU ist der Beleg für das Vorhandensein rechtsterroristischer Strukturen, die bis zum 

November letzten Jahres für nicht existent gehalten wurden. Aus anderen Bundesländern, in 

denen der NSU agierte, ist bekannt, dass die zehn Morde an Migranten nur mit Hilfe eines 

regionalen Unterstützungsnetzwerkes realisiert wurden. Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und 

Uwe Böhnhardt hatten auch nach Baden-Württemberg Kontakte: Hier mordeten sie, 

machten Urlaub und unterstützten regionale Neonazistrukturen mit Geldspenden. [4] Ein 

Untersuchungsausschuss soll diese Strukturen, Netzwerke und Kontakte von Mitgliedern des 
NSU und dessen Unterstützer aufklären.  

Wenn der Innenexperte der Landtags-CDU in Stuttgart, Thomas Blenke, befindet: In Sachen 

NSU weise „nicht übermäßig viel nach Baden-Württemberg“, so sagen wir: Damit will er die 

Öffentlichkeit täuschen.  
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Zuviele Fragen in Bezug auf die Verbindungen der NSU, ihrem Umfeld und dem 

Verfassungsschutz in Baden-Württemberg sind ungeklärt. [5] Die Öffentlichkeit hat ein Recht 

auf eine offene, transparente und nachvollziehbare Aufarbeitung der NSU Taten. Daher 

fordert die Piratenpartei die Einsetzung eines NSU Untersuchungsausschusses in Baden-

Württemberg! [6]Für das erreichen dieses Ziels wird die Piratenpartei mit Vielfältigen 
Aktionen werben.  

 
[1] https://pressebawue.piratenpad.de/302  

[2] http://www.pz-news.de/baden-wuerttemberg_artikel,-Tiefe-Vertrauenskrise-Kritik-auch-
an-Verfassungsschutz-in-Baden-Wuerttemberg-_arid,390674.html  

[3] 

http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2012/40446974_kw37_pa_2ua_nsu_do/i
ndex.html  

[4] http://www.taz.de/NSU-Verbindungen-nach-Schwaben/!109872/  

[5] https://pressebawue.piratenpad.de/302  

[6] Dieser Aufruf basiert Inhaltlich auf 

http://stopitkampagne.blogsport.de/2013/01/05/fuer-eine-oeffentliche-aufklaerung-und-

auseinandersetzung-mit-den-nsu-morden-in-mecklenburg-vorpommern-gegen-rassismus-
und-neonazismus/  
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SA 006 Vertagung auf virtuelle Versammlung 

Antragsteller: Sven Krohlas 

Falls die virtuelle Versammlung mit Urwahl [1] angenommen wird soll folgender Antrag 
behandelt werden:  

"Nicht am Landesparteitag 2013.1 behandelte programmatische Anträge sollen in der ersten 
virtuellen Versammlung behandelt werden."  

Begründung: 

Selbsterklärend.  

SA 007 Frequenz der virtuellen Versammlung 

Antragsteller: Sven Krohlas 

Falls die virtuelle Versammlung mit Urwahl [1] angenommen wird soll folgender Antrag 
behandelt werden:  

Modul 1: "Der Landesparteitag erteilt dem Landesvorstand den Auftrag, bis zur 
Bundestagswahl mindestens zwei virtuelle Versammlungen durchzuführen."  

Modul 2: "Der Landesparteitag erteilt dem Landesvorstand den Auftrag, nach der 
Bundestagswahl ungefähr alle drei Monate eine virtuelle Versammlung durchzuführen."  

Begründung: 

Selbsterklärend.  

SA 008 Findeco als zIP 

Antragsteller: Sven Krohlas 

Falls die virtuelle Versammlung mit Urwahl [1] angenommen wird soll folgender Antrag 

behandelt werden:  

"Findeco soll, nach Vorbild des Landesverbandes RLP, als zentrale Informationsplattform für 

die virtuelle Versammlung eingesetzt werden."  

Begründung: 

Selbsterklärend.  

• Infos zu Findeco: http://www.findeco.de  
• Demo: http://demo.findeco.info  
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SA 009 Piratenwiki als zIP 

Antragsteller: Bastian Haas 

Falls die virtuelle Versammlung mit Urwahl [1] angenommen wird soll folgender Antrag 
behandelt werden:  

"Das Piratenwiki soll als zentrale Informationsplattform für die virtuelle Versammlung 
eingesetzt werden."  

Begründung: 

Eine zuverlässige Lösung, die jeder aktive Pirat kennt, keine neuen Kosten verursacht, und 

ausreichend strukturiertes Arbeiten ermöglicht. Als zIP drängt sich das Wiki geradezu auf.  

Zudem: wenn nur eine zIP zur Wahl steht, ist das keine Wahl.  
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SA 010 Positionspapier Pille danach 

Antragsteller: Christophe Chan Hin, Johannes Knopp 

Die Piratenpartei Baden-Württemberg fordert den rezeptfreien Verkauf der „Pille danach“ 
mit dem Wirkstoff Levonorgestrel.  

Die "Pille danach" ist ein Notfallpräparat zur hormonellen Empfängnisverhütung, bei dem die 

zeitnahe Einnahme für die Wirksamkeit entscheidend ist. Durch die Einnahme können 

ungewollte Schwangerschaften und Schwangerschaftsabbrüche vermieden werden, zudem 

ist es relativ gut verträglich, auch eine vorhergehende ärztliche Untersuchung nicht 

notwendig. Daher stellt die Rezeptpflicht dieses Medikaments für Frauen einen absolut 

unangemessenen Eingriff in das Recht auf Selbstbestimmung dar. Wir wollen uns für eine 

rezeptfreie Abgabe der „Pille danach“ einsetzen, entsprechend den Empfehlungen der 

Weltgesundheitsorganisation und wie in den meisten anderen europäischen Ländern 
praktiziert. Text des Antrages zweite Zeile usw.  

Begründung 

(Begründung und Antrag stammen ursprünglich von hier: 
https://lqfb.piratenpartei.de/lf/initiative/show/4139.html)  

Erklärung: Wie die “Pille danach” funktioniert  

Die “Pille danach” ist die umgangssprachliche Bezeichnung für ein hormonell wirksames 

Präparat zur postkoitalen Empfängnisverhütung, das nach einem Geschlechtsverkehr ohne 

Schwangerschaftsverhütung (oder nach Versagen der Verhütungsmethode) eine ungewollte 

Schwangerschaft verhindern kann, indem der Eisprung verhindert wird. Die “Pille danach” 
darf nicht mit der “Abtreibungspille” verwechselt werden.  

Die Wirksamkeit des Wirkstoffes Levonorgestrel ist abhängig vom Zeitpunkt der Einnahme, 

die so früh wie möglich aber bis spätestens 72 Stunden (3 Tage) nach dem 

Geschlechtsverkehr erfolgen muss. Eine mögliche Schwangerschaft wird umso sicherer 

verhindert, je früher die Einnahme erfolgt. Eine Untersuchung durch einen Arzt/eine Ärztin 

ist vor der Einnahme nicht notwendig, bei einer möglicherweise bereits bestehenden 
Schwangerschaft wird der Fötus durch die Einnahme des Medikaments nicht gefährdet.  

Mehr Informationen über die Wirkungsweise findet Ihr z.B. bei Wikipedia oder hier oder 
hier.  

Warum eine rezeptfreie Abgabe sinnvoll ist  

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt aufgrund der relativ guten Verträglichkeit 

von Levonorgestrel und weil eine ärztliche Untersuchung vor der Einnahme nicht nötig ist, 

und es wichtig ist, dass das Medikament so bald wie möglich nach dem Geschlechtsverkehr 

eingenommen wird, die “Pille danach” rezeptfrei zugänglich zu machen, weil so ungewollte 
Schwangerschaften und Schwangerschaftsabbrüche vermieden werden können.  
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Hinzu kommt, dass die Praxis, dass die betroffene Frau zum Frauenarzt/der Frauenärztin 

muss und dort zunächst ausführlich Rede und Antwort stehen muss, bevor sie das Rezept 

bekommt, von vielen Frauen als peinlich und demütigend empfunden wird und gerade sehr 

junge Frauen aus Angst vor diesem Prozedere den Gang zu ihrem Arzt/ihrer Ärztin 

vermeiden wollen, was die Gefahr einer ungewollten Schwangerschaft erhöht, da das 

Medikament so bald wie möglich nach dem Geschlechtsverkehr eingenommen werden 
muss.  

Da das Medikament so bald wie möglich eingenommen werden muss, ergeben sich auch 

Schwierigkeiten, wenn man es nachts, am Wochenende oder im Urlaub benötigt, und sich 

ein Gang zu einem Frauenarzt/einer Frauenärztin als logistisch sehr schwierig erweist. Wäre 

die “Pille danach” rezeptfrei erhältlich, könnte man sie wesentlich leichter auch in solchen 

Situationen z.B. in 24-Stunden-Apotheken oder Bereitschaftsapotheken erhalten. Wird die 

“Pille danach” zu spät eingenommen und kommt es doch zu einer ungewollten 

Schwangerschaft, wird in der Folge oft ein Schwangerschaftsabbruch durchgeführt, welcher 

den Körper und die Psyche der betroffenen Frau wesentlich stärker belastet als die 
Einnahme der “Pille danach”.  

Da sich die Piratenpartei für die Rechte und die Freiheit der Bürger*innen einsetzt, ist es 
konsequent, auch in diesem Bereich das Selbstbestimmungsrecht von Frauen zu fördern.  
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SA 011 Umgang mit dem sog. "Landesprogramm" 

Antragsteller: Dirk aka Moonopool 

Sachstand  

Die Piratenpartei Baden-Württemberg bietet auf ihrer Webseite [1] mit dem Titel 

"Landesprogramm" ein Dokument mit dem Titel "Landeswahlprogramm 2011" zum 

Download an. Die Inhalte dieses Dokuments sind auf der Webseite auch direkt unter dem 
Titel "Komplettes Wahlprogramm" wiedergegeben.  

Dies ist insofern unerfreulich, weil die Piratenpartei Baden-Württemberg dadurch sozusagen 

kein aktuelles Programm hat. Und es trägt, auch bei Antragsstellern, zu einiger Verwirrung 
bei.  

Daher stelle ich den folgenden Antrag, wobei ich dem Vorstand überlasse, ob er als 
Programmänderungsantrag oder als sonstiger Antrag behandelt werden soll:  

Antrag  

Der Landesparteitag möge den folgenden Beschluss zum Umgang mit "dem Programm" 
fassen:  

1. Der Inhalt des Dokuments "Landeswahlprogramm 2011" wird künftig ohne 

Zeitangabe als "Landesprogramm" bezeichnet und auf der Webseite des 

Landesverbandes als solches präsentiert.  

2. Zeitnah zu Landtagswahlen wird eine Kopie dieses Programms unter der Bezeichnung 

"Landeswahlprogramm 20xx" (xx = Jahr der Landtagswahl) eingefroren und unter 

diesem Titel als Wahlprogramm veröffentlicht und auf der Webseite angeboten.  

3. Rechtzeitig vor dem Einfrieren des Landeswahlprogramms 20xx ruft der Vorstand alle 

Piraten noch einmal ausdrücklich dazu auf, das vorliegende Landesprogramm nach 

überholten Forderungen zu durchsuchen und entsprechende Änderungsanträge dazu 

einzubringen.  

4. Das Landeswahlprogramm 20xx kann danach bis zum Ende der Legislaturperiode nur 

noch in besonderen Fällen geändert werden und verliert mit dem Ende der 

Legislaturperiode automatisch seine Gültigkeit.  

5. Die Entwicklung des Landesprogrammes kann in der Zwischenzeit weitergehen, so 

dass die Piratenpartei Baden-Württemberg jederzeit auf aktuelle programmatische 

Aussagen zurückgreifen kann.  

6. Um das Programm für Wähler und Wählerinnen als geschlossenen Text einfach 

lesbar zu erhalten, sollen sich neue Positionen im Landesprogramm in ihrem Umfang 

an den vorhandenen Positionen orientieren.  

7. Da es einen offensichtlichen Bedarf nach detaillierteren Ausarbeitungen zu speziellen 

Themen gibt, wird im Landesprogramm eine Möglichkeit geschaffen, etwa als 

Fußnote, darauf hinzuweisen, dass es zu einem bestimmten Themengebiet ein 

ausführlicheres Positionspapier gibt und wie Interessierte dieses Positionspapier 

auffinden können.  



113 

 

[1] http://piratenpartei-bw.de/landesprogramm/  

 

 

 

 


